
 

 

Beilage ./1 

 

Allgemeine Bedingungen zur E-Scooter-Versicherung/ 
(ABESV 2023) 
(Fassung 02/2023 – Kooperation Galaxy and More e.U & Zürich Versicherungs AG) 

 

 
Bitte beachten Sie, dass nur die Bestimmungen des Allgemeinen Teils und des Besonderen Teils der 

ABESV zusammen den Umfang und die Voraussetzungen des Versicherungsschutzes beschreiben. 

Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die im Rahmen dieser ABESV zitiert 

oder angeführt werden, sowie ausgewählte Bestimmungen anderer wichtiger Gesetze finden Sie in der 

Beilage in vollem Wortlaut wiedergegeben. 

 

Soweit im Folgenden auf einzelne Artikel (Art.) und Punkte (Pkt.) ohne nähere Benennung eines 

Bedingungswerkes verwiesen wird, handelt es sich um Verweise auf Bestimmungen dieser 

Allgemeinen Bedingungen zur E-Scooter-Versicherung. 

 

Personenbezogene Bezeichnungen, die nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich auf 

Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

 

 

Allgemeiner Teil 
 

Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Zürich Bedingungen für die 

Sachversicherung (ABS 2019) Anwendung, ausgenommen die Art. 3, 4, 5, 10, 12 und 14 ABS, welche 

durch spezielle Regelungen im Rahmen des Besonderen Teils ersetzt werden. 

 

Es handelt sich hier um eine Gruppenversicherung. 

Versicherungsnehmer: Galaxy and More e.U, Mariahilferstraße 182 / L1, A-1150 Wien 

Versicherter Gegenstand: E-Scooter, welcher von Kunden in einem Galaxy and More e.U-Store 

gekauft und für das auch die prämienpflichtige Versicherung abgeschlossen bzw. bezahlt wurde. Als 

Versicherungsbestätigung gilt die Rechnung oder der Kassenbeleg (Kassabon). 
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Artikel 1 - Gegenstand der Versicherung 

 

1. 

Die Versicherung umfasst das auf der Rechnung oder auf dem Kassenbeleg von Galaxy and More e.U 

angeführte E-Scooter, dass ausschließlich privat genutzt wird. Mitversichert gelten ebenfalls 

dauerhafte und fest mit dem versicherten Objekt verbundene Teile. 

 

Nicht versichert sind Zubehör (zB: Packtaschen, Kindersitze, Körbe, Flaschen, Pumpen, Tachometer, 

aufklippbare Lichtanlagen und dgl.), mit bzw. auf dem E-Scooter transportierte Sachen. 

 

Voraussetzung: die prämienpflichtige Versicherung wurde als Annexprodukt vom Kunden im Galaxy 

and More Verkaufsstore beim E-Scooterkauf miterworben. 

 

2. 

Nicht zur Grundausstattung des E-Scooter gehörende Teile (wenn sie mit diesem dauerhaft und fest 

verbunden sind) oder aus Einzelkomponenten zusammengestellte E-Scooter sind nur dann versichert, 

wenn dem Versicherer vor Abschluss des Versicherungsvertrages entsprechende Rechnungen/Belege 

diese Teile betreffend übermittelt werden. Werden nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

Ergänzungen bzw. Veränderungen am E-Scooter dergestalt vorgenommen, dass zusätzliche Teile fest 

und dauerhaft mit dem E-Scooter verbunden werden, so besteht Versicherungsschutz für diese Teile 

nur dann, wenn dem Versicherer entsprechende Rechnungen/Belege innerhalb eines Monats ab 

Erwerb übermittelt wurden. Zubehör im Sinne des Pkt. 1. ist keinesfalls versichert 
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Die Versicherung umfasst ausschließlich solche E-Sccoter-Teile im Sinne der Punkte 1. und 2., die 

sich im Eigentum des Versicherungsnehmers befinden. 

 

4. 

E-Scooter im Sinne dieser Bedingungen sind ausschließlich solche Scooter (Roller), die mit 

elektrischen Antrieben durch technisch freigemachte Energie ausgestattet sind (durch Akku). 

 

5. 

E-Scooter im Sinne dieser Bedingungen sind ausschließlich solche zweirädrigen Roller, die 

mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet sind, mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 

25 km/h und einer höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt; 

 

 

Artikel 2 - Versicherungsfall 

 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadenereignis. 

 
 

Artikel 3 - Örtlicher Geltungsbereich 

 
Der Versicherungsschutz dieser Versicherung erstreckt sich auf in Österreich eingetretene 

Versicherungsfälle. 

 
 

Artikel 4 - Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes, Vorläufige Deckung 

 

1. Prämie und Zahlungsverzug 

 

1.1. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Versicherungssteuer ist vom Kunden direkt an 

der Kassa im Galaxy and More Store zu entrichten. 



 

 

1.2. Die Folgeprämien einschließlich Versicherungssteuer sind bei Verlängerungswunsch der 

Versicherungsdeckung durch den E-Scooter-Inhaber im Galaxy and More Store zu entrichten. Nur 

wenn die Folgeprämie bezahlt wurde, besteht Versicherungsschutz über die 12 Monate ab erstmaligen 

Kaufdatum der Versicherung hinaus. Durch die Bezahlung der Folgeprämie verlängert sich die 

Versicherungsdauer wiederum um 12 Monate (ab dem Tag der Bezahlung der Folgeprämie). Als 

Versicherungsbestätigung gilt die erstmalige Kaufrechnung (inkl. Versicherungsschutz) plus die 

Rechnung(en) des/der Folgejahre(s). 

 

1.3. Die Prämieneinhebung erfolgt direkt durch Galaxy and More e.U. und wird einmal monatlich an 

die Zürich Versicherung abgeführt. Zusätzlich wird eine Liste aller abgeschlossenen E-Scooter- 

Versicherung an die Zürich Versicherung übermittelt. 

 
 

2. Beginn des Versicherungsschutzes 

 

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Zahlung der Versicherungsprämie in einem Galaxy and 

More Store und endet automatisch genau 12 Monate danach. (Beispiel: Kauf und Beginn der 

Versicherung am 07.07.2022 bedeutet ein Ende des Versicherungsschutzes am 07.07.2023). 

 

Artikel 5 - Umfang der Versicherung 

 
1. Versicherte Gefahren 

 

Versicherungsschutz besteht, wenn der gekaufte und versicherte E-Scooter und mitversicherten 

Gegenstände (wenn der Kaufpreis für das Zubehör bei Berechnung der Versicherungsprämie 

berücksichtigt wurde) nach Maßgabe der Regelungen dieses Bedingungswerkes, insbesondere aber der 

nachfolgend angeführten Präzisierungen und Risikoausschlüsse 

 

− gegen den Willen des Versicherungsnehmers oder Versicherten beschädigt oder zerstört 

werden 
oder 

− durch Diebstahl (einschließlich Einbruchdiebstahl) oder Beraubung abhandenkommen. 

 

Somit besteht Versicherungsschutz insbesondere bei: 

 

− Transportmittelunfall eines das E-Scooter befördernden Transportmittels, 

− Verkehrsunfällen 

− Brand, Blitzschlag, Explosion, 

− Naturkatastrophen, 

Diebstahl (einschließlich Einbruchdiebstahl), Beraubung, wobei Diebstahl (einschließlich 

Einbruchdiebstahl) aus einem abgestellten Kraftfahrzeug ereignet (auf die entsprechenden 

Sicherungsobliegenheiten gemäß Art. 7 Pkt. 2.1. bis 2.3. wird verwiesen). 

 
2. Risikoausschlüsse 

 

Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind 

 

2.1. Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen der versicherten Gegenstände in 

ursächlichem Zusammenhang mit: 

 
2.1.1. Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklärung, einschließlich aller 

Gewalthandlungen von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer bzw. terroristischer 

Organisationen oder Einzelpersonen, oder mit Verfügungen von hoher Hand; 

2.1.2. inneren Unruhen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand oder Erdbeben; 



 

 

2.1.3. militärischen oder behördlichen Maßnahmen betreffend die unter Punkt a) und b) angeführten 

Ereignisse und Handlungen; 

2.1.4. Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes 

vom 8. Juli 1969 (BGBl. Nr. 227/69) in der jeweils geltenden Fassung; 

2.1.5. Fehlern, Mängeln, inneren Betriebsschäden (jeweils ohne Einwirkung von außen) 

2.1.6. fehlender oder mangelhafter Verpackung oder Verladeweise; 

2.1.7. natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, Reparatur-, Service und Wartungsarbeiten jeglicher 

Art an den versicherten Gegenständen sowie Mängel, für welche der Hersteller oder Verkäufer 

zu haften bzw Gewähr zu leisten hat; 

2.1.8. nicht E-Scooter-typusgerechter bzw. nicht alltäglicher Verwendung des E-Scooter (zB 

Jonglieren, Artistik, Benützung in Gewässern, dem verwendeten E-Scootertypus nicht 

entsprechende Verwendung im Gelände, Gebirge etc. oder auf Halfpipes/Fun-Parks) 

 

2.2. Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen der versicherten Gegenstände bei: 

 
2,2,1, Fahrten auf Rennstrecken oder der Beteiligung an sportlichen Wettbewerben (zB E-Scooter- 

Wettkämpfen) und den dazugehörigen Trainingsfahrten; 

2,2.2. einer entgeltlich ausgeübten sportlichen Betätigung und dem darauf bezüglichen Training. 

Entgeltlichkeit der sportlichen Betätigung liegt vor, wenn die versicherte Person dafür 

Geldleistungen oder vermögenswerte Sachleistungen erhält, auch wenn diese Leistungen als 

Aufwandersatz bezeichnet sind. Weiters besteht kein Versicherungsschutz für Unfälle, die die 

versicherte Person als von der Sporthilfe geförderter Sportler bei der Ausübung der 

geförderten Sportart und dem darauf bezüglichen Training, erleidet. 

2.2.3. der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den 

Versicherungsnehmer oder Versicherten eintreten, für die Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist; 

 

2.3. Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen der versicherten Gegenstände durch: 

 

2.3.1. vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Versicherungsnehmers, sonstiger 

versicherter E-Scootereigentümer (Art. 1 Pkt. 3.) und der mit diesen im Zeitpunkt des Eintritts 

des Versicherungsfalles in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen; 

2.3.2. mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen; 

2.3.3. Verkratzen, Verschrammen, Rost, Witterungseinflüssen und sonstigen chemischen und 

thermischen Einflüssen 

 

2.4. Ausgeschlossene Kosten: 

 

Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind folgende Kosten: 

 

2.4.1. Kosten von Sicherheitsüberprüfungen und bloßer Revisions- bzw. Servicetätigkeiten; 

Kosten vorbeugender Instandhaltung; 

2.4.2. Beschaffungskosten für die zur Durchführung einer Reparatur erforderlichen Materialien und 

Ersatzteile; 
2.4.3. Minderung an Wert, äußerem Ansehen und Nutzungsausfall 

2.4.4. Veränderungen, Verbesserungen 

2.4.5. Bergung und Verbringung zur Reparatur bzw. Entsorgung 

2.4.6. Kosten behördlicher Anzeige 

2.4.7. Kosten der Wiederbeschaffung/ Wiederherstellung der auf Datenträgern oder elektronischen 

Speichern enthaltenen Informationen oder Daten. 

 
2.5. Prämienfreie Erweiterungsdeckungen „Galaxy and More-PLUS“ 

2.5.1. Mut- und böswillige Beschädigungen 



 

 

In Erweiterung zu den versicherten Gefahren gilt die mut- oder böswillige Beschädigung oder 

Zerstörung des versicherten Gegenstandes durch betriebsfremde Personen mitversichert. Für 

derartige Schadenfälle gilt ein Selbstbehalt von EUR 100,00 je Versicherungsfall. Die 

sonstigen Risikoausschlüsse des Art. 5 bleiben davon unberührt. 

2.5.2. Einschluss von Schäden an der Elektronik durch unmittelbare Wirkung der elektrischen 

Energie. 

2.5.2.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Elektronik (Punkt 2.5.2.4) des E- 

Scooter; dies selbst bei Beschädigung oder Zerstörung durch unmittelbare Wirkung der 

elektrischen Energie infolge von Erdschluss, Kurzschluss, übermäßige Steigerung der 

Stromstärke, Überschläge, Bildung von Lichtbögen u. dgl., mögen sie auch durch 

Isolationsfehler, Überspannungen, mittelbare Einwirkung atmosphärischer Elektrizität wie 

Induktion, Influenz hervorgerufen worden sein. Hinsichtlich der vorgenannten Ursachen gilt 

Artikel 5, Punkt 2.1.5 als abbedungen; sämtlichen sonstigen Risikoausschlüsse gelten 

ungeschmälert fort. 

2.5.2.2 Eine Ersatzleistung aus diesem Baustein erfolgt nur, wenn eine der unter Punkt 2.5.2.1. 

versicherten Gefahren nachweislich auf eine elektronische Austauscheinheit (im Reparaturfall 

üblicherweise auszutauschende Einheit), einen internen Datenträger oder die versicherte Sache 

insgesamt eingewirkt hat und die eingetretene Beschädigung bei rein visueller Betrachtung 

ohne Hilfsmittel erkennbar ist. 

2.5.2.3. Folgeschäden am versicherten E-Scooter durch Ereignisse gemäß Punkt 2.5.2.1 und 

2.5.2.2 sind vom Versicherungsschutz umfasst. Dies gilt nicht für Folgeschäden an anderen 

Sachen oder für Personenschäden. 

2.5.2.4 Vom Begriff „Elektronik“ (Punkt 2.5.2.1) sind umfasst: 

Baugruppen mit Bauelementen der Halbleitertechnik oder mit elektronischen Bauelementen 

(Bauteilen); oder 

Interne, fest eingebaute Datenträger 

sofern und soweit diese dem versicherten E-Scooter zugehören (Artikel 5 Punkt 2.4.7. 

gilt ungeschmälert fort) 

 
 

2.5. Vereinbarte Subsidiarität: 

 

Auf die vereinbarte Subsidiarität des Versicherungsschutzes aus dieser Versicherung gemäß Art. 8. 

Pkt. 7. wird verwiesen. 

 

 
Artikel 6 – Versicherungswert 

 

Versicherungswert ist der Neuwert, dies ist der Kaufpreis des versicherten Gegenstands in neuem 

Zustand, oder, in dessen Ermangelung, der Anschaffungspreis eines gleichartigen neuen 

Gegenstandes. In beiden Fällen ist vom Neuwert in Österreich auszugehen. 

Preisnachlässe bleiben bei der Bemessung des Versicherungswertes unberücksichtigt. 

 
 

Artikel 7 - Gesetzliche Schadenabwendungs- und Schadenminderungsobliegenheit (§ 62 

VersVG); Vereinbarte Obliegenheiten 

 

Die nachstehend angeführten Obliegenheiten sind vom/von dem Versicherungsnehmer(n) zu erfüllen. 

Sofern und soweit auch Interessen anderer Personen versichert sind (Versicherung für fremde 

Rechnung gemäß §§ 74 bis 80 VersVG) sind auch diese Personen (Versicherte) zur Beachtung und 

Wahrung der angeführten Obliegenheiten verpflichtet. 



 

 

1. Gesetzliche Schadenabwendungs- und Minderungsobliegenheit 

Gemäß § 62 VersVG hat der E-Scooter-Inhaber nach Möglichkeit bei einem unmittelbar drohenden 

oder eingetretenen Schaden 

 

− für die Abwendung und Minderung des Schadens, insbesondere für die Erhaltung, Rettung 

und Wiedererlangung der versicherten Sachen zu sorgen; 

− diesbezügliche Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. 

 

2. Vereinbarte Obliegenheiten zum Zweck der Verminderung oder der Verhütung einer 

Erhöhung der Gefahr 

2.1. Beim Abstellen des E-Scooter ist der E-Scooterrahmen an einem fest und fix im natürlichen 

Boden, im Boden eines Gebäudes oder an einer Gebäudewand verankerten/montierten Gegenstand (zB 

Verkehrszeichen; Stiegengeländer) mit einem Schloss anzuschließen und das Schloss zu versperren. 

Bei einem solchen Schloss muss es sich ausschließlich um ein Bügelschloss (Mindestgewicht: 1,10 

kg), ein Faltschloss (Stabdurchmesser mindestens 5 mm), oder ein Kettenschloss (mindestens 8mm 

starke Kettenglieder) handeln. Die Verwendung von Kabelschlössern oder Rahmenschlössern (am 

Rahmen montierte Schlösser, bei denen der Verriegelungsbügel beim Verschließen durch die Speichen 

geschoben wird) reicht demnach nicht aus. 

2.2. Beim Abstellen des E-Scooters im Keller(-abteil), im Dachboden(-abteil), im Abstellraum, in 

Gartenhütten/-schuppen oder in einer Garage, sofern 

− diese Räumlichkeiten versperrbar sind; und 

− sich diese Räumlichkeiten auf derselben Liegenschaft wie die vom Versicherungsnehmer 

bewohnte Wohnung befinden; und 

− diese Wohnung vom Versicherungsnehmer oder einem mitversicherten E-Scootereigentümer 

(Art. 1 Pkt 3.) mehr als 270 Tage im Jahr bewohnt wird; und 

− ausschließlich der Versicherungsnehmer oder der mitversicherte Zutritt zu diesen 

Räumlichkeiten haben und diese Räumlichkeiten ausschließlich den angeführten Personen zur 

Verfügung stehen bzw zur Nutzung überlassen sind, 

bedarf es keiner Sicherung des E-Scooter im Sinne des Pkt 2.1. Werden die genannten 

Räumlichkeiten von allen Personen verlassen, sind sämtliche Eingangstüren zu versperren; 

überdies sind deren Fenster und sonstige Öffnungen zu schließen bzw. verschlossen zu halten 

2.3. Wird der versicherte E-Scooter in einem Kfz transportiert, bedarf es keiner Sicherung des E- 

Scooter im Sinne des Pkt. 2.1. Wird das transportierende Kfz abgestellt, muss das Kfz versperrt und 

der E-Scooter im versperrten Kfz verwahrt werden. Wird der versicherte E-Scooter auf einem am Kfz 

montierten Träger transportiert ist kein Versicherungsschutz gegeben. 

Wird der E-Scooter per Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug transportiert, so ist der E-Scooter mit einem 

Bügelschloss, Faltschloss oder Kettenschloss der in Pkt. 2.1. erwähnten Art zu versperren, wobei ein 

zusätzliches Anschließen an fest und fix verankerte/montierte Gegenstände aber nicht erforderlich ist. 

Dies gilt auch bei einem Transport des E-Scooter mit einem Anhänger, welcher von einem Kfz. 

gezogen wird, während des Transportvorgangs, solange die Verbindung des Anhängers mit dem 

Zugfahrzeug besteht und 

• a.) das Zugfahrzeug entweder nicht von allen Fahrgästen, deren Alter 15 Jahre übersteigt, 

verlassen wird; oder 

• b.) das Zugfahrzeug zwar von allen unter a.) beschriebenen Personen verlassen wird, aber 



 

 

o dieses Verlassen nicht mehr als 30 Minuten dauert; und 

o der Fahrzeuglenker sich nicht mehr als 50 Meter von Fahrzeug samt Anhänger 

entfernt; und 

o der Fahrzeuglenker während der gesamten Dauer der Abwesenheit permanente, volle 

Sichtmöglichkeit auf Zugfahrzeug und Anhänger hat. 
 

Sind bei Transport des E-Scooter mit einem Kfz-Anhänger nicht sämtliche der vorgenannten 

Voraussetzungen erfüllt, muss der E-Scooter auf eine uneingeschränkt dem Pkt. 2.1. entsprechenden 

Art (Schloss und Anschließen) gesichert werden. 
 

2.4. Der Lenker des E-Scooter darf sich nicht in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten 

Zustand im Sinne der Straßenverkehrsvorschriften befinden; dies gilt auch dann, wenn der E-Scooter 

nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird. 

 

2.5. Der Lenker des E-Scooters muss in jedem Fall die nach den Straßenverkehrsvorschriften (§ 65 

StVO; siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang) erforderliche Berechtigung besitzen, die für das 

Lenken des E-Scooters auf Straßen mit öffentlichem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, 

wenn der E-Scooter nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird. 

 

3. Vereinbarte Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 

3.1. Schadenmeldung 

Jeder Versicherungsfall ist unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 

 

3.2. Behördliche Anzeige 

Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung und vorsätzliche Sachbeschädigung sowie 

durch Verkehrsunfälle, wenn dabei andere Personen als der Lenker des versicherten E-Scooters 

verletzt wurden, sind unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Sind als 

Unfallfolge auch Schäden an Sachen Dritter entstanden, so hat eine unverzügliche Anzeige bei der 

nächsten Polizeidienststelle dann zu erfolgen, wenn ein umgehender Datenaustausch Nachweis von 

Namen und Anschrift des E-Scooterlenkers) mit jener Person, in deren Vermögen entstanden ist, nicht 

erfolgt ist. Im Zuge der polizeilichen Anzeige sind auch alle abhanden gekommenen oder 

beschädigten bzw zerstörten versicherten Gegenstände zu benennen und anzuführen. Eine Bestätigung 

der polizeilichen Anzeige ist dem Versicherer auf Verlangen zu übermitteln. 

 

3.3. Schadenaufklärung 

3.3.1. 

Dem Versicherer ist jede Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestatten. 

3.3.2. 

Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken; auf Verlangen sind dem Versicherer 

entsprechende Unterlagen und Belege zur Verfügung zu stellen, soweit deren Beschaffung 

billigerweise zugemutet werden kann. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 

3.3.3. 

Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange Ursache und Höhe des Schadens nicht 

ermittelt sind, ohne Zustimmung des Versicherers nicht verändert werden, es sei denn, dass eine 

solche Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder aus Gründen der öffentlichen 

Sicherheit/des öffentlichen Interesses notwendig ist; in einem solchen Falle ist das Schadenbild 

nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) und sind die beschädigten Sachen bis zu einer 

Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren. 

 

3.3.4. 

Dem Versicherer gegenüber sind alle für die Feststellung des Versicherungsfalles und die  

Beurteilung der Leistungspflicht erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben. 



 

 

3.4. Betreibung von Schadenersatz und Gewährleistung 

Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche gegen Dritte (z. B. Beförderungsunternehmen, 

Beherbergungsbetriebe) sind form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise 

sicherzustellen. 

 

3.5. Schäden in Zusammenhang mit Beförderungsunternehmen bzw. Beherbergungsbetrieben 

Schäden an versicherten Gegenständen im Zusammenhang mit Transport und/oder Gewahrsame durch 

ein Beförderungsunternehmen sowie Schäden in Zusammenhang mit Aufenthalt in bzw. Gewahrsame 

durch einem/einen Beherbergungsbetrieb, sind dem Beförderungsunternehmen bzw. dem 

Beherbergungsbetrieb unverzüglich zu melden. Dem Versicherer ist über die erfolgte Meldung eine 

Bescheinigung zu übermitteln. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das 

Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu 

besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu beachten. 

 
 

4. Leistungsfreiheit 

 

4.1. Die Verletzung der unter Pkt. 2. angeführten vereinbarten Obliegenheiten bewirkt 

Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe und unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 in 

Verbindung mit § 6 Abs 2 VersVG (siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang). 

 

4.2. Die Verletzung der unter Pkt. 3. angeführten vereinbarten Obliegenheiten bewirkt 

Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe und unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 

VersVG (siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang). 

 

4.3. Im Fall einer Verletzung der gesetzlichen Schadenabwendungs- und 

Schadenminderungsobliegenheit (Pkt. 1.) tritt Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe und 

unter den Voraussetzungen des § 62 VersVG (siehe Abdruck in der Beilage/im Anhang) ein. 

 
 

Artikel 8 - Ersatzleistung 

 

1.1. Ersatzleistung bei Totalschaden 

Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses 

 

− versicherte Gegenstände zerstört werden oder in Verlust geraten; oder 

− die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung versicherter Gegenstände zuzüglich der 

Restwerte (Altteile und Altmaterial, welche dem Versicherungsnehmer verbleiben) den 

Wiederbeschaffungswert übersteigen. Wiederbeschaffungswert ist jener Betrag, den der 

Versicherungsnehmer für einen Gegenstand gleicher Art und Güte im gleichen 

Abnützungszustand zur Zeit des versicherten Schadenereignisses aufwenden hätte müssen. 

 

Im Totalschadenfall errechnet sich die Ersatzleistung des Versicherers zunächst (siehe ergänzend dazu 

Punkte 2. bis 4.) auf folgender Grundlage: 

 

1.1.1. Bei Versicherung eines neuen E-Scooters (zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses): 

Versichertes Schadenereignis 
 

im ersten Jahr nach Eigentumserwerb als Neugerät 100% 

im zweiten Jahr 90% 

im dritten Jahr 75% 

 

des Versicherungswertes. 



 

 

1.1.2. Wenn kein neuer Scooter/E-Scooter versichert wurde, leistet der Versicherer jenen Betrag, den 

der Versicherungsnehmer für einen Gegenstand gleicher Art und Güte im gleichen 

Abnützungszustand zur Zeit des Versicherungsfalles hätte aufwenden müssen 

(Wiederbeschaffungswert). 

 

1.2. Ersatzleistung bei Teilschaden 

Liegt kein Totalschaden (Pkt. 1.1.) vor, errechnet sich die Ersatzleistung des Versicherers zunächst 

(siehe ergänzend dazu Punkte 2. bis 4.) auf Grundlage der notwendigen Kosten der Wiederherstellung 

des versicherten Gegenstands oder seiner Teile bzw. der notwendigen Kosten einer 

Wiederbeschaffung der in Verlust geratenen Teile. 

 

Im Falle der Veräußerung des versicherten Gegenstands in beschädigtem Zustand (ohne bereits 

erfolgte Wiederherstellung desselben) ist die Versicherungsleistung mit dem Differenzbetrag zwischen 

Wiederbeschaffungswert (siehe dazu Pkt. 1.1.) zur Zeit des versicherten Schadenereignisses und dem 

objektiven Veräußerungswert („gemeiner“ Wert) des Gegenstands in beschädigtem Zustand begrenzt; 

von dieser Entschädigungsgrenze ist ein vereinbarter Selbstbehalt von EUR 100 noch in Abzug zu 

bringen. 

 

2. Altteile und Altmaterial verbleiben dem Versicherungsnehmer; deren (allfälliger) Wert wird bei 

der Ermittlung der Versicherungsleistung gemäß Pkt. 1.1. oder 1.2. abgezogen. 

 

3. Im Falle der Unterversicherung wird die sich nach Pkt. 1.1. oder 1.2. (jeweils in Verbindung mit 

Pkt. 2.) ergebende Entschädigung im Verhältnis der vereinbarten Versicherungssumme zum 

Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung multipliziert mit der 

Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert (im Zeitpunkt des Schadenereignisses). 

Ob und in welchem Ausmaß Unterversicherung vorliegt, ist für jede Position des 

Versicherungsvertrages gesondert festzustellen. Unterversicherung liegt vor, wenn die 

Versicherungssumme niedriger ist als der Versicherungswert zum Zeitpunkt des Schadenereignisses. 

 

4. Der Versicherungsnehmer hat in jedem Schadenfall den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt von 

EUR 100 zu tragen; dieser ist von der gemäß Pkt. 1.1. oder 1.2. (jeweils in Verbindung mit Pkt. 2., 3. 

und 7.) berechneten Ersatzleistung schlussendlich in Abzug zu bringen. 

 

5. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei einer Reparatur Änderungen oder Verbesserungen 

an versicherten Gegenständen vorgenommen werden, Überholungen, merkantile Wertminderung, 

Nutzungsausfall werden vom Versicherer nicht ersetzt 

 

6. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Auszahlung der Entschädigung wieder erlangt, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, diese 

zurückzunehmen, wenn ihm eine solche Rücknahme im Hinblick auf den Zustand der versicherten 

Gegenstände nach Wiedererlangung zumutbar ist und noch keine entsprechende Ersatzsache 

angeschafft wurde. Diesfalls hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die erhaltene 

Entschädigung abzüglich der Vergütung für einen allfälligen, zwischenzeitig eingetretenen 

reparaturerfordernisbedingten Minderwert rückzuerstatten. Wiedererlangte Sachen, deren Rücknahme 

nicht zumutbar ist oder bezüglich derer bereits eine Ersatzbeschaffung erfolgt ist, sind dem 

Versicherer zu übereignen, sobald dieser den vertraglich geschuldeten Ersatz geleistet hat. 

Eine Rücknahme wiederherbeigeschaffter Sachen ist dem Versicherungsnehmer insbesondere 

dann nicht zumutbar, wenn 

- seit der Zahlung der Entschädigung für die betroffene Sache bereits eine Zeitspanne 
von mehr als einem Jahr verstrichen ist; oder 

- der Versicherungsnehmer bereits nachweislich eine entsprechende Ersatzsache 
angeschafft hat; oder 

- die Sache seit dem Schadenereignis einen merkantilen und/oder sonstigen, 
insbesondere merkantilen, Wertverlust von mehr als 25% erfahren hat 



 

 

7. Entschädigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag wird nur geleistet, soweit für die 

versicherten Gegenstände aus Anlass eines Versicherungsfalles Entschädigung nicht aus einem 

anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann (vereinbarte Subsidiarität). 

 
 

Artikel 9 - Vertragsdauer; Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
 

Die Vertragsdauer für diesen Gruppenvertrag beträgt ein Jahr und kann jeweils 3 Monate vor 

Hauptfälligkeit von beiden Vertragsparteien gekündigt werden. Als Hauptfälligkeit wurde der 1. 

Jänner jedes Jahres vereinbart. 

 

Artikel 10 – Einschränkung des Regressrechts des Versicherers 

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker nur dann Anwendung, wenn auch einem 

Versicherungsnehmer als E-Scooterlenker bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden 

gewesen wäre. Als berechtigter Lenker gelten Personen, die mit Willen des Versicherungsnehmers 

oder der über den E-Scooter Verfügungsberechtigten den E-Scooter lenken. 

 

Artikel 11 - Geltendes Recht 

 
Es gilt österreichisches Recht. 
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Beilage ./2 
 

Allgemeine Zurich Bedingungen für 
die Sachversicherung 
(ABS 2019) 

 
 
 

Geltungsbereich: 

Die ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen. 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Artikel 1 Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 

Artikel 2 Gefahrerhöhung 

Artikel 3 Sicherheitsvorschriften 

Artikel 4 Versicherungsperiode, Prämie und Zahlungsverzug, 
  Beginn des Versicherungsschutzes, vorläufige Deckung 

Artikel 5 Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens 

Artikel 6 Mehrfache Versicherung 

Artikel 7 Überversicherung; Doppelversicherung 

Artikel 8 Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung 

Artikel 9 Sachverständigenverfahren 

Artikel 10 Schuldhafte Schadenherbeiführung ; betrügerisches Verhalten; 
  Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Artikel 11 Zahlung der Entschädigung 

Artikel 12 Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 

Artikel 13 Form der Erklärungen 
Artikel 14 Stillschweigende Verlängerung des Versicherungsvertrages 

 
 

 
Artikel 1 
Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle 
ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr er- 
heblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig 
anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet 
sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt 
oder zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen 
Einfluss auszuüben.Ein Umstand, nach welchem der Versicherer 
ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zwei- 
fel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten 
kann der Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begren- 
zungen der §§ 16 bis 21 VersVG vom Vertrag zurücktreten und 
von der Verpflichtung zur Leistung frei werden. Das Recht des 
Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Ge- 
fahrumstände anzufechten, bleibt unberührt (§ 22 VersVG). 

Artikel 2 
Gefahrerhöhung 

1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne 
Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung (Punkt 
4.) vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis da- 
von, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versi- 

 
cherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Ge- 
fahr erhöht ist oder tritt nach Abschluss des Versicherungs- 
vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsneh- 
mers eine Gefahrerhöhung ein, so hat er dem Versicherer 
unverzüglich in geschriebener Form Anzeige zu erstatten; 
dies gilt auch für Gefahrerhöhungen, die unabhängig vom 
Willen des Versicherungsnehmers eintreten (ausgenommen 
solche, die durch allgemein bekannte Umstände verursacht 
werden, die nicht nur auf die Risiken bestimmter Versiche- 
rungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von 
Rechtsvorschriften). 

2. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung 
(Punkt 4.) ein und/oder verletzt der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht gemäß Punkt 1., kann daraus entspre- 
chend den Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 23 
– 31 VersVG ein Kündigungsrecht des Versicherers und 
auch dessen Leistungsfreiheit resultieren. 

3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch 
Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und An- 
nahme des Versicherungsantrages eingetretene Gefahrer- 
höhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antra- 
ges nicht bekannt war. 

4. Gefahrerhöhungen im Sinne der vorstehenden Punkte sind 
solche, die erheblich sind oder solche, bei denen nach den 
Umständen nicht als vereinbart anzusehen ist, dass das Ver- 
sicherungsverhältnis durch diese Erhöhung der Gefahr nicht 
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berührt werden solle. Eine erhebliche Gefahrerhöhung liegt 
vor, wenn die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des Versi- 
cherungsfalles oder für einen erhöhten Schadenumfang 
nicht bloß geringfügig erhöht wird. Eine Gefahrerhöhung, 
bei der nach den Umständen als vereinbart anzunehmen ist, 
dass das Versicherungsverhältnis durch diese nicht berührt 
werden solle, liegt vor, wenn 

- eine umfassende Auslegung des konkreten Versiche- 

rungsvertrages und der diesem zugrundliegenden Abre- 

den, oder 

- rein objektive Umstände – losgelöst vom konkreten Inhalt 

des individuellen Versicherungsvertrages – im Hinblick auf 

den das Versicherungsverhältnis prägenden Grundsatz 

von Treu und Glauben, die allgemeine Verkehrsauffas- 

sung und eine objektive Risikoverteilung 

ergeben, dass eine bestimmte Gefahrenerhöhung vom Ver- 
sicherer ohne weitere Voraussetzung (eine solche Voraus- 
setzung wäre z.B. in der Verpflichtung zur Bezahlung einer 
höheren Prämie gelegen) zu tragen sei. 

 
Artikel 3 
Sicherheitsvorschriften 

1. Verletzt der Versicherungsnehmer schuldhaft gesetzliche, 
behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder 
duldet er schuldhaft ihre Verletzung, kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger 
Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zu- 
stand wiederhergestellt ist, der vor der Verletzung bestan- 
den hat. 

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Schadenfall nach der Verletzung einer solchen Si- 
cherheitsvorschrift eintritt und deren Verletzung auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers be- 
ruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn 
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Schaden- 
falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der 
Entschädigung gehabt hat, oder wenn zur Zeit des Scha- 
denfalles trotz Ablaufs der in Punkt 1. beschriebenen Frist 
die Kündigung nicht erfolgt war. Im Übrigen gelten § 6 
Abs. 1, 1a und 2 VersVG. 

3. Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine Gefah- 
rerhöhung im Sinne des Artikel 2 Punkt 4. verbunden, kann 
sich der Versicherer zur Begründung einer (allfälligen) Leis- 
tungsfreiheit nicht nur auf Artikel 3 stützen, sondern seine 
Leistungsfreiheit auch auf den Umstand der Gefahrerhö- 
hung gründen; für die Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhö- 
hung sind allein die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Gefahrerhöhung (§§ 23 – 31 VersVG) maßgebend. Beruft 
sich der Versicherer zur Begründung der Leistungsfreiheit 
sowohl auf die Verletzung einer gesetzlichen, behördlichen 
oder vereinbarten Sicherheitsvorschrift als auch auf Gefah- 
rerhöhung, so beurteilt sich die Leistungsfreiheit wegen 
Verletzung der Sicherheitsvorschrift allein nach Artikel 4, die 
Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung hingegen allein 
nach §§ 23 – 31 VersVG. 

 
Artikel 4 
Versicherungsperiode, Prämie und Zahlungsverzug, Beginn 

des Versicherungsschutzes, vorläufige Deckung 

1. Versicherungsperiode 

Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag 
nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jah- 
res; dies gilt auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in 
Teilbeträgen zu entrichten ist. 

2. Prämie und Zahlungsverzug 

2.1. Die erste oder einmalige Prämie einschließlich Versiche- 
rungssteuer ist vom Versicherungsnehmer/von der Versiche- 
rungsnehmerin innerhalb von 14 Tagen nach 

- Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze 

oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und 

- Aufforderung zur Prämienzahlung, welche auf die 

Rechtsfolgen des § 38 Abs. 1. und 2. VersVG (Rücktritts- 

recht und Leistungsfreiheit des Versicherers bei Erstprämi- 

enverzug sowie die dafür geltenden gesetzlichen Voraus- 

setzungen) verweist 

zu bezahlen (Einlösung der Polizze). 
 

2.2. Die Folgeprämien einschließlich Versicherungssteuer sind 
zum vereinbarten, in der Polizze angeführten Hauptfällig- 
keitstermin, bei vereinbarter Teilzahlung zu den jeweils ver- 
einbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

2.3. Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers 
und weiteren Rechtsfolgen führen. Die Voraussetzungen 
und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sowie sonstiger 
Rechtsfolgen sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39, 39a 
und 91 VersVG in der Beilage). 

3. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versiche- 
rungsbeginn, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder ein- 
malige Prämie einschließlich Versicherungssteuer 

- innerhalb der 14-Tage-Frist des Punktes 2.1 oder 

- nach Ablauf der in Punkt 2.1 angeführten 14-Tage- Frist 

ohne schuldhaften Verzug 

bezahlt. 

Bei schuldhaftem Verzug mit der Bezahlung der Prämie samt 
Versicherungssteuer besteht Versicherungsschutz ab dem Zeit- 
punkt der Prämienzahlung. Bei Zahlungsverzug mit einem Teil 
der Prämie sind zusätzlich die Bestimmungen des § 39a VersVG 
maßgebend. 

4. Vorläufige Deckung 

Soll der Versicherungsschutz jedenfalls schon vor Einlösung der 
Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zu- 
sage der vorläufigen Deckung durch den Versicherer erforderlich. 
Ist eine vorläufige Deckung vereinbart, so tritt diese, wenn sie 
nicht gemäß den in Punkt 4.1. oder 4.2. enthaltenen Regelungen 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt endet, jedenfalls und spätes- 
tens mit Ablauf einer vereinbarten Befristung derselben außer 
Kraft. 



ABS - 3 -  

 

 
 
 

 
4.1. Kommt der beantragte Versicherungsvertrag zustande, en- 

det die Vorläufige Deckung: 

4.1.1. mit jenem Zeitpunkt, in welchem eine Kündigung der 
Vorläufigen Deckung wirksam wird (der Versicherer hat 
im Falle der Kündigung der Vorläufigen Deckung die ge- 
schriebene Form sowie eine Frist von mindestens 14 Ta- 
gen zwischen Zugang und Wirksamkeit der Kündigung 
zu wahren); ist eine solche Kündigung nicht erfolgt: 

4.1.2. mit vereinbartem Versicherungsbeginn, wenn die erste o- 
der einmalige Prämie fristgerecht (Punkt 2.1) oder danach 
ohne schuldhaften Verzug bezahlt wird. Liegen auch die 
in Pkt. 4.1.2 angeführten Umstände nicht vor: 

4.1.3. mit Ablauf der Frist von 14 Tagen ab Abschluss des Versi- 
cherungsvertrages und Zugang der Aufforderung zur Prä- 
mienzahlung einschließlich Rechtsfolgenbelehrung (Punkt 
2.1). 

4.2. Kommt der beantragte Versicherungsvertrag nicht zu- 
stande, endet die Vorläufige Deckung: 

4.2.1. mit jenem Zeitpunkt, in welchem eine Kündigung der 
Vorläufigen Deckung wirksam wird (der Versicherer hat 
im Falle der Kündigung der Vorläufigen Deckung die ge- 
schriebene Form sowie eine Frist von 14 Tagen zwischen 
Zugang und Wirksamkeit der Kündigung zu wahren); ist 
eine solche Kündigung nicht erfolgt: 

4.2.2. mit Zugang einer ausdrücklichen Ablehnung des Ver- 
tragsabschlusses durch eine der Parteien in geschriebener 
Form; ist auch eine solche Ablehnung nicht erfolgt: je- 
denfalls und spätestens 

4.2.3. bei Abgabe einer Erklärung, während einer bestimmten 
Frist an den Versicherungsantrag gebunden zu sein: mit 
Ablauf dieser Bindungsfrist. Wurde eine solche Erklärung 
nicht abgegeben, so endet die Vorläufige Deckung jeden- 
falls und spätestens sechs Wochen nach Zugang des An- 
trags an den Erklärungsempfänger. 

4.3. Dem Versicherer gebührt im Falle einer Vorläufigen De- 
ckung die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfal- 
lende anteilige Prämie. 

 
Artikel 5 
Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens 

 

Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines Insol- 
venzverfahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers o- 
der von der Bewilligung der Zwangsverwaltung über die versi- 
cherte Liegenschaft des Versicherungsnehmers, kann er den Ver- 
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntniserlangung 
mit einer Frist von einem Monat kündigen. § 25a Insolvenzord- 
nung (IO) bleibt davon unberührt. 

 
Artikel 6 
Mehrfache Versicherung 

 

Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer 
für das versicherte Interesse eine Versicherung gegen dieselben 
Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen Ver- 
sicherer und die Versicherungssumme anzuzeigen. 

 
Artikel 7 
Überversicherung; Doppelversicherung 

 

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Auch wenn die Versicherungssumme den Versicherungs- 
wert im Zeitpunkt des Versicherungsfalles übersteigt (Über- 
versicherung), hat der Versicherer nicht mehr als die verein- 
barte Ersatzleistung zu erbringen. 

2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert 
erheblich, können der Versicherungsnehmer und der Versi- 
cherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der Versiche- 
rungssumme und der Prämie verlangen. Eine tariflich fest- 
gelegte Mindestprämie bleibt unberührt. 

3. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 
VersVG. 

 
Artikel 8 
Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung 

 

1. Die Entschädigung des Versicherers ist (vorbehaltlich abwei- 
chender Vereinbarungen und unter Ausnahme jener Auf- 
wendungen zur Schadenabwendung und Schadenminde- 
rung gemäß §§ 62, 63 VersVG, die der VN über Weisung 
des Versicherers getätigt hat) mit der vereinbarten Versiche- 
rungssumme begrenzt. Die Entschädigung für jene versi- 
cherten Sachen oder Kosten, die bestimmten, mit gesonder- 
ten Versicherungssummen oder Entschädigungsgrenzen 
versehenen Teilpositionen des Versicherungsvertrages zuzu- 
ordnen sind, ist durch die für die jeweilige Teilposition ver- 
einbarte Versicherungssumme oder Entschädigungsgrenze 
begrenzt 

2. Unterversicherung liegt vor, wenn der Versicherungswert 
(zum Versicherungswert siehe die in den vereinbarten Allge- 
meinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Versi- 
cherungssparte getroffenen Regelungen sowie allenfalls ge- 
troffene besondere Vereinbarungen) im Zeitpunkt des Scha- 
denereignisses höher ist, als die Versicherungssumme. Im 
Falle der Unterversicherung wird – soweit kein Unterversi- 
cherungsverzicht vereinbart ist – der Schaden nur nach dem 
Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert 
ersetzt (§ 56 VersVG). Ob und in welchem Ausmaß Unter- 
versicherung vorliegt, ist für jede Position der Polizze geson- 
dert festzustellen. 

 
Artikel 9 
Sachverständigenverfahren 

 

1. Die Vertragspartner können in geschriebener Form verein- 
baren, dass Ursache und Höhe des Schadens im Falle dies- 
bezüglicher Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ver- 
tragsparteien durch ein Sachverständigenverfahren 
(Schiedsgutachter) festgestellt werden. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit im Fol- 
genden nichts Abweichendes bestimmt wird, die Bestim- 
mungen der Zivilprozessordnung über Schiedsgerichte: 

a) Die Vereinbarung über das Sachverständigenverfahren 

hat mindestens zu enthalten: 

- Art und Umfang der Fragestellungen an die 

Schiedsgutachter 
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- Namen der zu Schiedsgutachtern bestellten Sach- 

verständigen; jeder Vertragspartner benennt sei- 

nen Sachverständigen-Schiedsgutachter und be- 

auftragt ihn, seine Feststellungen zu treffen. 

b) Beide Schiedsgutachter wählen vor Beginn des Fest- 

stellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als 

Obmann. Einigen sie sich nicht, wird der Obmann auf 

Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertrags- 

partner durch das für den Schadenort zuständige Be- 

zirksgericht ernannt. 

c) Die Schiedsgutachter übergeben ihre Feststellung 

gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungs- 

nehmer. Weichen die Feststellungen voneinander ab, 

übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob- 

mann. Dieser entscheidet über die strittig gebliebenen 

Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen, 

hat darüber ein Gutachten zu erstatten und übergibt 

dieses Gutachten samt darin getroffene Feststellun- 

gen gleichzeitig dem Versicherer und dem Versiche- 

rungsnehmer. Im Gutachten des Obmanns ist die ge- 

troffene Entscheidung schriftlich zu begründen, wo- 

bei sich die Begründung auch mit den im Anlassfall 

bereits vorliegenden Gutachten der beiden 

Schiedsgutachter auseinanderzusetzen hat. Die Fest- 

stellungen, welche die Sachverständigen im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit treffen, sind verbindlich und der 

Berechnung der Entschädigung zugrunde zu legen, 

wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von 

der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 

3. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Pflichten 
des Versicherungsnehmers im Schadenfall nicht berührt. 

 
Artikel 10 
Schuldhafte Schadenherbeiführung ; betrügerisches Ver- 

halten; Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles 

1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender 
Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen 
den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, ist 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von 
jeder Verpflichtung zur Leistung aus diesem Schadenfall 
frei. 

2. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stel- 
lung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen we- 
gen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei 
der Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung 
der Entschädigung begangenen Betruges oder Betrugsver- 
suches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 
Leistungsfreiheit als festgestellt. 

3. Als Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles, deren 
Verletzung vereinbarungsgemäß Leistungsfreiheit des Versi- 
cherers gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen 
des § 6 Abs.3 VersVG nach sich zieht, wird vereinbart, dass 
dem Versicherer im Zuge der Schadenabwicklung alle Anga- 
ben und Auskünfte (auch mündliche), die zur Feststellung 
des Versicherungsfalles oder des Umfangs der Leistungs- 
pflicht des Versicherers erforderlich sind, vollständig und 
wahrheitsgemäß zu machen sind. 

 
Artikel 11 
Zahlung der Entschädigung 

 

1. Die Entschädigung ist mit Beendigung der zur Feststellung 
des Versicherungsfalles und des Umfangs der Leistungs- 
pflicht des Versicherers notwendigen Erhebungen fällig, je- 
doch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens jener 
Betrag als Teilzahlung verlangt werden, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. Der Lauf der Monatsfrist ist 
gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versiche- 
rungsnehmers die Beendigung der notwendigen Erhebun- 
gen gehindert ist. Es gilt § 11 VersVG. 

2. Für die Zahlung der Entschädigung sind außerdem die in 
den Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversi- 
cherungssparte oder in sonstigen vertraglichen Vereinba- 
rungen getroffenen speziellen Regelungen zu beachten 
(z.B. Widerherstellungsklauseln bei Neuwertversicherun- 
gen). 

 
Artikel 12 
Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 

 

Sofern in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der be- 
treffenden Sachversicherungssparte oder einer sonstigen vertrag- 
lichen Vereinbarung keine abweichende Regelung getroffen ist, 
gilt Folgendes: 

1. Nach Eintritt des Versicherungsfalles können der Versiche- 
rungsnehmer und der Versicherer kündigen, wenn 

- der Versicherer seine Verpflichtung zur Leistung der Ent- 

schädigung anerkannt hat; oder 

- der Versicherer eine Entschädigungsleistung aus Anlass 

des Versicherungsfalls erbracht hat; oder 

- die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert hat; 

oder 

- über den Entschädigungsanspruch ein Rechtsstreit ge- 

führt wurde. 

2. Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats ab 

- Anerkenntnis des Versicherers bezüglich seiner Verpflich- 

tung zur Leistung der Entschädigung; 

- Erbringung der Entschädigung (bei Leistung mehrerer 

Teilbeträge auch nach Erbringung jeder Teilzahlung); 

- Verweigerung der Leistung der fälligen Entschädigung; 

- Rechtskraft des Urteils im Falle eines Rechtsstreits über 

den Entschädigungsanspruch. 

3. Die Kündigung des Versicherers erfolgt unter Einhaltung ei- 
ner einmonatigen Kündigungsfrist (Frist zwischen Zugang 
und Wirksamkeit der Kündigung). Die Kündigung des Versi- 
cherungsnehmers kann mit sofortiger Wirkung (Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung) oder zum Schluss der laufen- 
den Versicherungsperiode erfolgen. 
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Artikel 13 
Form der Erklärungen 

 

Für sämtliche Anzeigen, Erklärungen und Informationen des Ver- 
sicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form 
erforderlich, sofern die Schriftform nicht ausdrücklich und mit 
gesonderter Erklärung vereinbart wurde. 

Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in 
Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden 
hervorgeht. Eine eigenhändige Unterschrift des Erklärenden ist in 
der geschriebenen Form nicht erforderlich. Anzeigen, Erklärun- 
gen und Informationen in geschriebener Form können z.B. per 
Telefax, E-Mail oder auf dem Postweg übermittelt werden. 

Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Origi- 
nal der Erklärung mit eigenhändiger Originalunterschrift des Er- 
klärenden zugehen muss; auch eine „qualifizierte elektronische 
Signatur“ 1 erfüllt das Schriftformerfordernis. 

 
Artikel 14 
Stillschweigende Verlängerung des Versicherungsvertra- 

ges 
 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, 
gilt der Versicherungsvertrag zunächst für die vertraglich 
vereinbarte Dauer. 

2. Danach verlängert sich der Versicherungsvertrag automa- 
tisch auf unbestimmte Zeit, wird also zu einem Versiche- 
rungsvertrag auf unbestimmte Zeit, wenn der Versiche- 
rungsvertrag nicht spätestens einen Monat vor dem Ende 

 
der vereinbarten Vertragsdauer von einem Vertragspartner 
gekündigt wird. Erfolgt die Kündigung rechtzeitig, endet 
der Versicherungsvertrag mit Ablauf der vereinbarten Ver- 
tragsdauer. Erfolgt jedoch keine fristgerechte Kündigung, 
können in der Folge beide Vertragspartner den sodann auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossenen Versicherungsvertrag je- 
weils zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres (Punkt 3.) 
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kün- 
digen. Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht 
zum Betrieb eines Unternehmens der Versicherungsneh- 
mers gehört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer frühestens vier Mo- 
nate, spätestens aber drei Monate vor Ablauf der vereinbar- 
ten Laufzeit darüber informieren wird, dass dieser den Ver- 
sicherungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertrags- 
dauer kündigen kann; dabei wird der Versicherer auch auf 
die Rechtsfolgen der Vertragsverlängerung auf unbe- 
stimmte Zeit samt jährlicher Kündbarkeit zum Ablauf eines 
jeden Versicherungsjahres bei unterbliebener Kündigung 
sowie der Vertragsbeendigung zum Ablauf bei Vornahme 
der Kündigung besonders hinweisen. 

3. Versicherungsjahr im Sinne des Punktes 2. ist der Zeitraum 
jeweils eines Jahres gerechnet ab dem vereinbarten Ablauf- 
datum des Versicherungsvertrages. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in unseren Texten die 
männliche Form verwendet. Selbstverständlich bezieht sich die 
Ansprache auf Personen aller Geschlechter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 Der Begriff „qualifizierte elektronische Signatur“ bestimmt sich gemäß 
Art. 3. Z. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parla- 
ments und des Rates vom 23.07.2014 über elektronische Identifizierung 

und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
(ABl L 257, Seite 73 vom 28.08.2014; siehe Abdruck im Anhang „Aus- 
zug sonstiger rechtlicher Bestimmungen“). 



 

Beilage ./3 
Allgemeine Zurich Bedingungen für 
die Haftpflichtversicherung 
(AHVB und EHVB 2014*) 
Die Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB) finden insoweit Anwendung, als in den Ergänzenden Allgemei- 
nen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (EHVB) keine Sonderregelungen getroffen werden. 
Soweit in diesen Allgemeinen Bedingungen und Ergänzenden Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHVB/EHVB) Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) zitiert werden oder auf diese verwiesen wird, ist der Wort- 
laut dieser Bestimmungen im Anhang angeführt. 
Soweit in diesen Allgemeinen Bedingungen und Ergänzenden Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHVB/EHVB) personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich diese auf Frauen und Männer 
in gleicher Weise. 

Inhaltsverzeichnis 

Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB) 

Artikel 1 Was gilt als Versicherungsfall und was ist versichert? 
Artikel 2 Was gilt bei Vergrößerung des versicherten Risikos? 
Artikel 3 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 
Artikel 4 Wann gilt die Versicherung? (Zeitlicher Geltungsbereich) 
Artikel 5 Bis zu welcher Höhe und bis zu welchem Umfang leistet der Versicherer? 
Artikel 6 Wie ist der Versicherungsschutz bei Sachschäden durch Umweltstörung geregelt? 
Artikel 7 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 
Artikel 8 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? 

(Obliegenheiten) Wozu ist der Versicherer bevollmächtigt? 
Artikel 9 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 
Artikel  10 Wem steht die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu, wer hat die Pflichten aus dem Versicherungs- 

vertrag zu erfüllen? (Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen) 
Artikel  11 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz? 

In welchen Fällen kommt es zur Prämienabrechnung? 
Artikel  12 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles kündigen? Was gilt bei Weg- 

fall des versicherten Risikos? 
Artikel  13 Wo und wann können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand 

und anzuwendendes Recht) 
Artikel  14 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

 

Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (EHVB) 
Abschnitt A: Allgemeine Regelungen für alle Betriebsrisiken 

1. Erweiterung des Versicherungsschutzes 
2. Produkthaftpflichtrisiko 
3. Bewusstes Zuwiderhandeln gegen Vorschriften 
4. Betriebsübernahme 

Abschnitt B: Ergänzende Regelungen für spezielle Betriebs- und Nichtbetriebsrisiken 
1. Deckung reiner Vermögensschäden 

2. Anschlussbahnen und gemietete bahneigene Lagerplätze 
3. Baugewerbe und ähnliche Gewerbe 
4. Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten und ähnliche Betriebe 
5. Rauchfangkehrer 
6. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
7. Fremdenbeherbergung 
8. Badeanstalten 
9. Ärzte, Dentisten, Tierärzte (Tierkliniken) 
10. Krankenanstalten, Heil- und Pflegeanstalten, Sanatorien, Genesungsheime, Altersheime u. dgl. 
11. Haus- und Grundbesitz 
12. Tierhaltung 
13. Wasserfahrzeuge 
14. Vereine 
15. Feuer- und Wasserwehren 
16. Privathaftpflicht 
17. Erweiterte Privathaftpflicht 
18. Erziehungswesen 

19. Spezialschulen 
20. Speziallehrer 
21. Politische Gemeinden 
22. Kirchen, Kultusgemeinden 

*) Bei den im Bedingungstext vorhandenen Hinweisen auf Bedingungsstellen heißt es AHVB/EHVB 2014 - 1 - 
unter Weglassen der Jahreszahl einfach AHVB oder EHVB. 
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Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHVB) 

 
 

Artikel 1 

Was gilt als Versicherungsfall 
und was ist versichert ? 

1. Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsfall ist ein Schadener- 
eignis, das dem versicherten Risiko 
entspringt und aus welchem dem 
Versicherungsnehmer Schadener- 
satzverpflichtungen (Pkt.2.) erwach- 
sen oder erwachsen könnten. 

1.2 Serienschaden 

Mehrere auf derselben Ursache 
beruhende Schadenereignisse gelten 
als ein Versicherungsfall. Ferner gel- 
ten als ein Versicherungsfall Schade- 
nereignisse, die auf gleichartigen, in 
zeitlichem Zusammenhang stehen- 
den Ursachen beruhen, wenn zwi- 
schen diesen Ursachen ein rechtli- 
cher, wirtschaftlicher oder techni- 
scher Zusammenhang besteht. 

2. Versicherungsschutz 

2.1 Im Versicherungsfall übernimmt der 
Versicherer 

2.1.1 die Erfüllung von Schadenersatz- 
verpflichtungen, die dem Versiche- 
rungsnehmer wegen eines Perso- 
nenschadens, eines Sachschadens 
oder eines Vermögensschadens, 
der auf einen versicherten Perso- 
nen- oder Sachschaden zurückzu- 
führen ist, aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privat- 

*) 

 

schädigung von Menschen. Sach- 
schäden sind die Beschädigung oder 
die Vernichtung von körperlichen Sa- 
chen. 

Verlust, Veränderung oder Nichtver- 
fügbarkeit von Daten auf elektroni- 
schen Speichermedien gelten nicht 
als Sachschäden. 

 

Artikel 2 
Was gilt bei Vergrößerung des 
versicherten Risikos ? 

1. Die Versicherung erstreckt sich auch 
auf Erhöhungen und betriebs- oder 
berufsbedingte Erweiterungen des 
versicherten Risikos. 

2. Wird eine Erhöhung des versicherten 
Risikos durch Änderung oder Neu- 
schaffung von Rechtsnormen be- 
wirkt, so kann der Versicherer inner- 
halb eines Jahres ab Inkrafttreten der 
Rechtsnormen mittels eingeschriebe- 
nen Briefes den Versicherungsvertrag 
unter Einhaltung einer Frist von ei- 
nem Monat kündigen. 

Ein darüber hinausgehendes Recht 
des Versicherers zur Kündigung des 
Versicherungsvertrags nach §27, 
Abs. 3 VersVG wegen einer Erhö- 
hung der Gefahr durch andere all- 
gemein bekannte Umstände als jene 
der Änderung oder Neuschaffung 
von Rechtsnormen, wenn diese Um- 
stände nicht nur auf die Risiken be- 
stimmter Versicherungsnehmer ein- 
wirken, wird davon nicht berührt. 

 

und Messen sowie aus der Vorfüh- 
rung von Produkten; 

1.2 durch Produkte des Versicherungs- 
nehmers, die dorthin gelangt sind, 
ohne dass der Versicherungsnehmer 
dorthin geliefert hat oder liefern hat 
lassen; 

1.3 durch Produkte, die der Versiche- 
rungsnehmer dorthin geliefert hat 
oder liefern hat lassen; 

1.4 aus Montage-, Wartungs- (auch 
Inspektion und Kundendienst), Repa- 
ratur- und Bauarbeiten sowie der In- 
nehabung und Verwendung der be- 
weglichen, betrieblichen Einrichtung 
zur Durchführung dieser Arbeiten; 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich hinsichtlich nachfolgend ange- 
führter Gefahren des Abschnittes A 
Ziffer 1 EHVB ausschließlich auf in 
Österreich eingetretene Versiche- 
rungsfälle: 

Pkt.1 (Betriebliche Einrichtung ...) 
ausgenommen gemäß Art.3, Pkt.1.4 
AHVB; 

Pkt.2.3 (Innehabung von Grundstü- 
cken, Gebäuden oder Räumlichkei- 
ten ...); 

Pkt.2.4 (Innehabung von Dienst- 
wohnungen und Wohnhäusern ...); 

Pkt.2.5 (Reklameeinrichtungen); 

Pkt.2.6 (Werksfeuerwehren); 

Pkt.2.8 (medizinische Betreuung der 
Arbeitnehmer ...); 

rechtlichen Inhalts erwachsen ; 

2.1.2 die Kosten der Feststellung und 
der Abwehr einer von einem Drit- 
ten behaupteten Schadenersatz- 
verpflichtung im Rahmen des Art. 
5, Pkt.5. 

2.2 Schadenersatzverpflichtungen aus 
Verlust oder Abhandenkommen kör- 
perlicher Sachen sind nur dann versi- 
chert, wenn eine in den Ergänzenden 
Allgemeinen Versicherungsbedin- 
gungen für die Haftpflichtversiche- 
rung (EHVB) vorgesehene besondere 
Vereinbarung getroffen wurde. In 
derartigen Fällen finden die Bestim- 
mungen über Sachschäden Anwen- 
dung. 

2.3 Personenschäden sind die Tötung, 
Körperverletzung oder Gesundheits- 

 
 

*) In der Folge kurz „Schadenersatz- 

verpflichtungen“ genannt. 

Artikel 3 
Wo gilt die Versicherung ? 
(Örtlicher Geltungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich 
auf in Europa eingetretene Versiche- 
rungsfälle. 

Der Begriff Europa ist geographisch 
zu verstehen. Mitversichert gelten 
auch Grönland, die Kanarischen In- 
seln, Madeira, die Azoren sowie die 
asiatischen Gebiete der Türkei. 

Für Betriebsrisiken im Sinne von 
Abschnitt A EHVB bezieht sich der 
Versicherungsschutz außerhalb Ös- 
terreichs ausschließlich auf Versiche- 
rungsfälle 

1.1 aus Anlass von Geschäftsreisen oder 
aus der Teilnahme an Ausstellungen 

Pkt.2.9 (Sozialeinrichtungen für 
Arbeitnehmer ...); 

3. Versicherungsschutz für außerhalb 
Österreichs eingetretene Versiche- 
rungsfälle gemäß Pkt.1 ist nicht ge- 
geben, wenn die Schadenfeststel- 
lung, -regulierung oder -abwicklung 
durch Staatsgewalt oder (vom Versi- 
cherungsnehmer bzw. Versicherten 
verschiedene) Dritte verhindert wird. 

Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt jedoch auch in einem solchen 
Fall soweit bestehen, als diese Behin- 
derungen (etwa aufgrund der vom 
Versicherungsnehmer beigebrachten 
Unterlagen) weder auf die Feststel- 
lung des Versicherungsfalles noch 
auf die Feststellung oder den Um- 
fang der dem Versicherer obliegen- 
den Leistung Einfluss gehabt haben. 
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4. Schadenersatzverpflichtungen (Re- 
gressverpflichtungen) gegenüber den 
österreichischen Sozialversicherungs- 
trägern fallen auch dann unter Versi- 
cherungsschutz, wenn der Versiche- 
rungsfall außerhalb Europas einge- 
treten ist. Pkt.2 und 3 sind auch auf 
derartige Verpflichtungen anzuwen- 
den. 

 

Artikel 4 
Wann gilt die Versicherung ? 
(Zeitlicher Geltungsbereich) 

1. Die Versicherung erstreckt sich auf 
Versicherungsfälle, die während der 
Wirksamkeit des Versicherungsschut- 
zes (Laufzeit des Versicherungsver- 
trages unter Beachtung der §§ 38 ff. 
VersVG im Anhang) eingetreten sind. 

Versicherungsfälle, die zwar während 
der Wirksamkeit des Versicherungs- 
schutzes eingetreten sind, deren Ur- 
sache jedoch in die Zeit vor Ab- 
schluss des Versicherungsvertrages 
fällt, sind nur gedeckt, wenn dem 
Versicherungsnehmer und dem Ver- 
sicherten bis zum Abschluss des Ver- 
sicherungsvertrages von der Ursache, 
die zu dem Versicherungsfall geführt 
hat, nichts bekannt war und sich die- 
se einer solchen Kenntnis auch nicht 
arglistig entzogen haben. 

2. Ein Serienschaden gilt als in dem 
Zeitpunkt eingetreten, in dem das 
erste Schadenereignis der Serie ein- 
getreten ist, wobei der zum Zeit- 
punkt des ersten Schadenereignisses 
vereinbarte Umfang des Versiche- 
rungsschutzes maßgebend ist. Wenn 
der Versicherer das Versicherungs- 
verhältnis gemäß Art. 12 kündigt 
oder bei Risikowegfall (Art. 12, 
Pkt.4), besteht nicht nur für die wäh- 
rend der Wirksamkeit des Versiche- 
rungsschutzes, sondern auch für die 
nach Beendigung des Vertrages ein- 
tretenden Schadenereignisse einer 
Serie Versicherungsschutz. 

Ist das erste Schadenereignis einer 
Serie vor Abschluss des Versiche- 
rungsvertrages eingetreten und war 
sowohl dem Versicherungsnehmer 
als auch dem Versicherten vom Ein- 
tritt des Serienschadens bis zum Ein- 
tritt des Versicherungsvertrages 
nichts bekannt, dann gilt der Serien- 
schaden mit dem ersten in die Wirk- 

samkeit des Versicherungsschutzes 
fallenden Schadenereignis als einge- 
treten, sofern hiefür nicht anderwei- 
tig Versicherungsschutz besteht. Der 
Kenntnis vom Eintritt des Serien- 
schadens steht das arglistige Sich 
Entziehen von einer solchen Kenntnis 
gleich. 

Ist das erste Schadenereignis einer 
Serie während einer Unterbrechung 
des Versicherungsschutzes eingetre- 
ten und war sowohl Versicherungs- 
nehmer als auch dem Versicherten 
vom Eintritt des Serienschadens 
nichts bekannt, dann gilt der Serien- 
schaden mit dem ersten in den Wie- 
derbeginn des Versicherungsschutzes 
fallenden Schadenereignis als einge- 
treten. Der Kenntnis vom Eintritt des 
Serienschadens steht das arglistige 
Sich Entziehen von einer solchen 
Kenntnis gleich. 

3. Bei einem Personenschaden gilt im 
Zweifel der Versicherungsfall mit der 
ersten nachprüfbaren Feststellung 
der Gesundheitsschädigung durch 
einen Arzt als eingetreten. 

 

Artikel 5 
Bis zu welcher Höhe und bis zu 
welchem Umfang leistet der 
Versicherer ? 

1. Die Versicherungssumme stellt die 
Höchstleistung des Versicherers für 
einen Versicherungsfall dar, und 
zwar auch dann, wenn sich der Ver- 
sicherungsschutz auf mehrere scha- 
denersatzpflichtige Personen er- 
streckt. 

Ist eine Pauschalversicherungssumme 
vereinbart, so gilt diese für Personen- 
schäden, Sachschäden und Vermö- 
gensschäden, die auf einen versicher- 
ten Personen- oder Sachschaden zu- 
rückzuführen sind, zusammen. 

2. Der Versicherer leistet für die inner- 
halb eines Versicherungsjahres einge- 
tretenen Versicherungsfälle höchs- 
tens das Dreifache der jeweils maß- 
gebenden Versicherungssumme. 

3. An einer Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung, die der Versicherungs- 
nehmer kraft Gesetzes oder gerichtli- 
cher Anordnung zur Deckung einer 
Schadenersatzverpflichtung vorzu- 

nehmen hat, beteiligt sich der Versi- 
cherer in demselben Umfang wie an 
der Ersatzleistung. 

4. Hat der Versicherungsnehmer Ren- 
tenzahlungen zu leisten und über- 
steigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen 
aus demselben Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente erstattet. Der Kapitalwert der 
Rente wird zu diesem Zweck auf- 
grund der allgemeinen Sterbetafel 
für Österreich OEM 2000/02 und ei- 
nes Zinsfußes von jährlich 3 % ermit- 
telt (siehe Rententafel). 

5. Rettungskosten; Kosten 

5.1 Die Versicherung umfasst den Ersatz 
von Rettungskosten nach Maßgabe 
der §§ 62 und 63 VersVG (siehe An- 
hang). 

5.2 Die Versicherung umfasst ferner die 
den Umständen nach gebotenen ge- 
richtlichen und außergerichtlichen 
Kosten der Feststellung und Abwehr 
einer von einem Dritten behaupteten 
Schadenersatzpflicht, und zwar auch 
dann, wenn sich der behauptete An- 
spruch als unberechtigt erweist. 

5.3 Die Versicherung umfasst weiter die 
Kosten der über Weisung des Versi- 
cherers (siehe Art. 8, Pkt.1.5) geführ- 
ten Verteidigung in einem Straf- oder 
Disziplinarverfahren. 

Kosten gemäß den Punkten 5.1 bis 
5.3 und Zinsen werden auf die Versi- 
cherungssumme angerechnet. 

6. Falls die vom Versicherer verlangte 
Erledigung einer Schadenersatzver- 
pflichtung durch Anerkenntnis, Be- 
friedigung oder Vergleich am Wider- 
stand des Versicherungsnehmers 
scheitert und der Versicherer mittels 
eingeschriebenen Briefes die Erklä- 
rung abgibt, seinen vertragsmäßigen 
Anteil an Entschädigung und Kosten 
zur Befriedigung des Geschädigten 
zur Verfügung zu halten, hat der 
Versicherer für den von der erwähn- 
ten Erklärung an entstehenden 
Mehraufwand an Hauptsache, Zin- 
sen und Kosten nicht aufzukommen. 
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Artikel 6 
Wie ist der Versicherungs- 
schutz bei Sachschäden durch 
Umweltstörung geregelt ? 

Für Schadenersatzverpflichtungen aus 
Sachschäden durch Umweltstörung - 
einschließlich des Schadens an Erdreich 
oder Gewässern - besteht Versicherungs- 
schutz nur aufgrund besonderer Vereinba- 
rung nach Maßgabe der nachstehend 
angeführten Bedingungen: 

 
1. Umweltstörung ist die Beeinträchti- 

gung der Beschaffenheit von Luft, 
Erdreich oder Gewässern durch Im- 
missionen. 

2. Versicherungsschutz für Sachschäden 
durch Umweltstörung - einschließlich 
des Schadens an Erdreich oder Ge- 
wässern - besteht, wenn die Um- 
weltstörung durch einen einzelnen, 
plötzlich eingetretenen, unvorherge- 
sehenen Vorfall ausgelöst wird, wel- 
cher vom ordnungsgemäßen, stö- 
rungsfreien Betriebsgeschehen ab- 
weicht. 

Somit besteht insbesondere kein 
Versicherungsschutz, wenn nur 
durch mehrere in der Wirkung 
gleichartige Vorfälle (wie Verkle- 
ckern, Verdunsten) eine Umweltstö- 
rung, die bei einzelnen Vorfällen die- 
ser Art nicht eingetreten wäre, aus- 
gelöst wird. 

Art. 7, Pkt.11 findet keine Anwen- 
dung. 

3. Besondere Regelungen für den Versi- 
cherungsschutz gemäß Pkt.2. 

3.1 Versicherungsfall 

3.1.1 Versicherungsfall ist abweichend 
von Art. 1, Pkt.1 die erste nach- 
prüfbare Feststellung einer Um- 
weltstörung, aus welcher dem Ver- 
sicherungsnehmer Schadenersatz- 
verpflichtungen erwachsen oder 
erwachsen könnten. 

3.1.2 Serienschaden 

Abweichend von Art. 1, Pkt.1.2 
gilt die Feststellung mehrerer 
durch den selben Vorfall ausgelös- 
ter Umweltstörungen als ein Versi- 
cherungsfall. Ferner gelten als ein 
Versicherungsfall Feststellungen 

von Umweltstörungen, die durch 
gleichartige in zeitlichem Zusam- 
menhang stehende Vorfälle ausge- 
löst werden, wenn zwischen die- 
sen Vorfällen ein rechtlicher, wirt- 
schaftlicher oder technischer Zu- 
sammenhang besteht. 

Art. 4, Pkt.2 findet sinngemäß 
Anwendung. 

3.2 Örtlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht für 
Versicherungsfälle (im Sinne des 
Pkt.3.1) im örtlichen Geltungsbereich 
nach Maßgabe des Art.3 AHVB. 

3.3 Zeitlicher Geltungsbereich 

Abweichend von Art. 4 erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auf Versi- 
cherungsfälle (im Sinne des Pkt.3.1), 
die während der Wirksamkeit des 
Versicherungsschutzes oder spätes- 
tens zwei Jahre danach erstmals 
nachprüfbar festgestellt werden; der 
die Umweltstörung auslösende Vor- 
fall muss sich während der Wirksam- 
keit des Versicherungsschutzes er- 
eignen. 

Eine Umweltstörung, die zwar wäh- 
rend der Wirksamkeit des Versiche- 
rungsschutzes erstmals nachprüfbar 
festgestellt wird, die aber auf einen 
Vorfall vor Abschluss des Versiche- 
rungsvertrages zurückzuführen ist, ist 
nur dann versichert, wenn sich dieser 
Vorfall frühestens zwei Jahre vor Ab- 
schluss des Versicherungsvertrages 
ereignet hat und dem Versiche- 
rungsnehmer sowie dem Versicher- 
ten bis zum Abschluss des Versiche- 
rungsvertrages der Vorfall oder die 
Umweltstörung nicht bekannt war 
und auch nicht bekannt sein konnte. 

3.4 Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer ist - bei 
sonstiger Leistungsfreiheit des Versi- 
cherers gemäß § 6 VersVG (siehe 
Anhang) verpflichtet, 

3.4.1 die für ihn maßgeblichen einschlä- 
gigen Gesetze, Verordnungen, be- 
hördlichen Vorschriften und Aufla- 
gen, die einschlägigen Ö-Normen 
und die Richtlinien des Österreichi- 
schen Wasserwirtschafts- 
Verbandes einzuhalten; 

3.4.2 umweltgefährdende Anlagen und 
sonstige umweltgefährdende Ein- 
richtungen fachmännisch zu war- 
ten bzw. zu reparieren oder war- 
ten bzw. reparieren zu lassen. 
Notwendige Reparaturen und 
Wartungsarbeiten sind unverzüg- 
lich durchzuführen bzw. durchfüh- 
ren zu lassen. 

Mindestens alle fünf Jahre - sofern 
nicht gesetzlich oder behördlich 
eine kürzere Frist vorgeschrieben 
ist - müssen diese Anlagen und 
Einrichtungen durch Fachleute 
überprüft werden. Diese Frist be- 
ginnt ungeachtet des Beginnes des 
Versicherungsschutzes mit Inbe- 
triebnahme der Anlage oder deren 
letzter Überprüfung. 

3.5 Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt des Versicherungs- 
nehmers beträgt in jedem Versiche- 
rungsfall 10% des Schadens und der 
Kosten gemäß Art. 5, Pkt.5 AHVB, 
höchstens EUR 35.000,--. 

3.6 Ausschlüsse vom Versicherungs- 
schutz 

Kein Versicherungsschutz besteht für 
Abwasserreinigungsanlagen, Kläran- 
lagen und Abfallbehandlungsanla- 
gen; weiter für Zwischenlagerung 
von gefährlichen Abfällen sowie für 
die Endlagerung (Deponierung) von 
Abfällen jeder Art. 

 

Artikel 7 
Was ist nicht versichert ? (Risi- 
koausschlüsse) 

1. Unter die Versicherung gemäß Art. 1 
fallen insbesondere nicht 

1.1 Ansprüche aus Gewährleistung für 
Mängel; 

1.2 Ansprüche, soweit sie aufgrund eines 
Vertrages oder einer besonderen Zu- 
sage über den Umfang der gesetzli- 
chen Schadenersatzpflicht hinausge- 
hen; 

1.3 die Erfüllung von Verträgen und die 
an die Stelle der Erfüllung tretende 
Ersatzleistung. 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen der 
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Personen, die den Schaden, für den 
sie von einem Dritten verantwortlich 
gemacht werden, rechtswidrig und 
vorsätzlich herbeigeführt haben. 
Dem Vorsatz wird gleichgehalten 

2.1 eine Handlung oder Unterlassung, 
bei welcher der Schadenseintritt mit 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden 
musste, jedoch in Kauf genommen 
wurde (z.B. im Hinblick auf die Wahl 
einer kosten- oder zeitsparenden Ar- 
beitsweise); 

2.2 die Kenntnis der Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit von hergestellten 
oder gelieferten Waren oder geleiste- 
ten Arbeiten. 

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund des Amtshaftungs- (BGBl. Nr. 
20/1949) und des Organhaftpflicht- 
gesetzes (BGBl. Nr. 181/1967), beide 
in der jeweils geltenden Fassung. 

4. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang mit 
Auswirkungen der Atomenergie ste- 
hen, insbesondere mit 

4.1 Reaktionen spaltbarer oder ver- 
schmelzbarer Kernbrennstoffe; 

4.2 der Strahlung radioaktiver Stoffe 
sowie der Einwirkung von Strahlen, 
die durch Beschleunigung geladener 
Teilchen erzeugt werden; 

4.3 der Verseuchung durch radioaktive 
Stoffe. 

5. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die der Versicherungsneh- 
mer oder die für ihn handelnden Per- 
sonen verursachen durch Haltung 
oder Verwendung von 

5.1 Luftfahrzeugen, 

5.2 Luftfahrtgeräten, 

5.3 Kraftfahrzeugen oder Anhängern, 
die nach ihrer Bauart und Ausrüs- 
tung oder ihrer Verwendung im 
Rahmen des versicherten Risikos ein 
behördliches Kennzeichen tragen 
müssen oder tatsächlich tragen. Die- 
ser Ausschluss bezieht sich jedoch 

nicht auf die Verwendung von Kraft- 
fahrzeugen als ortsgebundene Kraft- 
quelle. 

Die Begriffe Luftfahrzeug und Luft- 
fahrtgerät sind im Sinne des Luft- 
fahrtgesetzes (BGBI. Nr. 253/1957), 
die Begriffe Kraftfahrzeug, Anhänger 
und behördliche Kennzeichen im 
Sinne des Kraftfahrgesetzes (BGBI. 
Nr. 267/1967), beide in der jeweils 
geltenden Fassung, auszulegen. 

6. Es besteht kein Versicherungsschutz 
aus Schäden, die zugefügt werden 

6.1 dem Versicherungsnehmer (den 
Versicherungsnehmern) selbst; 

6.2 Angehörigen des Versicherungsneh- 
mers (als Angehörige gelten der 
Ehegatte, Verwandte in gerader auf- 
steigender und absteigender Linie, 
Schwieger-, Adoptiv- und Stiefeltern, 
im gemeinsamen Haushalt lebende 
Geschwister; nicht-eheliche Lebens- 
gemeinschaft (zwischen verschieden- 
wie gleichgeschlechtlichen Partnern) 
ist in ihrer Auswirkung der ehelichen 
gleichgestellt); 

6.3 Gesellschaftern des Versicherungs- 
nehmers und deren Angehörigen 
(Pkt.6.2); 

6.4 Gesellschaften, an denen der Versi- 
cherungsnehmer oder seine Angehö- 
rigen (Pkt.6.2) beteiligt sind, und 
zwar im Ausmaß der prozentuellen 
Beteiligung des Versicherungsneh- 
mers und seiner Angehörigen 
(Pkt.6.2) an diesen Gesellschaften; 
weiter 

Gesellschaften, die demselben Kon- 
zern (im Sinne des § 15 AktG) wie 
der Versicherungsnehmer oder seine 
Angehörigen (Pkt.6.2) zugehören 
und zwar im Ausmaß der unmittel- 
baren und/oder mittelbaren prozen- 
tuellen Beteiligung des herrschenden 
Unternehmens an diesen Gesell- 
schaften; 

Bei juristischen Personen, geschäfts- 
unfähigen oder beschränkt ge- 
schäftsfähigen Personen werden de- 
ren gesetzliche Vertreter und Ange- 
hörige dem Versicherungsnehmer 
und seinen Angehörigen gleichgehal- 
ten. 

7. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 

Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die durch Veränderung des 
Erbguts von menschlichen Keimzel- 
len oder Embryonen entstehen, 
gleichgültig ob die Veränderung auf 
die Übertragung oder indirekte Ein- 
wirkung transgenen Erbguts oder auf 
direkten gen- oder fortpflanzungs- 
technischen Eingriff zurückzuführen 
ist. 

Nicht versichert sind tatsächliche 
oder behauptete Schadenersatzver- 
pflichtungen aus Schäden die in ur- 
sächlichem Zusammenhang mit gen- 
technisch veränderten Organismen 
stehen. 

8. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die in ursächlichem Zu- 
sammenhang mit Gewalthandlungen 
von Staaten oder gegen Staaten und 
ihre Organe, mit Gewalthandlungen 
von politischen, ideologischen, religi- 
ösen oder terroristischen Organisati- 
onen sowie entsprechend handeln- 
den Einzelpersonen, Sabotageakten, 
Gewalthandlungen anlässlich öffent- 
licher Versammlungen, Kundgebun- 
gen und Aufmärschen sowie Ge- 
walthandlungen anlässlich von 
Streiks und Aussperrungen stehen. 

9. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen wegen 
Schäden, die an den vom Versiche- 
rungsnehmer (oder in seinem Auf- 
trag oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellten oder geliefer- 
ten Arbeiten oder Sachen infolge ei- 
ner in der Herstellung oder Lieferung 
liegenden Ursache entstehen. 

10. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen wegen 
Schäden an 

10.1 Sachen, die der Versicherungsneh- 
mer oder die für ihn handelnden Per- 
sonen entliehen, gemietet, geleast, 
gepachtet oder durch verbotene Ei- 
genmacht erlangt haben; 

10.2 Sachen, die der Versicherungsneh- 
mer oder die für ihn handelnden Per- 
sonen in Verwahrung genommen 
haben, wobei dies auch im Zuge der 
Verwahrung als Nebenverpflichtung 
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gilt (z.B. Übergabe einer Sache zu 
Reparatur und/oder Servicearbeiten); 

10.3 Sachen, deren Innehabung oder 
Besitz dem Versicherungsnehmer 
oder den für ihn handelnden Perso- 
nen im Rahmen von bloßen Gefällig- 
keitsverhältnissen überlassen wurde; 

10.4 beweglichen Sachen, die bei oder 
infolge ihrer Benützung, Beförde- 
rung, Bearbeitung oder einer sonsti- 
gen Tätigkeit an oder mit ihnen ent- 
stehen; 

10.5 jenen Teilen von unbeweglichen 
Sachen, die unmittelbar Gegenstand 
der Bearbeitung, Benützung oder ei- 
ner sonstigen Tätigkeit sind. 

11. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen wegen 
Schäden an Sachen durch allmähli- 
che Emission oder allmähliche Ein- 
wirkung von Temperatur, Gasen, 
Dämpfen, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit 
oder nichtatmosphärischen Nieder- 
schlägen (wie Rauch, Ruß, Staub 
usw.). 

12. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
aus Schäden an Sachen durch Über- 
flutungen aus stehenden und flie- 
ßenden Gewässern, die durch solche 
Anlagen, Maßnahmen und Einbrin- 
gungen des Versicherungsnehmers 
verursacht werden, für die eine Be- 
willigung nach dem Wasserrechtsge- 
setz (BGBI. Nr. 215/1959), in der je- 
weils geltenden Fassung, erforderlich 
ist. Ebenso wenig erstreckt sich die 
Versicherung auf derartige Schaden- 
ersatzverpflichtungen, die daraus 
entstehen, dass der Versicherungs- 
nehmer an der Herstellung, Liefe- 
rung, Wartung oder Reparatur sol- 
cher Anlagen unmittelbar mitwirkt. 

13. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die in ursächlichem Zu- 
sammenhang mit Auswirkungen 
elektromagnetischer Felder stehen. 

14. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die in ursächlichem Zu- 
sammenhang mit Auswirkungen von 

Asbest oder asbesthaltigen Materia- 
lien stehen. 

15. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf Schadenersatzansprüche aus 
Schäden, die nach US- 
Amerikanischem, Kanadischem oder 
Australischem Recht – bei welchem 
Gerichtsstand auch immer – klags- 
weise geltend gemacht werden. 

16. Der Versicherungsschutz bezieht sich 
nicht auf Ansprüche auf Entschädi- 
gung mit Strafcharakter (wie z.B. 
punitive oder exemplary damages). 

17. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund ausländischer arbeitsrechtli- 
cher Bestimmungen und Einrichtun- 
gen (wie z.B. employer`s liability, 
worker`s compensation). 

18. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen wegen 
Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen. 

19. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen wegen 
Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung 
oder sonstigen Diskriminierungen, 
insbesondere auch aus Arbeits- und 
Angestelltenverhältnissen (wie z.B. 
Employment Practices Liability). 

20. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden, die im Zusammenhang mit 
dem Rückruf von Produkten stehen. 

21. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf tatsächliche oder behauptete 
Schadenersatzverpflichtungen wegen 
Sach- und/oder Vermögensschäden, 
die unter die Tatbestände des Ab- 
schnittes A, Z. 2, Pkt.4 EHVB (erwei- 
terte Deckung der Produkthaft- 
pflicht) fallen. 

Hinweis: Neben diesen allgemeinen 
Ausschlüssen sind in einzelnen Bestim- 
mungen der Allgemeinen und Ergänzen- 
den Allgemeinen Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (sowie in allenfalls 
gesondert besonderen Vertragsbestim- 
mungen) spezielle Ausschlussregelungen 
enthalten. 

Artikel 8 
Was ist vor bzw. nach Eintritt 
des Versicherungsfalles zu be- 
achten ? (Obliegenheiten) 
Wozu ist der Versicherer be- 
vollmächtigt ? 

1. Obliegenheiten 

Für den Fall, dass der Versicherungs- 
nehmer eine dieser Obliegenheiten 
verletzt, wird Leistungsfreiheit nach 
Maßgabe des §6 VersVG (siehe An- 
hang) vereinbart: 

1.1 Zum Zweck der Aufrechterhaltung 
der Äquivalenz zwischen Risiko und 
Prämie ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, dem Versicherer die An- 
gaben gemäß Art. 11, Pkt.5.1 und 
5.2 auf Anfrage wahrheitsgemäß 
mitzuteilen. 

1.2 Der Versicherungsnehmer ist ver- 
pflichtet, besonders gefahrdrohende 
Umstände, deren Beseitigung der 
Versicherer billigerweise verlangen 
konnte und verlangt hatte, innerhalb 
einer angemessenen Frist zu beseiti- 
gen. Ein Umstand, welcher schon zu 
einem Schaden geführt hat, gilt im 
Zweifel als besonders gefahrdro- 
hend. 

1.3 Der Versicherungsnehmer hat alles 
ihm Zumutbare zu tun, um Ursa- 
chen, Hergang und Folgen des Versi- 
cherungsfalles aufzuklären und den 
entstandenen Schaden gering zu hal- 
ten. 

1.4 Er hat den Versicherer umfassend 
und unverzüglich, spätestens inner- 
halb einer Woche ab Kenntnis, zu in- 
formieren, und zwar in geschriebe- 
ner Form falls erforderlich auch tele- 
fonisch oder elektronisch. 

Insbesondere sind anzuzeigen: 

1.4.1 der Versicherungsfall; 

1.4.2 die Geltendmachung einer Scha- 
denersatzforderung; 

1.4.3 die Zustellung einer Strafverfü- 
gung, einer Streitverkündigung, 
einer Mitteilung gemäß §§ 90c 
Abs.4, 90d Abs.3 StPO (Diversi- 
onsangebot) sowie die Einleitung 
eines Straf-, Verwaltungsstraf- 
oder Disziplinarverfahrens gegen 
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den Versicherungsnehmer oder 
den Versicherten; 

1.4.4 alle Maßnahmen Dritter zur ge- 
richtlichen Durchsetzung von 
Schadenersatzforderungen. 

1.5 Der Versicherungsnehmer hat den 
Versicherer bei der Feststellung und 
Erledigung oder Abwehr des Scha- 
dens zu unterstützen. 

1.5.1 Der Versicherungsnehmer hat den 
vom Versicherer bestellten Anwalt 
(Verteidiger, Rechtsbeistand) zu 
bevollmächtigen, ihm alle von ihm 
benötigten Informationen zu ge- 
ben und ihm die Prozessführung 
zu überlassen. 

1.5.2 Ist dem Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Einholung der Wei- 
sungen des Versicherers nicht 
möglich, so hat der Versicherungs- 
nehmer aus eigenem innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist alle gebo- 
tenen Prozesshandlungen (auch 
Einspruch gegen eine Strafverfü- 
gung) vorzunehmen. 

1.5.3 Der Versicherungsnehmer ist nicht 
berechtigt, ohne vorherige Zu- 
stimmung des Versicherers eine 
Schadenersatzverpflichtung ganz 
oder zum Teil anzuerkennen - es 
sei denn, der Versicherungsnehmer 
konnte die Anerkennung nicht oh- 
ne offenbare Unbilligkeit verwei- 
gern - oder zu vergleichen. 

2. Vollmacht des Versicherers 

Der Versicherer ist bevollmächtigt, im 
Rahmen seiner Verpflichtung zur 
Leistung alle zweckmäßig erschei- 
nenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 

 

Artikel 9 
Wann können Versicherungs- 
ansprüche abgetreten oder ver- 
pfändet werden ? 

Der Versicherungsanspruch darf vor seiner 
endgültigen Feststellung ohne ausdrückli- 
che Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Dies 
gilt nicht für Geldforderungen zwischen 
Unternehmern aus unternehmerischen 
Geschäften (§1396a ABGB). 

Artikel 10 
Wem steht die Ausübung der 
Rechte aus dem Versicherungs- 
vertrag zu, wer hat die Pflich- 
ten aus dem Versicherungsver- 
trag zu erfüllen ? (Rechtsstel- 
lung der am Vertrag beteiligten 
Personen) 

Soweit die Versicherung neben Schaden- 
ersatzverpflichtungen des Versicherungs- 
nehmers selbst auch Schadenersatzver- 
pflichtungen anderer Personen umfasst, 
sind alle in dem Versicherungsvertrag 
bezüglich des Versicherungsnehmers 
getroffenen Bestimmungen auch auf 
diese Personen sinngemäß anzuwenden; 
sie sind neben dem Versicherungsnehmer 
im gleichen Umfang wie dieser für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwort- 
lich. Die Ausübung der Rechte aus dem 
Versicherungsvertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungsnehmer zu. 

 

Artikel 11 
Was gilt als Versicherungsperi- 
ode, wann ist die Prämie zu 
bezahlen und wann beginnt der 
Versicherungsschutz ? 
Bestimmungen über die vorläu- 
fige Deckung. 
In welchen Fällen kommt es 
zur Prämienabrechnung ? 

1. Versicherungsperiode 

Als Versicherungsperiode gilt, wenn 
der Versicherungsvertrag nicht für 
eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, 
der Zeitraum eines Jahres; dies gilt 
auch dann, wenn die Jahresprämie 
vertragsgemäß in Teilbeträgen zu 
entrichten ist. 

2. Prämie und Zahlungsverzug 

2.1 Die erste oder die einmalige Prämie, 
einschließlich Gebühren und Versi- 
cherungssteuer, ist vom Versiche- 
rungsnehmer gegen Aushändigung 
der Polizze innerhalb von 14 Tagen 
nach 

- Abschluss des Versicherungs- 
vertrages (Zugang der Polizze 
oder einer gesonderten An- 
tragsannahmeerklärung) 

und 

- Aufforderung zur Prämienzah- 
lung 

zu bezahlen (Einlösung der Polizze). 

2.2 Die Folgeprämien einschließlich 
Gebühren und Versicherungssteuer 
sind zum vereinbarten, in der Polizze 
angeführten Hauptfälligkeitstermin, 
bei vereinbarter Teilzahlung zu den 
jeweils vereinbarten Fälligkeitstermi- 
nen zu entrichten. 

2.3 Zahlungsverzug kann zur Leistungs- 
freiheit des Versicherers führen. Die 
Voraussetzung und Begrenzung der 
Leistungsfreiheit sind gesetzlich ge- 
regelt (siehe §§38,39 und 39a 
VersVG im Anhang). 

3. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz tritt grund- 
sätzlich mit der Einlösung der Polizze 
(Pkt.2.1) in Kraft, jedoch nicht vor 
dem vereinbarten Versicherungsbe- 
ginn. Wird die Polizze erst danach 
ausgehändigt, dann aber die Prämien 
binnen 14 Tagen oder danach ohne 
schuldhaften Verzug gezahlt, ist der 
Versicherungsschutz ab dem verein- 
barten Versicherungsbeginn gege- 
ben. 

4. Vorläufige Deckung: 

Soll der Versicherungsschutz jeden- 
falls schon vor Einlösung der Polizze 
beginnen (vorläufige Deckung), ist 
die ausdrückliche Zusage der vorläu- 
figen Deckung durch den Versicherer 
erforderlich. Die vorläufige Deckung 
endet bei der Annahme des Antrages 
mit der Einlösung der Polizze. Sie tritt 
außer Kraft, wenn der Antrag unver- 
ändert angenommen wird und der 
Versicherungsnehmer mit der Zah- 
lung der ersten oder der einmaligen 
Prämie schuldhaft in Verzug gerät 
(Pkt.2.3). Der Versicherer ist berech- 
tigt, die vorläufige Deckung mit Frist 
von zwei Wochen zu kündigen. Dem 
Versicherer gebührt in diesem Fall die 
auf die Zeit des Versicherungsschut- 
zes entfallende anteilige Prämie. 

5. Prämienabrechnung: 

5.1 Insoweit die Prämie vertragsgemäß 
aufgrund der Lohn- und Gehalts- 
summe, des Umsatzes oder anderer 
zahlenmäßiger Angaben zu berech- 
nen ist, wird der Bemessung zu- 
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nächst eine den zu erwartenden 
Verhältnissen entsprechende Größe 
zugrunde gelegt. 

Nach Ablauf einer jeden Versiche- 
rungsperiode hat der Versicherungs- 
nehmer die den tatsächlichen Ver- 
hältnissen entsprechenden Größen 
anzugeben und auf Verlangen nach- 
zuweisen, ferner mitzuteilen, ob und 
welche Erhöhungen oder betriebs- 
oder berufsbedingte Erweiterungen 
des versicherten Risikos eingetreten 
sind; dieser Verpflichtung hat der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monates nach Erhalt der Anfrage des 
Versicherers nachzukommen. 

Der Versicherer hat nach Empfang 
der Angaben des Versicherungsneh- 
mers die endgültige Abrechnung 
vorzunehmen; der Mehr- oder Min- 
derbetrag an Prämie ist einen Monat 
nach Empfang der Abrechnung fäl- 
lig. 

5.2 Hat der Versicherungsnehmer die 
Angaben nicht rechtzeitig gemacht, 
so hat der Versicherer die Wahl, auf 
Nachholung der Angaben zu klagen 
oder eine Verzugsprämie einzuhe- 
ben. Diese Verzugsprämie beträgt, 
wenn die ausständigen Angaben die 
erste Jahresprämie oder die Prämie 
für eine Versicherungsdauer von we- 
niger als einem Jahr betreffen, so viel 
wie jene Prämie, die erstmals zur 
Vorschreibung gelangt ist, andern- 
falls so viel wie die Prämie für jenes 
Versicherungsjahr, das dem abzu- 
rechnenden Versicherungsjahr un- 
mittelbar vorangeht. Werden die 
Angaben nachträglich, aber noch in- 
nerhalb zweier Monate nach Emp- 
fang der Aufforderung zur Bezah- 
lung der Verzugsprämie gemacht, so 
hat der Versicherer den etwa zuviel 
gezahlten Betrag rückzuerstatten. 

Für die Verzugsprämie findet Pkt.2.3 
Anwendung. 

5.3 Einblicksrecht des Versicherers; Fol- 
gen unrichtiger Angaben 

Der Versicherer hat das Recht, die 
Angaben des Versicherungsnehmers 
nachzuprüfen. Der Versicherungs- 
nehmer hat zu diesem Zweck Ein- 
blick in sämtliche maßgebenden Un- 
terlagen zu gewähren. 

Hat der Versicherungsnehmer über 
die in den Pkt.5.1 angeführten Be- 
zugsgrößen und Risikoumstände un- 
richtige Angaben gemacht, stellt dies 
eine Obliegenheitsverletzung dar 
(siehe Art. 8, Pkt.1.1). 

6. Begriffsbestimmungen 

6.1 Lohn- und Gehaltssumme 

Anzurechnen sind alle Löhne, Gehäl- 
ter, Provisionen, Werkvertrags- und 
sonstige Entgelte - welche Bezeich- 
nung sie auch immer tragen (z.B. Ge- 
fahren-, Montage-, Schmutzzulagen, 
Weggelder usw.) - sämtlicher im Be- 
trieb beschäftigter Personen (auch 
Heimarbeiter, Leiharbeiter usw.); als 
anzurechnende Entgelte gelten auch 
die Vergütungen an freie Dienst- 
nehmer und/oder Zahlungen auf Ho- 
norarbasis und an Leiharbeitsfirmen. 
Auf das Vorliegen eines Arbeitsver- 
hältnisses kommt es nicht an. 

Nicht anzurechnen sind Anteile des 
Arbeitgebers an den Sozialversiche- 
rungsbeiträgen; laufende Haushalts- 
und Kinderzulagen; einmalige Zah- 
lungen bei Heirat, Geburt eines Kin- 
des, Krankheits-, Unglücks- oder To- 
desfällen sowie Betriebsveranstaltun- 
gen, Betriebs- oder Dienstjubiläen; 
Abfertigungen; ferner staatliche Fa- 
milien- und Wohnungsbeihilfen. 

6.2 Umsatz 

Unter dem Jahres-Umsatz ist die 
Summe aller Entgelte für alle Liefe- 
rungen und sonstigen Leistungen zu 
verstehen, die ein Unternehmen in 
den Ländern, auf die sich der örtliche 
Geltungsbereich des Versicherungs- 
schutzes erstreckt, ausführt, exklusi- 
ve der Erlöse aus Lizenzen, aus Ver- 
äußerungen eines Betriebes oder 
Teilbetriebes sowie aus der Veräuße- 
rung von Wirtschaftsgütern des An- 
lagenvermögens (§ 4 UStG 1994) in 
der jeweils geltenden Fassung; Um- 
satz ohne Mehrwertsteuer. 

 

Artikel 12 
Wie lange läuft der Versiche- 
rungsvertrag ? Wer kann nach 
Eintritt des Versicherungsfalles 
kündigen ? Was gilt bei Weg- 
fall des versicherten Risikos ? 

1. Vertragsdauer 

Beträgt die vereinbarte Vertragsdau- 
er mindestens ein Jahr, verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn er nicht rechtzeitig gekündigt 
wird. Zu Versicherungsverträgen, de- 
ren Abschluss zum Betrieb eines Un- 
ternehmens des Versicherungsneh- 
mers gehört (Unternehmerverträge), 
ist der Vertrag spätestens drei Mona- 
te, zu anderen Verträgen (Verbrau- 
cherverträge) spätestens ein Monat 
vor Ablauf zu kündigen. Für die Er- 
klärung der Ablaufkündigung steht 
die gesamte Vertragslaufzeit, unter 
Beachtung der zuvor bestimmte Frist 
von einem Monat bzw. von drei Mo- 
naten, zur Verfügung. Zu Verbrau- 
cherverträgen ist vereinbart, dass der 
Versicherer den Versicherungsneh- 
mer auf die Rechtsfolge der Ver- 
tragsverlängerung bei unterlassener 
Kündigung frühestens 4 Monate, 
spätestens aber 3 Monate vor Ablauf 
der vereinbarten Laufzeit besonders 
hinweisen wird. 

Beträgt die Vertragsdauer weniger 
als ein Jahr, endet der Vertrag ohne 
Kündigung. 

2. Kündigung nach Eintritt des Versi- 
cherungsfalles 

Für die Kündigung nach Eintritt des 
Versicherungsfalles gilt § 158 VersVG 
(siehe Anhang). 

3. Konkurs, Ausgleich des Versiche- 
rungsnehmers 

Nach Eröffnung des Konkurses oder 
des Ausgleichverfahrens über das 
Vermögen des Versicherungsneh- 
mers kann der Versicherer den Ver- 
trag mit einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

4. Risikowegfall 

Fällt ein versichertes Risiko vollstän- 
dig und dauernd weg, so erlischt die 
Versicherung bezüglich dieses Risi- 
kos. 

Die Einschränkung der behördlichen 
Zulassung bewirkt die Einschränkung 
des Versicherungsvertrages auf den 
verbleibenden Umfang. 
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5. Dem Versicherer gebührt jeweils die 
Prämie für die bis zur Vertragsauflö- 
sung verstrichene Vertragslaufzeit. 

6. Eine Kündigung nach Pkt.1, Pkt.2 
oder ein Risikowegfall nach Pkt.4 
schließt die Anwendung der Bestim- 
mungen des Art. 11, Pkt.5 nicht aus. 

7. Wurde mit Rücksicht auf die verein- 
barte mehrjährige Vertragsdauer ein 
Dauerrabatt auf die Prämie gewährt, 
so hat der Versicherer das Recht, die 
Nachzahlung des Dauerrabattes für 
die gesamte tatsächliche Vertrags- 
dauer zu verlangen, wenn der Ver- 
trag durch den Versicherungsnehmer 
(auch durch den Erwerber nach Ver- 
äußerung der versicherten Sache 
gemäß § 70 VersVG) vorzeitig been- 
det wird, es sei denn, der Versicherer 
hat für eine vorzeitige Beendigung 
aus wichtigem Grund berechtigen- 
den Anlass gegeben (etwa durch un- 
gerechtfertigte Ablehnung oder 
schuldhafte Verzögerung der Leis- 
tung); 

Artikel 13 
Wo und wann können Ansprü- 
che aus dem Versicherungsver- 
trag gerichtlich geltend ge- 
macht werden ? (Gerichtsstand 
und anzuwendendes Recht) 

Für die aus diesem Versicherungsverhält- 
nis entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist 
das Gericht des Wohnsitzes (Sitzes) des 
Versicherungsnehmers zuständig, soweit 
nicht nach gesetzlichen Bestimmungen 
ein anderer Gerichtsstand zwingend vor- 
gesehen ist. 

Es ist österreichisches Recht anzuwenden. 

 

Artikel 14 
In welcher Form sind Erklä- 
rungen abzugeben ? 

Rücktrittserklärungen des Versicherungs- 
nehmers sind nicht an die Einhaltung 
einer bestimmten Form gebunden. 

1. Für sämtliche sonstigen Anzeigen, 
Erklärungen und Informationen 
des Versicherungsnehmers an den 
Versicherer ist die geschriebene 
Form erforderlich, sofern die 
Schriftform nicht ausdrücklich und 
mit gesonderter Erklärung vereinbart 
wurde. 

2. Der geschriebenen Form wird 
durch Zugang eines Textes in Schrift- 
zeichen entsprochen, aus dem die 
Person des Erklärenden hervorgeht. 
Eine eigenhändige Unterschrift des 
Erklärenden ist in der geschriebenen 
Form nicht erforderlich. Anzeigen, 
Erklärungen und Informationen in 
geschriebener Form können z.B. per 
Telefax, E-Mail oder auf dem Post- 
weg übermittelt werden. 

3. Schriftform bedeutet, dass dem 
Erklärungsempfänger das Original 
der Erklärung mit eigenhändiger Ori- 
ginalunterschrift des Erklärenden zu- 
gehen muss. 

 

Rententafel in EUR 

auf Grund der österreichischen Sterbetafel OEM 2000/02 und eines Zinsfußes von jährlich 3 % (Art. 5, Pkt.4). 

Jahresbetrag der monatlich im voraus zahlbaren l e b e n s l ä n g l i c h e n 1) Rente für eine kapitalsmäßige Berechnungsgrundlage von EUR 100,00. 

Alter 
2) 

Jahresrente Alter 
2) 

Jahresrente Alter 
2) 

Jahresrente Alter 
2) 

Jahresrente Alter 
2) 

Jahresrente    Alter 
2) 

Jahresrente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Bei zeitlich begrenzten Renten ist die Höhe der auf eine Versicherungssumme von EUR 100,00 entfallenden Jahresrente aus denselben Rech- 
nungsgrundlagen zu erstellen. 

2) Für die Berechnung der Rente ist das Alter des Rentners an seinem dem Beginne des Rentenbezuges nächstgelegenen Geburtstage maßgebend. 

0 3,37 20 3,73 40 4,58 60 6,92 80 16,29 100 62,50 

1 3,36 21 3,76 41 4,64 61 7,13 81 17,30 101 66,41 

2 3,38 22 3,78 42 4,72 62 7,35 82 18,39 102 70,47 

3 3,39 23 3,81 43 4,79 63 7,59 83 19,56 103 74,67 

4 3,40 24 3,84 44 4,87 64 7,85 84 20,82 104 79,02 

5 3,42 25 3,87 45 4,95 65 8,12 85 22,18 105 83,53 

6 3,44 26 3,90 46 5,04 66 8,42 86 23,66 106 88,25 

7 3,45 27 3,94 47 5,13 67 8,73 87 25,29 107 93,27 

8 3,47 28 3,97 48 5,23 68 9,07 88 27,09 108 98,91 

9 3,49 29 4,01 49 5,33 69 9,44 89 29,07 109 106,36 

10 3,51 30 4,05 50 5,44 70 9,83 90 31,25 110 121,00 

11 3,53 31 4,09 51 5,55 71 10,26 91 33,64 111 184,62 

12 3,55 32 4,14 52 5,67 72 10,72 92 36,22   

13 3,57 33 4,18 53 5,80 73 11,23 93 38,98   

14 3,59 34 4,23 54 5,93 74 11,77 94 41,91   

15 3,61 35 4,28 55 6,07 75 12,37 95 44,98   

16 3,63 36 4,33 56 6,22 76 13,02 96 48,21   

17 3,66 37 4,39 57 6,38 77 13,73 97 51,57   

18 3,68 38 4,45 58 6,54 78 14,51 98 55,08   

19 3,71 39 4,51 59 6,73 79 15,36 99 58,72   
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(EHVB) 

 

Abschnitt A: 
 

Allgemeine Regelungen für alle 
Betriebsrisiken 

 

1. Erweiterung des Versicherungs- 
schutzes 

1. Versichert sind im Rahmen des im 
Versicherungsvertrag bezeichneten 
Risikos (Art. 1 AHVB) nach Maßgabe 
des Deckungsumfanges der AHVB 
Schadenersatzverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers aus Inneha- 
bung und Verwendung der gesam- 
ten betrieblichen Einrichtung. 

Im gleichen Rahmen mitversichert 
sind Schadenersatzverpflichtungen 
aus der nicht gewerbsmäßigen Ver- 
mietung oder Verleihung von Ar- 
beitsmaschinen und Geräten. Nur bei 
besonderer Vereinbarung erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auch 
auf die gewerbsmäßige Ausübung 
dieser Tätigkeiten. 

2. Versichert sind auch Schadenersatz- 
verpflichtungen des Versicherungs- 
nehmers aus 

2.1 der Vorführung von Produkten auch 
außerhalb der Betriebsgrundstücke 
und aus Führungen im versicherten 
Betrieb; 

2.2 der Beschickung von und Teilnahme 
an Ausstellungen und Messen; 

2.3 der Innehabung von Grundstücken, 
Gebäuden oder Räumlichkeiten, die 
ausschließlich für den versicherten 
Betrieb oder Beruf und/oder aus- 
schließlich für Wohnzwecke des Ver- 
sicherungsnehmers benützt werden 
(Abschnitt B, Z. 11 EHVB findet An- 
wendung); 

2.4 der Innehabung von Dienstwohnun- 
gen und Wohnhäusern samt Neben- 
gebäuden für Leiter und Arbeitneh- 
mer des versicherten Betriebes (Ab- 
schnitt B, Z. 11 EHVB findet Anwen- 
dung); 

2.5 Reklameeinrichtungen, auch wenn 
sich diese außerhalb des Betriebs- 
grundstückes befinden; 

2.6 einer Werksfeuerwehr (Einsatz und 
Übungen, auch Hilfeleistungen für 

Dritte, Abschnitt B, Z. 15 EHVB findet 
Anwendung); 

2.7 dem Besitz und dem dienstlichen 
Gebrauch von Hieb-, Stich- und 
Schusswaffen durch den Versiche- 
rungsnehmer oder von ihm beauf- 
tragter Personen, unter der Voraus- 
setzung der Einhaltung der einschlä- 
gigen gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften (ausgeschlossen bleibt 
der Waffengebrauch zu Jagdzwe- 
cken); 

2.8 der medizinischen Betreuung der 
Arbeitnehmer. Mitversichert ist die 
persönliche gesetzliche Haftpflicht 
der Ärzte aus ihrer Tätigkeit im Be- 
trieb, sofern hiefür nicht anderweitig 
Versicherungsschutz besteht; 

2.9 Sozialeinrichtungen für Arbeitneh- 
mer, wie z.B. Werkskantinen, Bade- 
anstalten, Erholungsheimen, Kinder- 
gärten und Betriebssportgemein- 
schaften, auch wenn diese Einrich- 
tungen durch betriebsfremde Perso- 
nen benützt werden (für die Badean- 
stalten findet Z. 8, für Erholungshei- 
me Z. 7, für Betriebssportgemein- 
schaften Z. 14 des Abschnittes B, 
EHVB sinngemäß Anwendung); 

2.10 Betriebsveranstaltungen. Mitversi- 
chert ist die persönliche Schadener- 
satzpflicht der Arbeitnehmer des ver- 
sicherten Betriebes im Rahmen der 
Veranstaltung (Pkt.3 findet sinnge- 
mäß Anwendung); 

2.11 der Haltung von Tieren für betriebli- 
che Zwecke (Abschnitt B, Z. 12 EHVB 
findet Anwendung). 

3. Mitversichert sind im Rahmen der 
Punkte 1 und 2 Schadenersatzver- 
pflichtungen 

3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versi- 
cherungsnehmers und solcher Perso- 
nen, die er zur Leitung oder Beauf- 
sichtigung des versicherten Betriebes 
oder eines Teiles desselben angestellt 
hat; 

3.2 sämtlicher übriger Arbeitnehmer für 
Schäden, die sie in Ausübung ihrer 
dienstlichen Verrichtung verursa- 
chen, jedoch unter Ausschluss von 
Personenschäden, soweit es sich um 
Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) 
unter Arbeitnehmern des versicher- 

ten Betriebes im Sinne der Sozialver- 
sicherungsgesetze handelt. 

Die im Betrieb mittätigen Familien- 
angehörigen des Versicherungsneh- 
mers sind gemäß Pkt.3.1 oder 
Pkt.3.2 auch ohne Vorliegen eines 
Arbeitsverhältnisses mitversichert. 

 

2. Produkthaftpflichtrisiko 

Das Produkthaftpflichtrisiko ist nach Maß- 
gabe der AHVB und EHVB sowie insbe- 
sondere der nachstehend angeführten 
Bedingungen wie folgt mitversichert: 

1. Begriffsbestimmungen 

Das Produkthaftpflichtrisiko ist die 
Gesamtheit der gesetzlichen Haf- 
tungstatbestände für Schäden, die 
durch Mängel eines Produktes nach 
Lieferung oder durch Mängel einer 
geleisteten Arbeit nach Übergabe 
verursacht werden. 

Der Mangel kann insbesondere auf 
Konzeption, Planung, Herstellung, 
Bearbeitung, Reparatur, Lagerung, 
Lieferung (auch Fehllieferung), Ge- 
brauchsanweisung, Werbung oder 
Beratung zurückzuführen sein. 

Als Produkte gelten alle körperli- 
chen Sachen oder Teile von solchen, 
die als Handelsware in Betracht 
kommen, samt Zubehör und Verpa- 
ckung. 

Die Lieferung ist die tatsächliche 
Übergabe des Produktes durch den 
Versicherten an einen Dritten, ohne 
Rücksicht auf den Rechtsgrund. Sie 
gilt als erfolgt, wenn der Versicherte 
die tatsächliche Verfügungsgewalt 
verliert, das heißt die Möglichkeit, 
einen Einfluss auf das Produkt oder 
seine Verwendung auszuüben. 

Die Übergabe einer geleisteten 
Arbeit ist deren Fertigstellung und 
tatsächliche Übernahme durch den 
Auftraggeber oder einen Berechtig- 
ten. 

2. Versicherungsschutz für Produktions- 
und Tätigkeitsprogramme 

2.1 Der Versicherungsnehmer hat über 
Aufforderung bei Vertragsabschluss 
dem Versicherer eine vollständige In- 
formation über die zu diesem Zeit- 
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punkt gegebenen Produktions- und 
Tätigkeitsprogramme zu geben. In 
diesem Rahmen besteht Versiche- 
rungsschutz. 

2.2 Art. 2 AHVB ist daher mit der Ein- 
schränkung anzuwenden, dass sich 
der Versicherungsschutz nur auf 
quantitative Erweiterungen des versi- 
cherten Risikos (Betriebserweiterun- 
gen) erstreckt. 

3. Versicherungsschutz für unbewusste 
Exporte 

3.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich 
abweichend von Art. 3, Pkt.1 AHVB 
auf Versicherungsfälle, die weltweit 
ausgenommen USA, Kanada und 
Australien eingetreten sind, sofern 
dem Versicherungsnehmer oder den 
für ihn handelnden Personen vom 
Export (auch nach Be- oder Verarbei- 
tung) seiner Produkte bzw. Arbeiten 
im Zeitpunkt der Lieferung bzw. 
Übergabe nichts bekannt war und 
auch nichts bekannt sein konnte. 

3.2 Art.7, Pkt.15 und Art.3, Pkt.3 AHVB 
finden Anwendung. 

4. Versicherungsschutz aufgrund be- 
sonderer Vereinbarung (Erweiterte 
Deckung der Produkthaftpflicht) 

4.1 Nur aufgrund besonderer Vereinba- 
rung und unabhängig davon, ob ein 
Sach- oder Vermögensschaden im 
Sinne dieser Bedingungen vorliegt, 
erstreckt sich der Versicherungs- 
schutz abweichend von Art. 1 und 
Art. 7, Pkt.21 AHVB auch auf das 
Produkthaftpflichtrisiko, soweit es 
sich handelt um 

4.1.1 Schäden Dritter infolge Mangel- 
haftigkeit von Sachen, die erst 
durch Verbindung, Vermischung 
oder Verarbeitung von durch den 
Versicherungsnehmer gelieferten 
Produkten mit anderen Produkten 
entstehen, und zwar 

4.1.1.1 wegen des vergeblichen Einsatzes 
der anderen Produkte; 

4.1.1.2 wegen der für die Herstellung des 
Endproduktes aufgewendeten 
Kosten, mit Ausnahme des Ent- 
gelts für das mangelhafte Produkt 
des Versicherungsnehmers; 

4.1.1.3 wegen eines weiteren aus der 
Unveräußerlichkeit des Endproduk- 

tes entstehenden Vermögensnach- 
teiles. Kann das Endprodukt nur 
mit einem Preisnachlass veräußert 
werden, so ersetzt der Versicherer 
anstelle der Versicherungsleistung 
nach den Punkten 4.1.1.1 und 
4.1.1.2 den entstehenden Minder- 
erlös. 

Der Versicherer ersetzt den Scha- 
den in dem Verhältnis nicht, in 
dem das Entgelt für das Produkt 
des Versicherungsnehmers zu dem 
Verkaufspreis steht, der bei man- 
gelfreier Lieferung für das Endpro- 
dukt zu erwarten gewesen wäre; 

4.1.1.4 wegen Aufwendungen, die zusätz- 
lich wegen einer rechtlich notwen- 
digen und wirtschaftlich angemes- 
senen Nachbesserung des Endpro- 
duktes oder einer anderen Scha- 
denbeseitigung entstanden sind. 
Der Versicherer ersetzt die ent- 
standenen Aufwendungen in dem 
Verhältnis nicht, in dem das Ent- 
gelt für das Produkt des Versiche- 
rungsnehmers zum Verkaufspreis 
des Endproduktes steht; 

4.1.1.5 wegen der dem direkten Abneh- 
mer des Versicherungsnehmers 
entstehenden Kosten für die Reini- 
gung und Zurüstung von Maschi- 
nen und Anlagen. 

4.1.2 Schäden, welche Dritten aus der 
Weiterbearbeitung oder Weiter- 
verarbeitung mangelhafter durch 
den Versicherungsnehmer geliefer- 
ter Produkte entstehen, ohne dass 
eine Verbindung, Vermischung 
oder Verarbeitung mit anderen 
Produkten stattfand, und zwar 

4.1.2.1 wegen der für die Herstellung des 
Endproduktes aufgewendeten 
Kosten, mit Ausnahme des Ent- 
gelts für das mangelhafte Produkt 
des Versicherungsnehmers; 

4.1.2.2 wegen eines weiteren aus der 
Unveräußerlichkeit des Endproduk- 
tes entstehenden Vermögensnach- 
teiles. Kann das Endprodukt nur 
mit einem Preisnachlass veräußert 
werden, so ersetzt der Versicherer 
anstelle der Versicherungsleistung 
nach Pkt.4.1.2.1 den entstehenden 
Mindererlös. Der Versicherer er- 
setzt den Schaden in dem Verhält- 
nis nicht, in dem das Entgelt für 

das Produkt des Versicherungs- 
nehmers zu dem Verkaufspreis 
steht, der bei mangelfreier Liefe- 
rung für das Endprodukt zu erwar- 
ten gewesen wäre; 

4.1.2.3 wegen Aufwendungen, die zusätz- 
lich wegen einer rechtlich notwen- 
digen und wirtschaftlich angemes- 
senen Nachbesserung des Endpro- 
duktes oder einer anderen Scha- 
denbeseitigung entstanden sind. 
Der Versicherer ersetzt die ent- 
standenen Aufwendungen in dem 
Verhältnis nicht, in dem das Ent- 
gelt für das Produkt des Versiche- 
rungsnehmers zum Verkaufspreis 
des Endproduktes steht; 

4.1.2.4 wegen der dem direkten Abneh- 
mer des Versicherungsnehmers 
entstehenden Kosten für die Reini- 
gung und Zurüstung von Maschi- 
nen und Anlagen. 

4.1.3 Aufwendungen Dritter für Ausbau, 
Entfernen und Freilegen mangel- 
hafter Produkte und für Einbau, 
Anbringen oder Verlegen mangel- 
freier Ersatzprodukte. Ausgenom- 
men hievon bleiben die Kosten für 
die Nachlieferung der Ersatzpro- 
dukte einschließlich Transportkos- 
ten. 

4.1.3.1 Kann der Mangel des Produktes 
durch verschiedene Maßnahmen 
beseitigt werden, besteht Versiche- 
rungsschutz nur in der Höhe der 
günstigsten versicherten Kosten. 

4.1.3.2 Kein Versicherungsschutz besteht, 
wenn der Versicherungsnehmer 
oder die für ihn handelnden Per- 
sonen die mangelhaften Produkte 
selbst angebracht, eingebaut oder 
verlegt haben oder in ihrem Auf- 
trag oder für ihre Rechnung haben 
anbringen, einbauen oder verlegen 
lassen. 

4.1.4 Schäden Dritter, die daraus entste- 
hen, dass mittels der vom Versi- 
cherungsnehmer gelieferten (auch 
gewarteten oder reparierten) Ma- 
schinen Sachen mangelhaft herge- 
stellt oder verarbeitet werden, oh- 
ne dass ein Sachschaden gemäß 
Art. 1, Pkt.2.3 AHVB vorliegt, und 
zwar 
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4.1.4.1 wegen vergeblichen Einsatzes der 
in die Maschine eingebrachten 
Produkte; 

4.1.4.2 wegen der für die Herstellung oder 
Verarbeitung aufgewendeten Kos- 
ten; 

4.1.4.3 wegen eines weiteren aus der 
Unveräußerlichkeit des Endproduk- 
tes entstehenden Vermögensnach- 
teiles. Kann das Endprodukt nur 
mit einem Preisnachlass veräußert 
werden, so ersetzt der Versicherer 
anstelle der Versicherungsleistun- 
gen nach den Punkten 4.1.4.1 und 
4.1.4.2 den entstehenden Minder- 
erlös; 

4.1.4.4 wegen Aufwendungen, die zusätz- 
lich wegen einer rechtlich notwen- 
digen und wirtschaftlich angemes- 
senen Nachbesserung des Endpro- 
duktes oder einer anderen Scha- 
denbeseitigung entstehen; 

4.1.4.5 wegen der dem direkten Abneh- 
mer des Versicherungsnehmers 
entstehenden Kosten für die Reini- 
gung und Zurüstung von Maschi- 
nen und Anlagen. 

4.2 Besondere Regelungen für Fälle des 
Pkt.4.1 

4.2.1 Versicherungsfall ist abweichend 
von Art. 1, Pkt.1 AHVB die Liefe- 
rung eines mangelhaften Produk- 
tes bzw. die Übergabe mangelhaft 
geleisteter Arbeit (in der Folge kurz 
"Lieferung" genannt). 

4.2.2 Örtlicher Geltungsbereich 

Abweichend von Art. 3 AHVB 
erstreckt sich der Versicherungs- 
schutz auf Lieferungen, die im ört- 
lichen Geltungsbereich gemäß 
Art.3 AHVB erfolgen, sofern sich 
die Tatbestände der Punkte 4.1.1 
bis 4.1.4 in diesem Geltungsbe- 
reich erfüllen. Pkt.3 findet jedoch 
sinngemäß Anwendung. 

4.2.3 Zeitlicher Geltungsbereich 

Abweichend von Art. 4 AHVB 
besteht Versicherungsschutz, 
wenn die Lieferung während der 
Wirksamkeit des Versicherungs- 
schutzes erfolgt und die Anzeige 
des Schadens beim Versicherer 
spätestens zwei Jahre nach Been- 

digung des Versicherungsvertrages 
einlangt. 

4.2.4 Serienschaden 

Abweichend von Art. 1, Pkt.1.2 
AHVB gelten mehrere Lieferungen 
als ein Versicherungsfall, wenn sie 
aus derselben Ursache Schäden 
auslösen. Ferner gilt als ein Versi- 
cherungsfall, wenn mehrere Liefe- 
rungen aus gleichartigen in zeitli- 
chem Zusammenhang stehenden 
Ursachen Schäden auslösen, sofern 
zwischen diesen Ursachen ein 
rechtlicher, wirtschaftlicher oder 
technischer Zusammenhang be- 
steht. 

Art. 4, Pkt.2 AHVB findet sinnge- 
mäß Anwendung. 

4.2.5 Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt des Versiche- 
rungsnehmers beträgt in jedem 
Versicherungsfall 10% des Scha- 
dens und der Kosten gemäß Art.5, 
Pkt.5 AHVB, mindestens EUR 
350,00. 

5. Ausschlüsse vom Versicherungs- 
schutz 

5.1 Ausgeschlossen vom Versicherungs- 
schutz sind - auch im Fall einer be- 
sonderen Vereinbarung gemäß Pkt.4 

5.1.1 Ansprüche aus Gewährleistung für 
Mängel, soweit es sich nicht um 
ausdrücklich gemäß Pkt.4.1 mit- 
versicherte Tatbestände handelt. 
Auf die Bestimmung des Art. 7, 
Punkte 1.1 und 1.3 sowie Pkt.9 
und Pkt.20 der AHVB wird beson- 
ders hingewiesen; 

5.1.2 Ansprüche aus Garantiezusagen 
oder echten Garantieverträgen 
und Verschleiß, der üblicherweise 
zu erwarten ist; 

5.1.3 Ansprüche aus Schäden, die durch 
Produkte oder Arbeiten eingetre- 
ten sind, deren Verwendung oder 
Wirkung im Hinblick auf den kon- 
kreten Verwendungszweck den 
jeweiligen Erkenntnissen der Tech- 
nik und der Wissenschaft gemäß 
nicht ausreichend erprobt war. Ei- 
ne solche Erprobung ist jedenfalls 
nicht gegeben, wenn für die Ver- 
wendung eines Produktes die auf- 
grund gesetzlicher oder behördli- 

cher Vorschriften notwendige Zu- 
lassung nicht vorliegt; 

5.1.4 Ansprüche aus Schäden, die durch 
Produkte oder Arbeiten herbeige- 
führt wurden, deren Herstellung 
oder Leistung vom Versicherungs- 
nehmer an Dritte in Lizenz verge- 
ben wurde; 

5.1.5 Ansprüche aus 

5.1.5.1 Planung oder Herstellung von 
Kraft-, Luft-, Wasser-, Schienen-, 
Raumfahrzeugen sowie Seilbahnen 
oder Lieferung von Luft-, Schie- 
nen-, Raumfahrzeugen sowie Seil- 
bahnen; 

5.1.5.2 Planung oder Herstellung von 
Teilen für Kraft- und Wasserfahr- 
zeuge, sowie Planung, Herstellung 
oder Lieferung von Teilen für Luft-, 
Schienen-, Raumfahrzeuge sowie 
Seilbahnen, soweit die Teile er- 
sichtlich für den Bau von oder den 
Einbau in Kraft-, Luft-, Wasser-, 
Schienen-, Raumfahrzeuge sowie 
Seilbahnen bestimmt waren; 

5.1.5.3 Tätigkeiten an Luft- oder Raum- 
fahrzeugen oder Teilen von Luft- 
oder Raumfahrzeugen; und zwar 
sowohl wegen Schäden an Luft- 
oder Raumfahrzeugen, einschließ- 
lich der mit diesen beförderten Sa- 
chen und der Insassen, als auch 
wegen Schäden durch Luft- oder 
Raumfahrzeuge. 

5.2 Nur in den gemäß Pkt.4 durch be- 
sondere Vereinbarung versicherbaren 
Tatbeständen besteht kein Versiche- 
rungsschutz für Folgeschäden, wie 
z.B. Betriebsunterbrechung oder 
Produktionsausfall. 

 

1. Bewusstes Zuwiderhandeln 
gegen Vorschriften 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn der Versicherungs- 
fall grobfahrlässig herbeigeführt wurde 
und bewusst - insbesondere im Hinblick 
auf die Wahl einer kosten- oder zeitspa- 
renden Arbeitsweise - den für den versi- 
cherten Betrieb oder Beruf geltenden 
Gesetzen, Verordnungen oder behördli- 
chen Vorschriften zuwidergehandelt wur- 
de, und zwar durch einen Versicherungs- 
nehmer oder dessen gesetzlichen Vertre- 
ter oder dessen leitenden Angestellten im 
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Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes 
(BGBl. Nr. 22/1974), in der jeweils gelten- 
den Fassung, bzw. über Veranlassung 
oder mit Einverständnis einer dieser Per- 
sonen. 

 

2. Betriebsübernahme 

Wird der Betrieb an einen Dritten veräu- 
ßert oder aufgrund eines Nießbrauches, 
eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Rechtsverhältnisses von einem Dritten 
übernommen, so tritt an Stelle des Versi- 
cherungsnehmers der Dritte in die wäh- 
rend der Dauer seiner Berechtigung sich 
aus dem Versicherungsverhältnis erge- 
benden Rechte und Pflichten ein. Die 
Vorschriften des § 69 Abs. 2 und 3 und 
der §§ 70, 71 VersVG (siehe Anhang) 
gelten sinngemäß. 

 

Abschnitt B: 

Ergänzende Regelungen für 
spezielle Betriebs- und Nicht- 
betriebsrisiken 

 
1. Deckung reiner Vermögens- 
schäden 

Falls in den nachstehenden Bestimmun- 
gen oder in einer besonderen Bedingung 
die Deckung reiner Vermögensschäden 
vorgesehen ist, so gilt folgendes: 

1. Reine Vermögensschäden sind solche 
Schäden, die weder Personenschä- 
den noch Sachschäden sind (Art. 1, 
Pkt.2 AHVB), noch sich aus solchen 
Schäden herleiten. 

2. Abweichend von Art. 1 AHVB ist 
Versicherungsfall ein Verstoß (Hand- 
lung oder Unterlassung), der den 
versicherten Tätigkeiten entspringt 
und aus welchem dem Versiche- 
rungsnehmer Schadenersatzver- 
pflichtungen erwachsen oder er- 
wachsen könnten. 

2.1 Serienschaden: Als ein Versiche- 
rungsfall gelten auch alle Folgen 

2.1.1 eines Verstoßes 

2.1.2 mehrerer auf derselben Ursache 
beruhender Verstöße 

2.1.3 mehrerer im zeitlichen Zusammen- 
hang stehender und auf gleicharti- 

gen Ursachen beruhender Verstöße, 
wenn zwischen diesen Ursachen ein 
rechtlicher, technischer oder wirt- 
schaftlicher Zusammenhang besteht. 

Art. 4, Pkt.2 AHVB findet sinngemäß 
Anwendung. 

3. Abweichend von Art. 3 AHVB be- 
steht Versicherungsschutz, wenn der 
Verstoß in dem in der Polizze verein- 
barten örtlichen Geltungsbereich be- 
gangen wurde, sich in diesem wirt- 
schaftlich auswirkt und auch die Gel- 
tendmachung des Anspruches in die- 
sem örtlichen Geltungsbereich er- 
folgt. 

Art. 7, Pkt.15 AHVB findet keine 
Anwendung, sofern der Versiche- 
rungsfall in USA, Kanada oder Aust- 
ralien eingetreten ist und der örtliche 
Geltungsbereich gemäß Polizze diese 
Länder umfasst. 

4. Abweichend von Art. 4 AHVB be- 
steht Versicherungsschutz, wenn der 
Verstoß während der Wirksamkeit 
des Versicherungsschutzes begangen 
wurde und die Anzeige des Versiche- 
rungsfalles beim Versicherer spätes- 
tens zwei Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsvertrages einlangt. 

Wurde ein Schaden durch Unterlas- 
sung verursacht, so gilt im Zweifel 
der Verstoß mit dem Tag als began- 
gen, an dem die versäumte Hand- 
lung spätestens hätte vorgenommen 
werden müssen, um den Eintritt des 
Schadens abzuwenden. 

5. Ausgeschlossen vom Versicherungs- 
schutz sind Schäden durch Fehlbe- 
träge bei der Kassenführung, durch 
Verstöße beim Zahlungsakt, durch 
Veruntreuung seitens des Personals 
des Versicherungsnehmers oder an- 
derer für ihn handelnder Personen, 
durch Verlust oder Abhandenkom- 
men von Geld, Wertpapieren und 
Wertsachen sowie durch Überschrei- 
tung von Kostenvoranschlägen und 
Krediten. 

6. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
wegen Schäden aus Pflichtverletzun- 
gen in Ausübung geschäftlicher Ver- 
richtungen die Organe oder in 
gleichgestellter Funktion (Aufsichts- 
rat, Beirat, Vorstand, Geschäftsfüh- 
rung, Verwaltungsrat etc.) des Versi- 

cherungsnehmers, einer Konzernge- 
sellschaft, eines wirtschaftlich ver- 
bundenen Unternehmens oder einer 
sonstigen Drittgesellschaft verursacht 
haben (sogenannte D & O- 
Ansprüche). 

 

2. Anschlussbahnen und gemiete- 
te bahneigene Lagerplätze 

1. Anschlussbahnen 

1.1 Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 1, Pkt.2 und Art. 
7, Pkt.1.2 AHVB auch auf die ver- 
tragliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers aufgrund des Ab- 
schnittes "Haftung" der "Allgemei- 
nen Bestimmungen der Anschluss- 
bahnverträge" der ÖBB (BH 510 in 
der Fassung der Ausgabe 1979). 

1.2 Die Versicherung erstreckt sich ferner 
abweichend von Art. 7, Punkte 10.2 
und 10.4 AHVB auch auf die gesetz- 
liche und vertragliche Haftpflicht (im 
Sinne von Pkt.1.1) aus der Beschädi- 
gung von Fahrbetriebsmitteln, die 
sich auf dem Anschlussgleis befin- 
den. Nur bei besonderer Vereinba- 
rung erstreckt sich der Versiche- 
rungsschutz auch auf die Beschädi- 
gung des zu be- oder entladenden 
Fahrbetriebsmittels beim Be- oder 
Entladen. 

2. Gemietete bahneigene Lagerplätze 

Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 1, Pkt.2 und Art. 
7, Pkt.1.2 AHVB auch auf die dem 
Versicherungsnehmer obliegende 
vertragliche Haftung aufgrund der 
Punkte 13.1 bis 13.4 der "Allgemei- 
nen Bestimmungen der kommerziel- 
len Bestandverträge" der ÖBB (BH 
512 in der Fassung der Ausgabe 
1992). 

3. Vertragliche Haftung für reine Ver- 
mögensschäden 

Der Versicherungsschutz nach den 
Punkten 1 und 2 erstreckt sich auch 
auf die dem Versicherungsnehmer 
nach den dort angeführten Bedin- 
gungen obliegende vertragliche Haf- 
tung für reine Vermögensschäden. 
Die Versicherungssumme hiefür be- 
trägt im Rahmen der Pauschalversi- 
cherungssumme 2,5 % davon. 

4. Zu den Punkten 1 bis 3 
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4.1 Soweit bewiesen werden kann, dass 
das schädigende Ereignis ganz oder 
teilweise auf ein Verschulden der 
Bahn oder eines ihrer Organe zu- 
rückzuführen ist, tritt eine Aufhe- 
bung oder Minderung der Haftung 
des Versicherers nach Maßgabe des 
festgestellten Verschuldens ein. 

4.2 Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf Vertragsstrafen jeglicher Art so- 
wie auf die Verpflichtung des Versi- 
cherungsnehmers, der Bahn für sol- 
che Ausstattungs-, Herstellungs- und 
Instandhaltungsarbeiten, Anschaf- 
fungen und ähnliches Ersatz zu leis- 
ten, welche die Bahn übernommen 
hat, weil der Versicherungsnehmer 
seinen diesbezüglichen Verpflichtun- 
gen nicht nachgekommen ist. 

4.3 Haftungen, die über die obgenann- 
ten "Allgemeinen Bestimmungen der 
Anschlussbahnverträge" und "All- 
gemeinen Bestimmungen der kom- 
merziellen Bestandverträge" hinaus- 
gehen, fallen nur aufgrund besonde- 
rer Vereinbarung mit dem Versiche- 
rer unter Versicherungsschutz. 

 

3. Baugewerbe und ähnliche Ge- 
werbe 

1. Darunter fallen im Sinne dieser Be- 
dingungen: 

Hoch- und Tiefbauunternehmen 
(einschließlich Stahlbauunterneh- 
men), Baumeister (Maurermeister), 
Zimmermeister, Brunnenmeister, Ab- 
dichter gegen Feuchtigkeit und 
Druckwasser, Asphaltierer und 
Schwarzdecker, Dachdecker, Fliesen- 
leger, Spengler, Gas- und Wasserlei- 
tungsinstallateure, Elektroinstallateu- 
re (Elektriker), Heizungs- und Klima- 
techniker, Abbruchsunternehmer, 
Baggereien (Deichgräber), Sand- und 
Schottererzeuger, Sprengungsunter- 
nehmer und Sprengmeister, Stein- 
bruchunternehmer und Tiefbohrun- 
ternehmer. 

2. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB und des Abschnittes A der 
EHVB insbesondere auch auf Scha- 
denersatzverpflichtungen aus 

2.1 Personen- und Sachschäden, die aus 
vom Versicherungsnehmer vorge- 
nommenen Planungen entstehen; 

2.2 Schäden an unterirdischen Anlagen 
(wie Elektrizitäts-, Gas-, Wasserlei- 
tungen, Fernmeldekabel, Kanäle und 
dgl.), wobei Art. 7, Punkte 10.4 und 
10.5 AHVB keine Anwendung fin- 
den; 

2.3 Schäden infolge Unterfahrens oder 
Unterfangens von Bauwerken; 

2.4 Schäden durch Senkung von Grund- 
stücken, auch eines darauf errichte- 
ten Bauwerkes oder eines Teiles ei- 
nes solchen sowie durch Erdrut- 
schungen; 

2.5 Schäden an benachbarten Bauwer- 
ken infolge Unterlassung sachgemä- 
ßer Pölzungen (auch Versteifungen 
und Verspreizungen); 

2.6 Schäden durch Sprengungen nach 
Maßgabe folgender Bestimmungen: 

2.6.1 Versicherungsschutz besteht nur 
dann, wenn die Sprengarbeiten 
von einem Sprengbefugten im 
Sinne der Sprengarbeiten- 
Verordnung (BGBI. Nr. 
II/358/2004), in der jeweils gelten- 
den Fassung, durchgeführt wer- 
den. 

2.6.2 Sachschäden, die sich innerhalb 
eines Radius von 100 Meter von 
der Sprengstelle ereignen, sind 
vom Versicherungsschutz ausge- 
schlossen. 

2.6.3 Darüber hinaus leistet der Versi- 
cherer keinen Versicherungsschutz 
für solche Sachschäden, mit denen 
bei Sprengarbeiten trotz Anwen- 
dung der vorgeschriebenen Si- 
cherheitsmaßnahmen üblicher- 
weise gerechnet werden muss. 

3. Der Selbstbehalt des Versicherungs- 
nehmers beträgt in jedem Versiche- 
rungsfall bei 

3.1 Schäden an unterirdischen Anlagen: 
20% des Schadens und der Kosten 
gemäß Art.5, Pkt.5 AHVB, mindes- 
tens EUR 200,--, höchstens 
EUR 2.000,--. 

3.2 sonstigen Sachschäden: 10 % des 
Schadens und der Kosten gemäß 
Art.5, Pkt.5 AHVB, mindestens 
EUR 200,--, höchstens EUR 2.000,--. 

4. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
aus der Beteiligung an Arbeitsge- 

meinschaften. Das Tätigwerden eines 
Partners der Arbeitsgemeinschaft als 
Subunternehmer dieser Arbeitsge- 
meinschaft aufgrund eines schriftli- 
chen Auftrages gilt nicht als Beteili- 
gung an der Arbeitsgemeinschaft. 

 

4. Kraftfahrzeug- 
Reparaturwerkstätten und ähnli- 
che Betriebe 

Abweichend von Art. 7, Pkt.3 AHVB er- 
streckt sich der Versicherungsschutz auch 
auf Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund des Amtshaftungsgesetzes (BGBI. 
Nr. 20/1949) wegen Personen- oder Sach- 
schäden im Zusammenhang mit Begut- 
achtung nach § 57 a Kraftfahrgesetz 
(BGBI. Nr. 267/1967), beide in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 

5. Rauchfangkehrer 

Abweichend von Art. 7, Pkt.3 AHVB er- 
streckt sich der Versicherungsschutz auch 
auf Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund des Amtshaftungsgesetzes (BGBI. 
Nr. 20/1949) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 

6. Land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe 

1. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB und des Abschnittes A der 
EHVB auch auf Schadenersatzver- 
pflichtungen 

1.1 aus der Tierhaltung ohne Rücksicht 
auf den Verwendungszweck (Ab- 
schnitt B, Z. 12 EHVB findet Anwen- 
dung). 

Nur bei besonderer Vereinbarung 
besteht Versicherungsschutz für 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden an zum Belegen zugeführ- 
ten Tieren und aus der Überlassung 
von Reittieren an betriebsfremde Per- 
sonen. 

Durch Weidevieh oder Wild verur- 
sachte Schäden an Fluren oder Kultu- 
ren sind vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen; 

1.2 aus der Holzschlägerung im eigenen 
und im fremden Wald, letzterenfalls 
jedoch nur für den eigenen Bedarf; 
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1.3 aus der Bekämpfung von Pflanzen- 
schädlingen und Anwendung von 
Unkrautvertilgungsmitteln in der ver- 
sicherten Land- und Forstwirtschaft, 
jedoch mit einem Selbstbehalt in je- 
dem Versicherungsfall von 10 % des 
Schadens und der Kosten gemäß 
Art. 5, Pkt.5 AHVB, mindestens 
EUR 150,--, höchstens EUR 1.500,--. 

1.4 aus Sachschäden durch Umweltstö- 
rung durch Jauche, Düngemittel und 
Siloabwässer nach Maßgabe des Art. 
6 AHVB; 

Die Versicherungssumme hiefür 
beträgt EUR 100.000,-- im Rahmen 
der Pauschalversicherungssumme. 

Der Selbstbehalt des Versicherungs- 
nehmers beträgt in jedem Versiche- 
rungsfall 10 % des Schadens und der 
Kosten gemäß Art. 5, Pkt.5 AHVB, 
mindestens EUR 150,--, höchstens 
EUR 1.500,--. 

1.5 aus der Vornahme von Sprengungen 
für Zwecke der versicherten Land- 
und Forstwirtschaft, jedoch nur unter 
der Bedingung, dass die Sprengarbei- 
ten von einem Sprengbefugten im 
Sinne der Sprengarbeiten- 
Verordnung (BGBI. Nr. II/358/2004), 
in der jeweils geltenden Fassung, 
durchgeführt werden. Sachschäden, 
die sich innerhalb eines Radius von 
100 Meter von der Sprengstelle er- 
eignen, sind vom Versicherungs- 
schutz ausgeschlossen. Der Versiche- 
rer haftet nicht für solche Sachschä- 
den, mit denen bei Sprengarbeiten 
trotz Anwendung der vorgeschriebe- 
nen Sicherheitsmaßnahmen übli- 
cherweise gerechnet werden muss; 

1.6 aus dem Bau von Güterwegen, wenn 
die Gesamtkosten des Bauvorhabens 
unter Einrechnung etwaiger Eigen- 
leistungen EUR 20.000,-- nicht über- 
schreiten. Abschnitt B, Z. 3, Pkt.2 
EHVB findet Anwendung. Für solche 
Bauvorhaben sind Schadenersatzver- 
pflichtungen des Versicherungsneh- 
mers als Bauherr mitversichert; 

1.7 aus Nebengewerben im Sinne des § 
2 Abs. 1, Z. 2 (iVm § 2 Abs. 4) der 
GewO (BGBI. Nr. 194/1994) in der 
jeweils geltenden Fassung, wenn der 
jährliche Lohnaufwand unter Hinzu- 
rechnung etwa gewährter Natural- 
leistungen EUR 20.000,-- nicht über- 

schreitet (siehe jedoch Pkt.1.1, 2. 
Absatz); 

1.8 aus dem Buschenschank im Sinne 
des § 2 Abs. 1, Z. 5(iVm § 2 Abs. 9) 
der GewO (BGBI. Nr.194/1994) in 
der jeweils geltenden Fassung, wenn 
der jährliche Lohnaufwand unter 
Hinzurechnung etwa gewährter Na- 
turalleistungen EUR 20.000,-- nicht 
überschreitet; 

1.9 aus der Fremdenbeherbergung nach 
Maßgabe von Abschnitt B, Z. 7 
EHVB, wenn keine behördliche Ge- 
werbeberechtigung erforderlich ist. 

2. Versichert ist ferner die Schadener- 
satzpflicht des Versicherungsnehmers 
als Privatperson nach Maßgabe von 
Abschnitt B, Z. 16 EHVB sowie die 
gleichartige Schadenersatzpflicht der 
in Abschnitt B, Z. 16, Punkte 3.1 und 
3.2 EHVB mitversicherten Personen. 

3. Nur bei besonderer Vereinbarung 
besteht Versicherungsschutz für 
Schadenersatzverpflichtungen 

3.1 aus der Beförderung von Personen 
mit Kutschen und Schlitten aller Art; 

3.2 aus der gewerblichen Beförderung 
von Personen mit Anhängern, soweit 
eine gesetzliche Verpflichtung zum 
Abschluss einer Haftpflichtversiche- 
rung besteht. 

 

7. Fremdenbeherbergung 

1. Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Punkte 10.2 bis 
10.4 AHVB auch auf die Haftung des 
Versicherungsnehmers als Verwahrer 
aus der Beschädigung von einge- 
brachten Sachen der zur Beherber- 
gung aufgenommenen Gäste. Als 
eingebracht gelten Sachen, die dem 
Versicherungsnehmer oder einem 
seiner Leute übergeben oder an ei- 
nen von diesen angewiesenen oder 
hiezu bestimmten Ort gebracht sind. 

2. Nur bei besonderer Vereinbarung 
erstreckt sich der Versicherungs- 
schutz auch auf die gleichartige Haf- 
tung des Versicherungsnehmers aus 
dem Verlust und Abhandenkommen 
der in Pkt.1 bezeichneten Sachen. 

Bei Vorliegen einer solchen Vereinba- 
rung ist der Versicherungsnehmer - 
bei sonstiger Leistungsfreiheit des 

Versicherers gemäß § 6 VersVG (sie- 
he Anhang) - verpflichtet, 

2.1 im Fall des Verlustes oder Abhan- 
denkommens einer Sache unverzüg- 
lich bei der zuständigen Sicherheits- 
behörde Anzeige zu erstatten; 

2.2 sofern der Betrieb einer behördlichen 
Gewerbeberechtigung bedarf, über- 
dies durch augenfälligen Anschlag 
bekannt zu geben, dass Geld, Wert- 
papiere (Reisezahlungsmittel) und 
Kostbarkeiten gegen Bestätigung bei 
der hiefür bezeichneten Stelle des 
versicherten Betriebes zu hinterlegen 
sind. 

3. Ausschlüsse vom Versicherungs- 
schutz 

Die Ausdehnung des Versicherungs- 
schutzes gemäß den Punkten 1 und 
2 erstreckt sich nicht auf Ansprüche 
aus Schäden 

3.1 an den eingebrachten Sachen bei 
oder infolge einer über den Rahmen 
der Beförderung hinausgehenden Tä- 
tigkeit an oder mit ihnen durch den 
Versicherungsnehmer oder seine 
Leute; 

3.2 an den von den Gästen eingebrach- 
ten Kraft- und Wasserfahrzeugen, 
deren Zubehör und Bestandteilen 
und den auf oder in diesen Fahrzeu- 
gen befindlichen Sachen, soweit die 
Schadenersatzverpflichtung auf den 
§§ 970 oder 970a ABGB beruht; 

4. Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 1, Pkt.2 AHVB 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aus reinen Vermögensschäden 
bis zu einer Versicherungssumme 
von EUR 10.000,--. 

 

8. Badeanstalten 

1. Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Punkte 10.2 bis 
10.4 AHVB auf die Haftung des Ver- 
sicherungsnehmers als Verwahrer 
aus der Beschädigung der von den 
Badegästen eingebrachten Sachen. 

2. Nur bei besonderer Vereinbarung 
erstreckt sich die Versicherung auch 
auf die gleichartige Haftung des Ver- 
sicherungsnehmers aus dem Verlust 
und Abhandenkommen von Sachen, 
welche von Badegästen in den vom 
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Bad zur Verfügung gestellten Kabi- 
nen und Kleiderkästen versperrt ge- 
halten oder von der Badeanstalt in 
Verwahrung genommen werden. 

Bei Vorliegen einer solchen Vereinba- 
rung ist der Versicherungsnehmer - 
bei sonstiger Leistungsfreiheit des 
Versicherers gemäß § 6 VersVG (sie- 
he Anhang) - verpflichtet 

2.1 im Falle des Verlustes oder Abhan- 
denkommens einer Sache unverzüg- 
lich bei der zuständigen Sicherheits- 
behörde Anzeige zu erstatten; 

2.2 durch augenfälligen Anschlag be- 
kannt zu geben, dass Geld, Wertpa- 
piere (Reisezahlungsmittel) und 
Kostbarkeiten gegen Bestätigung bei 
der Kasse zu hinterlegen sind. 

3. Die Ausdehnung des Versicherungs- 
schutzes gemäß den Punkten 1 und 
2 erstreckt sich nicht auf Ansprüche 
aus Schäden an den von den Bade- 
gästen eingebrachten Kraft- und 
Wasserfahrzeugen, deren Zubehör 
und Bestandteilen und der auf oder 
in diesen Fahrzeugen befindlichen 
Sachen, soweit die Schadenersatz- 
verpflichtung auf den §§ 970 oder 
970a ABGB beruht. 

4. Abschnitt A, Z. 1 und Z. 3 EHVB 
finden Anwendung. 

 

9. Ärzte, Dentisten, Tierärzte 
(Tierkliniken) 

1. Abschnitt A, EHVB findet Anwen- 
dung. 

2. Die persönliche Schadenersatzpflicht 
des Vertreters bei Urlaub und Krank- 
heit ist mitversichert soweit nicht an- 
derweitig Versicherungsschutz be- 
steht. 

3. Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 1, Pkt.2 AHVB 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aus reinen Vermögensschäden 
bis zu einer Versicherungssumme 
von EUR 10.000,--. 

4. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich abweichend von Art. 3 AHVB 
auf Versicherungsfälle, die weltweit 
eintreten, sofern die schadenverursa- 
chende medizinische Behandlung in 
Österreich erfolgt ist; die Einschrän- 

kung nach Art. 7, Pkt.15 AHVB fin- 
det Anwendung. 

Schadenersatzverpflichtungen von 
Ärzten aus Erste Hilfe Leistungen 
sind abweichend von Art. 3 AHVB 
weltweit mitversichert; die Ein- 
schränkung nach Art. 7, Pkt.15 
AHVB findet keine Anwendung, so- 
fern der Versicherungsfall in USA, 
Kanada oder Australien eingetreten 
ist. 

5. Schadenersatzverpflichtungen von 
Tierärzten und Tierkliniken aus Schä- 
den an den behandelten Tieren sind 
abweichend von Art. 7, Pkt.10 AHVB 
mitversichert. 

6. Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund des Amtshaftungsgesetzes: 

Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Pkt.3 AHVB 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aufgrund des Amtshaftungsge- 
setzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der je- 
weils geltenden Fassung. 

 

10. Krankenanstalten, Heil- und 
Pflegeanstalten, Sanatorien, Ge- 
nesungsheime, Altersheime u. dgl. 

1. Abschnitt A, EHVB findet Anwen- 
dung. 

2. Haftung für eingebrachte Sachen der 
Patienten und ihrer Begleitpersonen: 

Abschnitt B, Z. 7 EHVB findet sinn- 
gemäß Anwendung. 

3. Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 1, Pkt.2 AHVB 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aus reinen Vermögensschäden 
bis zu einer Versicherungssumme 
von EUR 10.000,--. 

4. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich abweichend von Art. 3 AHVB 
auf Versicherungsfälle die weltweit 
eintreten, sofern die schadenverursa- 
chende medizinische Behandlung in 
Österreich erfolgt ist; die Einschrän- 
kung nach Art. 7, Pkt.15 AHVB fin- 
det Anwendung. 

Schadenersatzverpflichtungen von 
Ärzten aus Erste Hilfe Leistungen 
sind abweichend von Art. 3 AHVB 
weltweit mitversichert, jedoch nur in- 
soweit, als hiefür nicht anderweitig 

Versicherungsschutz besteht; die Ein- 
schränkung nach Art. 7, Pkt.15 
AHVB findet keine Anwendung, so- 
fern der Versicherungsfall in USA, 
Kanada oder Australien eingetreten 
ist. 

5. Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund des Amtshaftungsgesetzes: 

Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Pkt.3 AHVB 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aufgrund des Amtshaftungsge- 
setzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der je- 
weils geltenden Fassung. 

 

11. Haus- und Grundbesitz 

1. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB auf Schadenersatzver- 
pflichtungen 

1.1 aus der Innehabung, Verwaltung, 
Beaufsichtigung, Versorgung, Rein- 
haltung, Beleuchtung und Pflege der 
versicherten Liegenschaft einschließ- 
lich der in oder auf ihr befindlichen 
Bauwerke und Einrichtungen wie z.B. 
Aufzüge, Heizungs- und Klimaanla- 
gen, Schwimmbecken, Kinderspiel- 
plätze und Gartenanlagen. 

Ein im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der versicherten 
Liegenschaft vorhandener Privatba- 
destrand ist mitversichert; 

1.2 aus der Durchführung von Abbruch-, 
Bau-, Reparatur- und Grabarbeiten 
an der versicherten Liegenschaft, 
wenn die Gesamtkosten des Bauvor- 
habens unter Einrechnung etwaiger 
Eigenleistungen EUR 100.000,-- nicht 
überschreiten. Abschnitt B, Z. 3, 
Pkt.2 EHVB findet Anwendung. Für 
solche Bauvorhaben sind Schadener- 
satzverpflichtungen des Versiche- 
rungsnehmers als Bauherr mitversi- 
chert. 

1.3 aus der Fremdenbeherbergung auf 
der versicherten Liegenschaft nach 
Maßgabe von Abschnitt B, Z. 7 
EHVB, wenn keine behördliche Ge- 
werbeberechtigung erforderlich ist; 

1.4 aus Sachschäden durch Umweltstö- 
rung aus der Lagerung von Mineral- 
ölprodukten bis zu einem Lagervo- 
lumen von 100 Liter nach Maßgabe 
des Art. 6 AHVB. 
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Die Versicherungssumme hiefür 
beträgt EUR 100.000,-- im Rahmen 
der Pauschalversicherungssumme. 

Der Selbstbehalt des Versicherungs- 
nehmers beträgt in jedem Versiche- 
rungsfall EUR 350,--. 

2. Mitversichert nach Maßgabe des 
Pkt.1 sind Schadenersatzverpflich- 
tungen 

2.1 des Hauseigentümers und -besitzers; 

2.2 des Hausverwalters und des Hausbe- 
sorgers; 

2.3 jener Personen, die im Auftrag des 
Versicherungsnehmers für ihn han- 
deln, sofern diese Tätigkeit nicht in 
Ausübung ihres Berufes oder Ge- 
werbes erfolgt; 

2.4 jener Personen, die infolge Frucht- 
nießung, Konkurs- oder Zwangsver- 
waltung anstelle des Versicherungs- 
nehmers treten. 

Ausgeschlossen bleiben Personen- 
schäden, bei welchen es sich um Ar- 
beitsunfälle (Berufskrankheiten) im 
Sinne der Sozialversicherungsgesetze 
unter gleichgestellten, beauftragten 
Personen gemäß den Punkten 2.1 bis 
2.4 handelt. 

3. Bei Schäden durch Witterungsnieder- 
schläge an Tapeten, Zimmermalerei- 
en, Zierstukkaturen, Wandverklei- 
dungen, Fußböden, Strom-, Fern- 
sprech- oder anderen Leitungen und 
an sonstigem Zubehör des Hauses in 
vermieteten Wohn- und Geschäfts- 
räumlichkeiten – ausgenommen an 
Fenstern und Türen der Außenseite 
des Gebäudes - leistet der Versiche- 
rer abweichend von Art. 1 AHVB Er- 
satz, auch wenn eine Haftpflicht des 
Vermieters gegenüber dem Mieter 
nicht gegeben ist. Der Ersatz umfasst 
die Kosten der Wiederherstellungs- 
arbeiten, soweit es sich nicht um Er- 
haltungskosten handelt, die der 
Vermieter gesetzlich zu tragen hat. 

Entstehen die genannten Schäden 
durch Überschwemmungen, Grund- 
wasser oder im Zusammenhang mit 
Erdbeben, so leistet der Versicherer 
nur nach Maßgabe des Art. 1 AHVB. 

4. Schadenersatzansprüche von Mitei- 
gentümern, Wohnungseigentümern, 
Nutzungsberechtigten und deren 

Angehörigen (Art. 7, Pkt.6.2 AHVB) 
sind mitversichert, sofern diese Per- 
sonen oder ihre gesetzlichen Vertre- 
ter nicht zufolge persönlicher Hand- 
lungen oder Unterlassung für den 
eingetretenen Schaden selbst ver- 
antwortlich sind. 

Der Versicherungsschutz gemäß 
Pkt.3 gilt sinngemäß auch für die von 
diesen Personen benützten Wohn- 
und Geschäftsräumlichkeiten. 

5. Nur auf Grund einer besonderen 
Vereinbarung erstreckt sich der Ver- 
sicherungsschutz auf außerhalb Ös- 
terreichs gelegene Liegenschaften 
und Bauwerke nach Maßgabe von 
Pkt.1. 

Art.3 AHVB gilt insofern als abgeän- 
dert. 

 

12. Tierhaltung 

1. Die Versicherung erstreckt sich auch 
auf die Schadenersatzverpflichtung 
des jeweiligen Verwahrers, Betreuers 
oder Verfügungsberechtigten. 

Nur bei besonderer Vereinbarung 
besteht Versicherungsschutz für 
Schadenersatzverpflichtungen aus 
Schäden an zum Belegen zugeführ- 
ten Tieren. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich abweichend von Art. 3 AHVB 
auf Versicherungsfälle, die in Europa 
oder einem außereuropäischen Mit- 
telmeer-Anliegerstaat eingetreten 
sind. 

 

13. Wasserfahrzeuge 

1. Die Versicherung erstreckt sich auch 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
des Eigentümers, des Halters und der 
Personen, die mit dem Willen des 
Halters bei der Verwendung tätig 
sind oder mit seinem Willen mit dem 
Wasserfahrzeug befördert werden. 

2. Als Obliegenheit, deren Verletzung 
Leistungsfreiheit des Versicherers zur 
Folge hat (§ 6 VersVG im Anhang), 
wird bestimmt, dass der Schiffsführer 
die zur Führung des versicherten 
Wasserfahrzeuges behördlich vorge- 
schriebene Berechtigung besitzt. 

3. Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Punkte 10.2 bis 

10.4 AHVB auch auf Sachen, welche 
die beförderten Personen an sich 
tragen oder als Reisegepäck mit sich 
führen. 

4. Der Versicherungsschutz bezieht sich 
nicht auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen wegen Schäden aus der Teil- 
nahme an Motorbootrennen und 
den dazugehörigen Trainingsläufen. 

 

14. Vereine 
(Im Sinne des Vereinsgesetzes 
BGBl I, Nr. 66/2002 in der 
jeweils geltenden Fassung) 

1. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB auf Schadenersatzver- 
pflichtungen aus der 

1.1 Innehabung oder Verwendung von 
Grundstücken, Gebäuden, Räumlich- 
keiten, Anlagen, Einrichtungen und 
Geräten für die statutengemäßen 
Zwecke des Versicherungsnehmers 
(Abschnitt B, Z. 11 EHVB findet sinn- 
gemäß Anwendung); 

1.2 Durchführung von Vereinsveranstal- 
tungen durch den Versicherungs- 
nehmer, und zwar unabhängig vom 
Ort der Veranstaltung. 

2. Mitversichert nach Maßgabe des 
Pkt.1 sind Schadenersatzverpflich- 
tungen 

2.1 der gesetzlichen und bevollmächtig- 
ten Vertreter des Versicherungsneh- 
mers und solcher Personen, die er 
zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
Vereines angestellt hat; 

2.2 sämtlicher übrigen Arbeitnehmer des 
Versicherungsnehmers für Schäden, 
die sie in Ausübung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen verursachen, jedoch 
unter Ausschluss von Personenschä- 
den, bei welchen es sich um Arbeits- 
unfälle (Berufskrankheiten) unter Ar- 
beitnehmern des versicherten Verei- 
nes im Sinne der Sozialversiche- 
rungsgesetze handelt; 

2.3 sämtlicher Vereinsmitglieder aus der 
Ausübung der statutengemäßen 
Vereinstätigkeiten im Verein, bei 
Veranstaltungen des Vereins sowie 
außerhalb des Vereins im Auftrag 
des Vereins, soweit nicht anderweitig 
Versicherungsschutz besteht. 
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3. Nur aufgrund besonderer Vereinba- 
rung erstreckt sich die Versicherung 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aus der 

3.1 Innehabung oder Verwendung von 

3.1.1 Zuschauertribünen und -anlagen; 

3.1.2 Bob- und Rodelbahnen, Sprung- 
schanzen, Schipisten und Loipen. 

3.2 Haltung oder Verwendung von 

3.2.1 Tieren; 

3.2.2 Wasserfahrzeugen. 

3.3 Durchführung von Landes-, Bundes- 
oder internationalen Wettbewerben. 

4. Abschnitt A, Z. 3 EHVB findet An- 
wendung. 

 

15. Feuer- und Wasserwehren 

1. Abschnitt B, Z. 14, Punkte 1 und 
2.EHVB finden sinngemäß Anwen- 
dung. 

2. Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund des Amtshaftungsgesetzes: 

Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Pkt.3 AHVB 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aufgrund des Amtshaftungsge- 
setzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der je- 
weils geltenden Fassung. 

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
wegen Schäden an Sachen, zu deren 
Rettung oder Schutz die Wehr geru- 
fen wurde. 

4. Nur bei besonderer Vereinbarung 
erstreckt sich die Versicherung auch 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
wegen Schäden an Sachen, die dem 
Versicherungsnehmer für Einsätze 
oder Übungen beigestellt werden. 

5. Abschnitt A, Z. 3 EHVB findet für 
Berufs- und Werksfeuerwehren An- 
wendung. 

 

16. Privathaftpflicht 

1. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB auf Schadenersatzver- 
pflichtungen des Versicherungsneh- 
mers als Privatperson aus den Gefah- 
ren des täglichen Lebens mit Aus- 
nahme der Gefahr einer betriebli- 

chen, beruflichen oder gewerbsmä- 
ßigen Tätigkeit, insbesondere 

1.1 als Wohnungsinhaber (nicht aber als 
Haus- und/oder Grundbesitzer) und 
als Arbeitgeber von Hauspersonal 
einschließlich der Fremdenbeherber- 
gung, sofern keine behördliche Ge- 
werbeberechtigung erforderlich ist 
(Abschnitt B, Z. 7 EHVB findet An- 
wendung); 

1.2 aus der Innehabung und dem Betrieb 
einer Rundfunk- und Fernsehemp- 
fangsanlage; 

1.3 aus der Haltung und Verwendung 
von Fahrrädern; 

1.4 aus der nicht berufsmäßigen 
Sportausübung, ausgenommen die 
Jagd; 

1.5 aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, 
Stich- und Schusswaffen und aus de- 
ren Verwendung als Sportgerät und 
für Zwecke der Selbstverteidigung; 

1.6 aus der Haltung von Kleintieren, 
ausgenommen Hunde (Abschnitt B, 
Z. 12 EHVB findet Anwendung); 

1.7 aus der gelegentlichen Verwendung, 
nicht jedoch der Haltung von Elektro- 
und Segelbooten (Abschnitt B, Z. 13 
EHVB findet Anwendung); 

1.8 aus der Haltung und Verwendung 
von sonstigen nicht motorisch ange- 
triebenen Wasserfahrzeugen sowie 
von Schiffsmodellen (Abschnitt B, Z. 
13 EHVB findet Anwendung); 

1.9 abweichend von Art. 7, Pkt.5.2 
AHVB aus der Haltung und Verwen- 
dung von nicht motorisch angetrie- 
benen Flugmodellen bis zu einem 
Fluggewicht von 5 kg. 

2. Versichert sind für das Risiko gemäß 
Pkt.1 Sachschäden aus Umweltstö- 
rung nach Maßgabe des Art. 6 
AHVB. 

Die Versicherungssumme hiefür 
beträgt EUR 100.000,-- im Rahmen 
der Pauschalversicherungssumme. 

Der Selbstbehalt des Versicherungs- 
nehmers beträgt in jedem Versiche- 
rungsfall EUR 350,--. 

3. Die Versicherung erstreckt sich auch 
auf gleichartige Schadenersatzver- 
pflichtungen 

3.1 des mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Ehegatten oder Lebensgefährten; 

3.2 der minderjährigen Kinder (auch 
Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stief- 
kinder) des Versicherungsnehmers, 
seines mitversicherten Ehegatten 
oder Lebensgefährten; diese 
Kinder bleiben darüber hinaus bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres 
mitversichert, sofern und solange sie 
über keinen eigenen Haushalt und 
kein eigenes regelmäßiges Einkom- 
men verfügen; 

3.3 von Personen, die für den Versiche- 
rungsnehmer aus einem Arbeitsver- 
trag oder gefälligkeitshalber häusli- 
che Arbeiten verrichten, in dieser Ei- 
genschaft. Ausgeschlossen sind Per- 
sonenschäden, bei welchen es sich 
um Arbeitsunfälle (Berufskrankhei- 
ten) im Sinne der Sozialversiche- 
rungsgesetze unter Arbeitnehmern 
des Versicherungsnehmers handelt. 

4. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich abweichend von Art. 3 AHVB 
auf Versicherungsfälle, die in Europa 
oder einem außereuropäischen Mit- 
telmeer-Anliegerstaat eingetreten 
sind. 

Art.7, Pkt.15 findet Anwendung. 

 

17. Erweiterte Privathaftpflicht 

1. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB auf Schadenersatzver- 
pflichtungen des Versicherungsneh- 
mers als Privatperson aus den Gefah- 
ren des täglichen Lebens mit Aus- 
nahme der Gefahr einer betriebli- 
chen, beruflichen oder gewerbsmä- 
ßigen Tätigkeit, insbesondere 

1.1 als Wohnungsinhaber (nicht aber als 
Haus- und/oder Grundbesitzer) und 
als Arbeitgeber von Hauspersonal 
einschließlich der Fremdenbeherber- 
gung, sofern keine behördliche Ge- 
werbeberechtigung erforderlich ist 
(Abschnitt B, Z. 7 EHVB findet An- 
wendung); 

1.2 aus der Innehabung und dem Betrieb 
einer Rundfunk- und Fernsehemp- 
fangsanlage; 

1.3 aus der Haltung und Verwendung 
von Fahrrädern; 
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1.4 aus der nicht berufsmäßigen 
Sportausübung, ausgenommen die 
Jagd; 

1.5 aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, 
Stich- und Schusswaffen und aus de- 
ren Verwendung als Sportgerät und 
für Zwecke der Selbstverteidigung; 

1.6 aus der Haltung von Kleintieren, 
ausgenommen Hunde (Abschnitt B, 
Z. 12 EHVB findet Anwendung); 

1.7 aus der gelegentlichen Verwendung, 
nicht jedoch der Haltung von Elektro- 
und Segelbooten (Abschnitt B, Z. 13 
EHVB findet Anwendung); 

1.8 aus der Haltung und Verwendung 
von sonstigen nicht motorisch ange- 
triebenen Wasserfahrzeugen sowie 
von Schiffsmodellen (Abschnitt B, Z. 
13 EHVB findet Anwendung); 

1.9 abweichend von Art. 7, Pkt.5.2 
AHVB aus der Haltung und Verwen- 
dung von nicht motorisch angetrie- 
benen Flugmodellen bis zu einem 
Fluggewicht von 5 kg. 

2. Versichert sind für das Risiko gemäß 
Pkt.1 Sachschäden aus Umweltstö- 
rung nach Maßgabe des Art. 6 
AHVB. 

Die Versicherungssumme hiefür 
beträgt EUR 100.000,-- im Rahmen 
der Pauschalversicherungssumme. 

Der Selbstbehalt des Versicherungs- 
nehmers beträgt in jedem Versiche- 
rungsfall EUR 350,--. 

3. Art. 7, Pkt.10 AHVB findet nur inso- 
weit Anwendung, als die Sachen 
vom Versicherungsnehmer oder den 
mitversicherten Personen entliehen, 
gemietet, geleast, gepachtet bzw. 
dem Versicherungsnehmer oder den 
mitversicherten Personen im Rahmen 
von bloßen Gefälligkeitsverhältnissen 
überlassen wurden; weiter, als die 
Sachen in Verwahrung genommen 
oder einer Bearbeitung (insbesondere 
Reparatur oder Wartung) unterzogen 
wurden. 

4. Abweichend von Art. 7, Pkt.10.1 
AHVB erstreckt sich der Versiche- 
rungsschutz ferner auf Schadener- 
satzverpflichtungen aus der Beschä- 
digung von gemieteten Räumen so- 
wie des darin befindlichen Inventars. 
Dieser Versicherungsschutz gilt nur 

für Mietverhältnisse mit einer 
Höchstdauer von einem Monat. 

5. Die Versicherung erstreckt sich auch 
auf gleichartige Schadenersatzver- 
pflichtungen 

5.1 des mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Ehegatten oder Lebensgefährten; 

5.2 der minderjährigen Kinder (auch 
Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stief- 
kinder) des Versicherungsnehmers, 
seines mitversicherten Ehegatten 
oder Lebensgefährten; diese Kinder 
bleiben darüber hinaus bis zur Voll- 
endung des 25. Lebensjahres mitver- 
sichert, sofern und solange sie über 
keinen eigenen Haushalt und kein 
eigenes regelmäßiges Einkommen 
verfügen; 

5.3 von Personen, die für den Versiche- 
rungsnehmer aus einem Arbeitsver- 
trag oder gefälligkeitshalber häusli- 
che Arbeiten verrichten, in dieser Ei- 
genschaft. Ausgeschlossen sind Per- 
sonenschäden, bei welchen es sich 
um Arbeitsunfälle (Berufskrankhei- 
ten) im Sinne der Sozialversiche- 
rungsgesetze unter Arbeitnehmern 
des Versicherungsnehmers handelt. 

6. Abweichend von Art. 7, Pkt.6.2 
AHVB sind nur Schadenersatzansprü- 
che der gemäß den Punkten 5.1 und 
5.2 versicherten Personen vom Versi- 
cherungsschutz ausgeschlossen. 

7. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich abweichend von Art. 3 AHVB 
auf die ganze Erde. 
Art. 7, Pkt.15 AHVB findet keine 
Anwendung, sofern der Versiche- 
rungsfall in USA, Kanada oder Aust- 
ralien eingetreten ist. 

 

18. Erziehungswesen 
gilt für Schulen und Erzie- 
hungsanstalten 

1. Abschnitt A, EHVB findet Anwen- 
dung. 

2. Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Punkte 10.2 bis 
10.4 AHVB auch auf die Haftung des 
Versicherungsnehmers aus der Be- 
schädigung (nicht dem Verlust oder 
Abhandenkommen) von Sachen der 
Schüler oder Zöglinge. 

3. Lehr- oder Aufsichtspersonen 

Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB auf Schadenersatzver- 
pflichtungen des Versicherten aus 
der Lehr- und Aufsichtstätigkeit. 

4. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf die Durchführung schuli- 
scher Veranstaltungen (auch Matu- 
rareise), und zwar auch außerhalb 
des Lehrplanes, jedoch mit Geneh- 
migung der Schulleitung. 

Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich abweichend von Art. 3 AHVB 
auf Versicherungsfälle aus der 
Durchführung dieser Veranstaltun- 
gen in Europa oder einem außereu- 
ropäischen Mittelmeer-Anliegerstaat. 

5. Schadenersatzverpflichtungen auf- 
grund des Amtshaftungsgesetzes: 

Die Versicherung erstreckt sich ab- 
weichend von Art. 7, Pkt.3 AHVB 
auch auf Schadenersatzverpflichtun- 
gen aufgrund des Amtshaftungsge- 
setzes (BGBI. Nr. 20/1949) in der je- 
weils geltenden Fassung, wobei reine 
Vermögensschäden bis zu einer Ver- 
sicherungssumme von EUR 10.000,-- 
mitgedeckt sind. 

 

19. Spezialschulen 
gilt für Spezialschulen wie z.B. 
Fahr-, Flug- (auch Fall- 
schirmsprung-), Motorboot-, 
Wasserschi-, Segel-, Surf-, 
Reit- und Schischulen: 

1. Abschnitt A, EHVB findet Anwen- 
dung. 

2. Abschnitt B, Z. 18 EHVB findet keine 
Anwendung. 

3. Schadenersatzverpflichtungen aus 
Haltung oder Verwendung von Kraft- 
fahrzeugen, Anhängern, Luftfahr- 
zeugen und Luftfahrtgeräten sind 
gemäß Art. 7, Pkt.5. AHVB vom Ver- 
sicherungsschutz ausgeschlossen. 

Der praktische Unterricht an sowie 
der Transport von diesen Sachen 
wird der Verwendung gleichgehal- 
ten. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich 
im Rahmen des versicherten Risikos 
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auch auf die Lehr- und Aufsichtstä- 
tigkeit sowie den praktischen Unter- 
richt unter Verwendung von Motor- 
booten, Segelbooten, Surfgeräten 
oder Reitpferden. 

 

20. Speziallehrer 
gilt für Speziallehrer wie z.B. 
Fahr-, Flug- (auch Fall- 
schirmsprung-), Motorboot-, 
Wasserschi-, Segel-, Surf-, 
Reit- und Schilehrer, sowie 
Bergführer: 

1. Abschnitt A, Z. 3 EHVB findet An- 
wendung. 

2. Abschnitt B, Z. 18 EHVB findet keine 
Anwendung. 

3. Der Versicherungsschutz bezieht sich 
auf alle Tätigkeiten, zu denen der 
Versicherungsnehmer aufgrund der 
für seinen Beruf geltenden Gesetze, 
Verordnungen und behördlichen 
Vorschriften berechtigt ist. 

4. Die Qualifikation eines Alpinvereines 
wird einer behördlichen Qualifikation 
gleichgehalten. 

5. Schadenersatzverpflichtungen aus 
Haltung oder Verwendung von Kraft- 
fahrzeugen, Anhängern, Luftfahr- 
zeugen und Luftfahrtgeräten sind 
gemäß Art. 7, Pkt.5 AHVB vom Ver- 
sicherungsschutz ausgeschlossen. 

Der praktische Unterricht an sowie 
der Transport von diesen Sachen 
wird der Verwendung gleichgehal- 
ten. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich 
im Rahmen des versicherten Risikos 
auch auf die Lehr- und Aufsichtstä- 
tigkeit sowie den praktischen Unter- 
richt unter Verwendung von Motor- 

booten, Segelbooten, Surfgeräten 
oder Reitpferden. 

 

21. Politische Gemeinden 

1. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB auf Schadenersatzver- 
pflichtungen der Gemeinde 

1.1 aus ihrem Gebäude- und Grundbe- 
sitz, der nicht land- und forstwirt- 
schaftlichen, gewerblichen oder in- 
dustriellen Zwecken dient und nicht 
vermietet oder verpachtet ist sowie 
aus dem Bestand und Betrieb von 
Friedhöfen und Krematorien (Ab- 
schnitt B, Z. 11 EHVB findet Anwen- 
dung). 

1.2 aus solchen Arbeiten, die ausschließ- 
lich zum Zweck des Baues oder der 
Erhaltung von Gemeindestraßen, - 
wegen, -plätzen und -brücken vor- 
genommen werden, sofern die Kos- 
ten für diese Arbeiten ausschließlich 
aus Gemeindemitteln bestritten wer- 
den (Abschnitt B, Z. 3 EHVB findet 
Anwendung); 

1.3 aus der Innehabung und dem Betrieb 
von Bauhöfen, Stein-, Schotter- und 
Sandbrüchen, jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass diese aus- 
schließlich den unter den Punkten 1 
und 2 versicherten Risken dienen 
(Abschnitt B, Z. 3 EHVB findet An- 
wendung); 

1.4 aus der gemeindeeigenen Müllab- 
fuhr. 

Nur bei besonderer Vereinbarung 
erstreckt sich die Versicherung auch 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
aus der Innehabung und dem Betrieb 
von gemeindeeigenen Mülldeponien 
und Müllbeseitigungsanlagen, Was- 
serversorgungs-, Kanal- und Kläran- 
lagen. 

2. Die Versicherung erstreckt sich auch 
auf Schadenersatzverpflichtungen 
der zu Robotleistungen herangezo- 
genen Personen. 

3. Nur bei besonderer Vereinbarung 
erstreckt sich die Versicherung auch 
auf Sachschäden durch Umweltstö- 
rung nach Maßgabe des Art. 6 
AHVB. 

4. Abschnitt A, Z. 1 und Z. 3 EHVB 
finden Anwendung. 

 

22. Kirchen, Kultusgemeinden 

1. Die Versicherung erstreckt sich nach 
Maßgabe des Deckungsumfanges 
der AHVB auf Schadenersatzver- 
pflichtungen aus 

1.1 der Wahrnehmung von Aufgaben 
einer Kirchen- bzw. Kultusgemeinde; 

1.2 der Durchführung von Veranstaltun- 
gen durch den Versicherungsneh- 
mer, und zwar unabhängig vom Ort 
der Veranstaltung; 

1.3 der Innehabung oder Verwendung 
von Grundstücken, Gebäuden, 
Räumlichkeiten, Anlagen, Einrich- 
tungen und Geräten, die nicht land- 
und forstwirtschaftlichen, gewerbli- 
chen oder industriellen Zwecken die- 
nen und nicht vermietet oder ver- 
pachtet sind sowie aus dem Bestand 
und Betrieb von Friedhöfen und 
Krematorien (Abschnitt B, Z. 11 
EHVB findet Anwendung). 

2. Mitversichert nach Maßgabe des 
Pkt.1 sind Schadenersatzverpflich- 
tungen der gesetzlichen Vertreter 
des Versicherungsnehmers und sämt- 
licher in seinem Auftrag für ihn han- 
delnden Personen. 
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Beilage ./4 

Allgemeine Zurich Bedingungen für 
die Rechtsschutz-Versicherung 
(ARB 2019) 

 
 

Einführung und Inhaltsverzeichnis 

Bitte beachten Sie, dass nur die Gemeinsamen und die Besonderen Bestimmungen zusammen den Umfang und die Voraussetzungen 
des Versicherungsschutzes beschreiben. Die Gemeinsamen Bestimmungen gelten in jedem Fall, die Besonderen Bestimmungen nur 
soweit, als die darin beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine (Risken) im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sind. 

 
Die in den Besonderen Bestimmungen beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine (Risken) werden in Form von Rechtsschutz- 
Kombinationen für Fahrzeughalter, für Arbeitnehmer, für Firmen und freie Berufe, für Landwirte etc. angeboten. Umfang und Preis 
dieser Kombinationen sind im Tarif geregelt und werden im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart. 

 
Gender Hinweis: 
Die personenbezogene Schreibweise nur in männlicher Form wurde dem Gesetzestext entsprechend übernommen, bezieht sich je- 
doch jedenfalls auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

Jene gesetzlichen Bestimmungen, die im Rahmen dieser Bedingungen zitiert werden, finden Sie im Anhang abgedruckt. 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 1 Was ist Gegenstand der Versicherung? 

Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten? 

Artikel 3 Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher Geltungsbereich) 

Artikel 4 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 

Artikel 5 Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitversicherte Personen Deckungsansprüche gel- 
tend machen? 

Artikel 6 Welche Leistungen erbringt der Versicherer? 

Artikel 7 Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

Artikel 8 Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegen- 
heiten) 

Artikel 9 Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen? Was 
hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die Art der 
Vorgangsweise oder die Erfolgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren) 

Artikel 10 Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen einer 
Interessenkollision zu geschehen? 

Artikel 11 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf den 
Versicherer über? 

Artikel 12 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz? 

Artikel 13 Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten Risikos? 

Artikel 14 Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? (Wertanpassung) 

Artikel 15 Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig? 

Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

 
Besondere Bestimmungen 

Artikel 17 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung 
mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 

Artikel 18 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz) 

Artikel 19 Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und Betriebsbereich 

Artikel 20 Arbeitsgerichts-Rechtsschutz 

Artikel 21 Sozialversicherungs-Rechtsschutz 

Artikel 22 Beratungs-Rechtsschutz 

Artikel 23 Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz 

Artikel 24 Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete je nach Vereinbarung mit oder ohne Vermietung 

Artikel 25 Rechtsschutz für Familienrecht 

Artikel 26 Rechtsschutz für Erbrecht 
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Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 1 

Was ist Gegenstand der Versicherung? 

Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte- 
ressen des Versicherungsnehmers und trägt die dem Versiche- 
rungsnehmer dabei entstehenden Kosten. 

Dieser Versicherungsschutz wird nach den Gemeinsamen und 
Besonderen Bestimmungen geboten und bezieht sich auf die je- 
weils vereinbarten Risken. 

 
Artikel 2 
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als einge- 
treten? 

1. Für die Geltendmachung eines Personen-, eines Sach- oder 
eines Vermögensschadens, der auf einen versicherten Perso- 
nen- oder Sachschaden zurückzuführen ist (Artikel 17.2.1, 
Artikel 18.2.1, Artikel 19.2.1 und Artikel 24.2.4 sofern ein 
Schadenersatzanspruch wegen Beschädigung des versicher- 
ten Objektes geltend gemacht wird), gilt als Versicherungs- 
fall das dem Anspruch zugrunde liegende Schadenereignis. 
Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses 
Schadenereignisses. 

Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen 
vom ordnungsgemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen 
abweichenden, einzelnen, plötzlich eingetretenen Vorfall 
zurückzuführen sind, gilt dieser Vorfall (= Störfall) als Versi- 
cherungsfall. Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der 
Eintritt dieses Störfalles. 

Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit 
von Luft, Erdreich oder Gewässern. 

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 22.3) und in bestimmten 
Fällen des Rechtsschutzes für Grundstückseigentum und 
Miete (Artikel 24.4) sowie des Rechtsschutzes für Familien- 
recht (Artikel 25.4) gelten die dort beschriebenen Sonderre- 
gelungen. 

3. In den übrigen Fällen – insbesondere auch für die Geltend- 
machung eines reinen Vermögensschadens (dies ist ein sol- 
cher Vermögensschaden, der weder auf einen Personen- 
noch Sachschaden zurückzuführen ist) (Artikel 17.2.1, Arti- 
kel 18.2.1 und Artikel 19.2.1) sowie für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen wegen reiner Vermögensschäden (Ar- 
tikel 23.2.1 und Artikel 24.2.1) gilt als Versicherungsfall der 
tatsächliche oder behauptete Verstoß des Versicherungs- 
nehmers, Gegners oder eines Dritten gegen Rechtspflichten 
oder Rechtsvorschriften. Der Versicherungsfall gilt in dem 
Zeitpunkt als eingetreten, in dem eine der genannten Perso- 
nen begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen 
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu verstoßen. 

Bei mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursächliche 
Verstoß maßgeblich. 

Im Führerschein-Rechtsschutz (Artikel 17.2.3 und Artikel 
18.2.3) ist bei mehreren Verstößen derjenige maßgeblich, 
der die Abnahme oder Entziehung unmittelbar auslöst. 

 
Artikel 3 
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? 
(Zeitlicher Geltungsbereich) 

1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Versiche- 
rungsfälle, die während der Laufzeit des Versicherungsver- 
trages eintreten. 

2. Versicherungsfälle gemäß Artikel 2.1, die zwar während der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages eingetreten sind, deren 
behauptete Ursache jedoch in die Zeit vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages fällt, sind nur gedeckt, wenn dem 
Versicherungsnehmer oder dem Versicherten bis zum Ab- 
schluss des Versicherungsvertrages von der behaupteten Ur- 
sache, die zu dem Versicherungsfall geführt hat, nichts be- 
kannt war und sich diese einer solchen Kenntnis auch nicht 
arglistig entzogen haben. 

3. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versi- 
cherungsnehmers, des Gegners oder eines Dritten, die vor 
Versicherungsbeginn vorgenommen wurde, den Versiche- 
rungsfall gemäß Artikel 2.3 aus, besteht kein Versiche- 
rungsschutz. 

Willenserklärungen oder Rechtshandlungen, die länger als 
ein Jahr vor Versicherungsbeginn vorgenommen wurden, 
bleiben dabei außer Betracht. 

4. Vom Versicherungsschutz sind jene Versicherungsfälle (Arti- 
kel 2) ausgeschlossen, die dem Versicherer später als zwei 
Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages für das 
betreffende Risiko gemeldet werden, wenn den Versiche- 
rungsnehmer an der verspäteten Meldung ein Verschulden 
trifft oder er unverschuldet erst nach Ablauf dieser Aus- 
schlussfrist Kenntnis vom Versicherungsfall erlangt, es dann 
aber unterlässt, im Sinne des § 33 Abs. 1 VersVG unverzüg- 
lich eine Schadensmeldung an den Versicherer zu erstatten. 

5. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich 

5.1 erweitert durch die Nachhaftungsregel des Artikels 24.6.1; 

5.2 begrenzt durch die Bestimmungen über Prämienzahlung 
und Beginn des Versicherungsschutzes (Artikel 12) sowie 
die in den Besonderen Bestimmungen geregelten Wartefris- 
ten (Artikel 20 bis 26) und zeitlichen Risikoausschlüsse (Arti- 
kel 25.3 und 26.3). 

 
Artikel 4 
Wo gilt die Versicherung? 
(Örtlicher Geltungsbereich) 

1. Im Fahrzeug- und Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 
17), Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18) sowie im Schadener- 
satz- und Straf-Rechtsschutz (Artikel 19) besteht Versiche- 
rungsschutz für Versicherungsfälle, die in Europa (im geo- 
graphischen Sinn), den außereuropäischen Mittelmeeranrai- 
nerstaaten, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den 
Azoren, - auch auf Flug- und Schiffsreisen innerhalb der äu- 
ßeren Grenzen dieses Geltungsbereiches - eintreten, wenn 
auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in diesem 
Geltungsbereich erfolgt; Artikel 6.6 findet Anwendung. 

2. In den übrigen Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt. 1 ein- 
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tritt, die Wahrnehmung rechtlicher Interessen jedoch in Ös- 
terreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen 
österreichischen Gerichtes oder einer österreichischen Ver- 
waltungsbehörde gegeben ist. 

 
Artikel 5 
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen 
können mitversicherte Personen Deckungsansprüche gel- 
tend machen? 

1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Be- 
sonderen Bestimmungen jeweils genannten mitversicherten 
Personen. Die für den Versicherungsnehmer getroffenen 
Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die mitversicher- 
ten Personen; das trifft insbesondere auch für die Erfüllung 
der Obliegenheiten (Artikel 8) zu. 

Ist in den Besonderen Bestimmungen die Mitversicherung 
von Angehörigen vorgesehen, so umfasst der Versiche- 
rungsschutz neben dem Versicherungsnehmer 

1.1 seinen in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden Ehe- 
gatten, eingetragenen Partner oder verschieden- oder 
gleichgeschlechtlichen Lebensgefährten, 

1.2 deren minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- 
und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häusli- 
cher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben), 

1.3 deren volljährige Kinder bis zur Vollendung des 27. Lebens- 
jahres (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; Enkel- 
kinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Versicherungsnehmer leben), sofern und solange sie 

- ledig sind, 

- sich in Ausbildung befinden oder den Präsenzdienst (bzw. 
Wehrersatzdienst) ableisten und 

- nicht erwerbstätig sind. 

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche ge- 
genüber dem Versicherer nur mit Zustimmung des Versiche- 
rungsnehmers geltend machen. 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine Zustimmung 
zu widerrufen, wenn mitversicherte Personen Versiche- 
rungsschutz für 

- die Einleitung eines Zivilverfahrens nach außergerichtli- 
cher Wahrnehmung rechtlicher Interessen, oder 

- das Strafverfahren nach einem allenfalls versicherten Er- 
mittlungsverfahren, oder 

- die Anfechtung einer Entscheidung, oder 

- die Einleitung eines anderen Verfahrens, verlangen. 

Der Versicherungsschutz entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem 
die Maßnahmen, für die der Versicherer zum Zeitpunkt des 
Widerrufes Versicherungsschutz bestätigt hat, abgeschlos- 
sen sind. 

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versiche- 
rungsschutz geht auf den Nachlass oder die eingeantworte- 
ten Erben des Versicherungsnehmers über, wenn der Versi- 
cherungsfall vor dessen Ableben eingetreten ist. 

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, 
für deren Unterhalt der Versicherungsnehmer nach dem 

 
Gesetz im Zeitpunkt des Versicherungsfalles (Artikel 2) zu 
sorgen hatte, wenn sie aufgrund des Ablebens des Versi- 
cherungsnehmers eigene Schadenersatzansprüche geltend 
machen. 

 
Artikel 6 
Welche Leistungen erbringt der Versicherer? 

1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, 
übernimmt der Versicherer im Falle seiner Leistungspflicht 
die Kosten gemäß Pkt. 6, soweit diese für die Wahrneh- 
mung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 
notwendig sind; dabei werden die ab dem Zeitpunkt der 
Geltendmachung des Deckungsanspruches entstehenden 
Kosten übernommen. Vor diesem Zeitpunkt entstandene 
Kosten sind nur insoweit versichert, als sie der Versicherer 
auch bei vorheriger Abstimmung und Prüfung seiner Leis- 
tungspflicht zu tragen gehabt hätte (Artikel 8). 

2. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung o- 
der Rechtsverteidigung zweckentsprechend und nicht mut- 
willig ist und hinreichende Aussicht auf deren Erfolg (Arti- 
kel 9) besteht. 

Die Prüfung der Erfolgsaussicht gemäß Artikel 9 unterbleibt 
im Straf-, Führerschein- und Beratungs-Rechtsschutz. 

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonde- 
ren Bestimmungen nichts anderes vorsehen (Artikel 20, 21, 
24, 25 und 26), auf die Wahrnehmung rechtlicher Interes- 
sen, 

3.1 außergerichtlich durch den Versicherer oder durch eine von 
ihm beauftragte zur berufsmäßigen Parteienvertretung be- 
fugte Person, 

3.2 vor staatlichen Gerichten sowie vor Verwaltungsbehörden 
durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte 
Person in allen Instanzen, jedoch nicht auf die Vertretung 
vor dem Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof. 

4. Für das Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungs- 
gerichtshof besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn 
und insoweit dies in den Besonderen Bestimmungen aus- 
drücklich vorgesehen ist (vgl. Artikel 17, 18, 20, und 21). 
Für das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH), dem Gericht erster Instanz der Europäischen Ge- 
meinschaften (EuG), dem EFTA-Gerichtshof (EFTA-GH), dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und 
anderen supranationalen Gerichtshöfen besteht kein Versi- 
cherungsschutz. 

5. Wenn und soweit dies in den Besonderen Bestimmungen 
vorgesehen ist, umfasst der Versicherungsschutz auch die 
außergerichtliche Konfliktlösung durch Mediation, sofern es 
vor Einleitung eines Verfahrens vor staatlichen Gerichten 
(Artikel 20, 24, 25 und 26) oder während der Anhängigkeit 
eines Verfahrens vor staatlichen Gerichten (Artikel 25 und 
26) zu einem Mediationsverfahren kommt. Der Versicherer 
übernimmt die auf den Versicherungsnehmer entfallenden 
Kosten des Mediators und die Kosten der Abfassung einer 
abschließenden Mediationsvereinbarung bis maximal 
EUR 4.000,00 pro Versicherungsfall; Kosten beigezogener 
Sachverständiger werden nicht übernommen. 
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6. Der Versicherer zahlt 

6.1 die angemessenen Kosten des für den Versicherungsneh- 
mer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe des Rechtsan- 
waltstarifgesetzes oder, sofern dort die Entlohnung für an- 
waltliche Leistungen nicht geregelt ist, bis zur Höhe der All- 
gemeinen Honorarkriterien (AHK). 

- In gerichtlichen Verfahren werden Nebenleistungen des 
Rechtsanwaltes maximal in Höhe des nach dem Rechtsan- 
waltstarif zulässigen Einheitssatzes eines am Ort des in 
erster Instanz zuständigen Gerichts ansässigen Rechtsan- 
waltes gezahlt. 

- Haben am Ort dieses Gerichtes nicht mindestens 4 
Rechtsanwälte ihren Kanzleisitz, übernimmt der Versiche- 
rer die tariflich vorgesehenen Mehrkosten aus der Spren- 
gelfremdheit. 

Diese Bestimmungen sind sinngemäß auch auf die Vertre- 
tung vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten 
anzuwenden. 

Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufs- 
mäßigen Parteienvertretung befugte Person tätig, werden 
deren Kosten nach den für sie geltenden Richtlinien, maxi- 
mal jedoch bis zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes 
übernommen. 

Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur be- 
rufsmäßigen Parteienvertretung befugten Person nach den 
dort geltenden Richtlinien übernommen. 

6.2 die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten Vor- 
schüsse und Gebühren für die von einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde beigezogenen Sachverständigen, Dol- 
metscher und Zeugen sowie Vorschüsse und Gebühren für 
das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfahren; 
nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen 
und strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen. 

6.3 im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit der 
Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist. 

Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer 
im Strafverfahren auch die Kosten des Schriftsatzes der Sub- 
sidiaranklage. 

6.4 die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsneh- 
mers zu und von einem ausländischen Gericht, wenn sein 
Erscheinen als Beschuldigter oder Partei von diesem ange- 
ordnet wurde oder zur Vermeidung von Rechtsnachteilen 
erforderlich ist; 

Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Kosten der 
Bahnfahrt zweiter Klasse. Steht dieses Transportmittel nicht 
zur Verfügung, ersetzt der Versicherer die Kosten eines ver- 
gleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels (Autobus, Fähre) 
bis zum nächstgelegenen Bahnanschluss. Ist der Ort der Ein- 
vernahme mehr als 1.500 km vom Wohnsitz des Versiche- 
rungsnehmers entfernt, erfolgt eine Kostenerstattung für ei- 
nen Linienflug der Economy-Klasse. 

6.5 vorschussweise jene Beträge, 

6.5.1. die vom Versicherungsnehmer im Ausland aufgewendet 
werden müssten, um einstweilen von Strafverfolgungs- 
maßnahmen verschont zu bleiben (Strafkaution). Dieser 

 
Vorschuss ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 
sechs Monaten ab Zahlung durch den Versicherer zurück- 
zuzahlen. Ausgeschlossen ist diese Vorschussleistung 
beim Vorwurf vorsätzlicher strafbarer Handlungen und 
Unterlassungen. 

6.5.2. die das Gericht dem Versicherungsnehmer wegen von ihm 
beantragter einstweiliger Vorkehrungen gemäß § 458 
ZPO aufträgt (Sicherheitsleistungen). Dieser Vorschuss ist 
innerhalb von sechs Monaten ab Rechtskraft der Aufhe- 
bung der einstweiligen Vorkehrung zurückzuzahlen. 

6.6 Kosten gemäß. Pkt. 6.1, Pkt. 6.2 und Pkt. 6.4 exklusive Um- 
satzsteuer, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerab- 
zugsberechtigt ist. 

6.7 Kosten gemäß. Pkt. 6.1, Pkt. 6.2 und Pkt. 6.4 unbeschadet 
anderer gesetzlicher Bestimmungen, wenn und solange 
Teilzahlungen durch die Gegenseite Kapital und Zinsen 
nicht übersteigen (ausgenommen Inkassofälle gemäß Arti- 
kel 23.2.3.3). 

6.8 Der Versicherer hat die Leistungen nach Pkt. 6 zum Zeit- 
punkt ihrer Fälligkeit zu erbringen. 

Die Leistung gemäß Pkt. 6.1 ist fällig, sobald der Rechtsver- 
treter die Angelegenheit endgültig außergerichtlich erledigt 
hat oder das Verfahren rechtskräftig beendet ist und dem 
Versicherungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt 
wurde. Der Versicherungsnehmer kann eine Zwischenab- 
rechnung frühestens dann verlangen, wenn bei Verfahren 
über mehrere Instanzen eine Instanz beendet ist und dem 
Versicherungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt 
wurde. 

Die Leistung gemäß. Pkt. 6.2 bis 6.5 ist fällig, sobald der 
Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist oder 
diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

7. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt: 

7.1 Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versiche- 
rungsfall für den Versicherungsnehmer und die mitversi- 
cherten Personen zu erbringenden Leistungen bildet die im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles laut Vertrag gültige Versi- 
cherungssumme. 

7.2 Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich zu- 
sammenhängenden, einheitlichen Vorgang darstellen, steht 
die Versicherungssumme nur einmal zur Verfügung. Ihre 
Höhe bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des ersten Versi- 
cherungsfalles. 

7.3 Genießen mehr als 10 Versicherte zur Wahrnehmung ihrer 
rechtlichen Interessen Versicherungsschutz aus einem oder 
mehreren Versicherungsverträgen und sind ihre Interessen 
aufgrund der gleichen oder einer gleichartigen Ursache ge- 
gen den/dieselben Gegner gerichtet, ist der Versicherer be- 
rechtigt, seine Leistungspflicht vorerst 

- auf die außergerichtliche Wahrnehmung durch von ihm 
ausgewählte Rechtsvertreter; 

- auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärungen als 
Privatbeteiligte und auf die Forderungsanmeldungen in 
Insolvenzverfahren sowie 

- auf notwendige Musterverfahren zu beschränken. Die 
dem Versicherer für die Vorbereitung und Durchführung 
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von Musterverfahren entstehenden Kosten werden nach 
Kopfteilen auf die Versicherungssummen aller betroffener 
Versicherungsnehmer angerechnet. 

Werden vom Versicherer Gemeinschaftsklagen oder sons- 
tige gemeinschaftliche Formen der gerichtlichen Interessen- 
wahrnehmung organisiert oder empfohlen und nimmt der 
Versicherungsnehmer freiwillig daran teil, oder werden 
mehrere Klagen vom Gericht verbunden, übernimmt der 
Versicherer die dem einzelnen Versicherungsnehmer entste- 
henden Kosten im Rahmen der Versicherungssumme bis zu 
einem Sublimit von maximal EUR 10.000,00 je Versiche- 
rungsfall. 

Wenn und sobald die Versicherungsnehmer durch diese 
Maßnahmen nicht ausreichend gegen einen Verlust ihrer 
Ansprüche durch drohende Verjährung geschützt sind, 
übernimmt der Versicherer die Kosten für die individuelle, 
gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen zur Hem- 
mung/ Unterbrechung der Verjährung im Rahmen der ver- 
einbarten Versicherungssumme bis zu einem Sublimit von 
maximal EUR 10.000,00 je Versicherungsfall. 

Ist nach Klärung der für alle betroffenen Versicherungsneh- 
mer maßgeblichen Vorfragen noch die gerichtliche Geltend- 
machung individueller Ansprüche notwendig, besteht dafür 
Versicherungsschutz in vollem Umfang. 

Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in Verfahren 
vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten bzw. 
vor dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof um- 
fasst, können diese Bestimmungen sinngemäß angewandt 
werden. 

7.4 Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur in 
dem Umfang, der dem Verhältnis des Obsiegens zum Un- 
terliegen entspricht. 

7.5 Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt der 
Versicherer Kosten der Rechtsverwirklichung für höchstens 
fünf Exekutionsversuche einschließlich der Anmeldung der 
Forderung in einem Insolvenzverfahren, begrenzt mit maxi- 
mal EUR 3.700,00. 

Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Geg- 
ners vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen Titels über- 
nimmt der Versicherer neben den Kosten der Anmeldung 
der Forderung ausschließlich die Kosten des durch eine Be- 
streitung notwendigen Zivilverfahrens. 

7.6 Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für 
die Geltendmachung oder die Abwehr von Ansprüchen, für 
die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der 
Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der Streitwerte 
(Bemessungsgrundlagen) zueinander. 
Werden bei Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vom 
Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend gemacht, 
für deren Abwehr kein Versicherungsschutz besteht, trägt 
der Versicherer nur die Kosten, die der Versicherungsneh- 
mer zu tragen hätte, wenn nur seine Aktivforderung Ge- 
genstand der Interessenwahrnehmung gewesen wäre. 

Bei einem Vergleich gilt Pkt. 7.4. bezogen auf die unter Ver- 
sicherungsschutz stehenden Ansprüche. 

7.7 Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für 
die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der 

 
Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der Bemes- 
sungsgrundlagen für die Honorierung anwaltlicher Leistun- 
gen zueinander. 

7.8 Erfolgt die Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch versi- 
cherte und nicht versicherte Personen in einem Verfahren o- 
der in verbundenen Verfahren, so trägt der Versicherer die 
Kosten anteilig. 

8. Im Versicherungsvertrag kann vereinbart werden, dass der 
Versicherungsnehmer einen Teil der Kosten selbst trägt 
(Selbstbeteiligung). 

 
Artikel 7 
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht kein Versicherungs- 
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

1. in ursächlichem Zusammenhang 

1.1 mit Kriegen, inneren Unruhen, Terroranschlägen oder Ge- 
walttätigkeiten anlässlich einer öffentlichen Ansammlung o- 
der Kundgebung, von Streiks oder Aussperrungen; 

1.2 mit hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer 
Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet 
sind; 

1.3 mit Katastrophen; Eine Katastrophe liegt vor, wenn durch 
ein Naturereignis oder ein sonstiges Ereignis dem Umfang 
nach eine außergewöhnliche Schädigung von Menschen o- 
der Sachen eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht; 

1.4 mit 

- Auswirkungen der Atomenergie; 

- genetischen Veränderungen oder gentechnisch veränder- 
ten Organismen; 

- Auswirkungen elektromagnetischer Felder oder Infra- 
schall. 

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit eine humanmedizini- 
sche Behandlung zugrunde liegt; 

1.5 mit Schäden, die auf Asbest oder astbesthaltige Materialien 
zurückzuführen sind; 

1.6 mit 

- der Errichtung bzw. baubehördlich genehmigungspflichti- 
gen Veränderung von Gebäuden, Gebäudeteilen oder 
Grundstücken, die sich im Eigentum oder Besitz des Ver- 
sicherungsnehmers befinden oder von ihm erworben 
werden; 

- der Planung derartiger Maßnahmen und 

- der Finanzierung des Bauvorhabens einschließlich des 
Grundstückerwerbes. 

Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von 
Personenschäden sowie im Straf-Rechtsschutz; 

1.7 mit der Anlage von Vermögen in Finanzinstrumenten ge- 
mäß § 48a Z3 Börsegesetz (in der Fassung vom 01.08.2016) 
und der damit zusammenhängenden Beratung, Vermittlung 
und Verwaltung. 
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1.8 mit 

- dem Ankauf und Verkauf von digitalen Währungen 
(Kryptowährungen) 

- dem Tausch in und von Kryptowährungen 

- der Generierung von Kryptowährungen 

- Fehlern in der Kryptowährungen zugrundeliegenden Re- 
gistrierung und Datenverarbeitung (wallets, Blockchain, 
etc.) 

und der damit zusammenhängenden Beratung, Vermittlung 
und Verwaltung. 

1.9 mit Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer 
Personen; 

2. in ursächlichem Zusammenhang 

2.1 gilt ersatzlos gestrichen; 

2.2 mit Spiel- und Wettverträgen, Gewinnzusagen oder diesen 
vergleichbaren Mitteilungen; 

3. aus dem Bereich des 

3.1 Immaterialgüterrechtes und im Zusammenhang mit Verträ- 
gen, die Immaterialgüterrechte zum Gegenstand haben; 

3.2 Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes; 

3.3 Vergaberechtes; 

3.4 Steuer-, Zoll- und sonstige Abgabenrechtes; 

3.5 Disziplinarrechtes; 

3.6 Handelsvertreterrechtes; 

3.7 Gesellschafts-, Genossenschafts- und Vereinsrechtes, Rech- 
tes der Stillen Gesellschaften sowie des Rechtes der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften. 

4. aus 

4.1 Verträgen, mit denen eine neue Rechtsgrundlage geschaf- 
fen wurde (z.B. Wechselbegebung, Vergleich, Anerkennt- 
nis), es sei denn, ohne die neue Rechtsgrundlage wäre Ver- 
sicherungsschutz gegeben; 

4.2 Verträgen über Superädifikate und Timesharing, aus Teil- 
nutzungsverträgen sowie aus Verträgen über 
Wiederkaufs-, Rückverkaufs-, oder Vorkaufsrechte an unbe- 
weglichen Sachen oder aus Vorverträgen über unbewegli- 
che Sachen; 

4.3 Akten der Hoheitsverwaltung im Zusammenhang mit Bewil- 
ligung, Genehmigung oder Ablehnung von Anträgen des 
Versicherungsnehmers/Versicherten; 

4.4 Versicherungsverträgen. 

5. Vom Versicherungsschutz sind – soweit nichts anderes ver- 
einbart ist – ferner ausgeschlossen 

5.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrerer Versiche- 
rungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrages 
untereinander, mitversicherter Personen untereinander und 
mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 

5.2 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Lebens- 
gefährten auch dann, wenn die häusliche Gemeinschaft 

 
aufgehoben ist, sofern die Interessenwahrnehmung im Zu- 
sammenhang mit der Lebensgemeinschaft steht; 

5.3 die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versi- 
cherungsnehmer abgetreten wurden, und die Abwehr von 
Haftungen aus Verbindlichkeiten anderer Personen, die der 
Versicherungsnehmer übernommen hat, wenn die Abtre- 
tung oder Haftungsübernahme erfolgte, nachdem der Ver- 
sicherungsfall eingetreten ist, oder nachdem vom Versiche- 
rungsnehmer, Gegner oder einem Dritten eine den Versi- 
cherungsfall auslösende Rechtshandlung oder Willenserklä- 
rung vorgenommen wurde; 

5.4 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen- 
hang mit einem über das Vermögen des Versicherungsneh- 
mers beantragten Insolvenzverfahrens; 

5.5 Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich 
und rechtswidrig herbeigeführt hat, sowie solche, die im 
Zusammenhang mit der Begehung eines Verbrechens durch 
den Versicherungsnehmer eintreten. 

6. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den Beson- 
deren Bestimmungen weitere spezielle Ausschlussregelun- 
gen enthalten (Artikel 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 und 26). 

 
Artikel 8 
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Siche- 
rung seines Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegen- 
heiten) 

Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Obliegen- 
heiten, die dem Versicherer gegenüber nach Eintritt des Versi- 
cherungsfalles zu erfüllen sind, wird Leistungsfreiheit des Versi- 
cherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG (welcher die Vo- 
raussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit näher be- 
stimmt) vereinbart: 

1. verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist 
er verpflichtet, 

1.1 den Versicherer 

1.1.1 unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß über die 
jeweilige Sachlage aufzuklären, 

1.1.2 alle erforderlichen Unterlagen, die ihm vorliegen oder de- 
ren Beschaffung ihm billigerweise zuzumuten ist, auf Ver- 
langen vorzulegen, und 

1.1.3 vor der Ergreifung von Maßnahmen zur Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen die Bestätigung des Versicherungs- 
schutzes (Artikel 6.1; Art. 9) einzuholen. Dies gilt auch 
vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von 
Ansprüchen und der Anfechtung einer Entscheidung; 

1.2 dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters (Ar- 
tikel 10) zu überlassen und dem Rechtsvertreter 

- Vollmacht zu erteilen, 

- ihn vollständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige 
Sachlage zu unterrichten und 

- ihm auf Verlangen alle erforderlichen Unterlagen, die ihm 
vorliegen oder deren Beschaffung ihm billigerweise zuzu- 
muten ist, zur Verfügung zu stellen; 
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1.3 Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Beglei- 
chung unverzüglich dem Versicherer zur Prüfung zu über- 
mitteln; 

1.4 für die Abwendung oder Minderung des Schadens im Sinne 
des § 62 VersVG zu sorgen; alles zu vermeiden, was die 
Kosten unnötig erhöht oder die Kostenerstattung durch 
Dritte ganz oder teilweise verhindert, sowie alles zu unter- 
nehmen, was eine gänzliche oder teilweise Kostenerstat- 
tung durch Dritte ermöglicht. Dies bedeutet weiters, dass 
die Kosten für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
so gering wie möglich gehalten werden sollen. Von mehre- 
ren möglichen Vorgehensweisen hat der Versicherungsneh- 
mer die für die notwendig Durchsetzung seiner Rechte kos- 
tengünstigste zu wählen, indem er beispielsweise: 

- nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kos- 
tengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann 
(z.B.: Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnahme 
von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Klagsausdeh- 
nung statt gesonderter weiterer Klagseinbringung), 

- auf (zusätzliche) Prozessanträge verzichtet, die in der ak- 
tuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig sind, 

1.5 bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen 
Ansprüchen außerdem 

1.5.1 dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräumen, 
Ansprüche selbst innerhalb angemessener Frist außerge- 
richtlich durchzusetzen oder abzuwehren; 

1.5.2 vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von 
Ansprüchen und vor der Anfechtung einer gerichtlichen 
Entscheidung die Stellungnahme des Versicherers insbe- 
sondere zur Aussicht auf Erfolg und zur Notwendigkeit 
der Maßnahmen (Artikel 6.2, Artikel 9) einzuholen; der 
Abschluss von Vergleichen ist mit dem Versicherer abzu- 
stimmen; 

1.5.3 soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere durch 
drohende Verjährung beeinträchtigt werden, 

- vor der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen 
die Rechtskraft eines Strafverfahrens oder eines anderen 
Verfahrens, insbesondere eines Musterverfahrens, abzu- 
warten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für 
den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann, oder 

- vorerst nur einen Teil der Ansprüche geltend zu machen 
und die Geltendmachung der verbleibenden Ansprüche 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Teilan- 
spruch zurückzustellen. 

2. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind in Artikel 13 
weitere und in den Besonderen Bestimmungen spezielle 
Obliegenheiten geregelt (Artikel 17, 18 und 19). 

 
Artikel 9 
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch 
des Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen? Was hat 
bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer 
und dem Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangs- 
weise oder die Erfolgsaussichten zu geschehen? 
(Schiedsgutachterverfahren) 

1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendma- 
chung des Deckungsanspruches durch den Versicherungs- 

 
nehmer und Erhalt der zur Prüfung dieses Anspruches not- 
wendigen Unterlagen und Informationen dem Versiche- 
rungsnehmer gegenüber in geschriebener Form den Versi- 
cherungsschutz grundsätzlich zu bestätigen oder begründet 
abzulehnen. 

Der Versicherer ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 
berechtigt, diese durch einseitige Erklärung um weitere 
zwei Wochen zu verlängern. 

2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit 
Erhebungen über den mutmaßlichen Erfolg der Rechtsver- 
folgung oder Rechtsverteidigung anzustellen. Kommt er 
nach Prüfung des Sachverhaltes unter Berücksichtigung der 
Rechts- und Beweislage zum Ergebnis, 

2.1 dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren im 
angestrebten Umfang zu obsiegen, hat er sich zur Über- 
nahme aller Kosten nach Maßgabe des Artikel 6 (Versiche- 
rungsleistungen) bereit zu erklären; 

2.2 dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. ein 
Unterliegen in einem Verfahren wahrscheinlicher ist als ein 
Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme der an die Ge- 
genseite zu zahlenden Kosten abzulehnen; 

2.3 dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht, 
hat er das Recht, die Kostenübernahme zur Gänze abzu- 
lehnen. 

Die Prüfung der Erfolgsaussichten unterbleibt im 

- Straf-Rechtsschutz (Artikel 17.2.2., 18.2.2. und 19.2.2.) 

- Führerschein-Rechtsschutz (Artikel 17.2.3. und 18.2.3.) 

- Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 22) 

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die Erfolgs- 
aussichten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung o- 
der das Vorgehen zur Beilegung des Streitfalles, für den De- 
ckung begehrt wird, kann der Versicherungsnehmer seinen 
Anspruch auf Versicherungsschutz durch Beantragung eines 
Schiedsgutachterverfahrens (§ 158 l VersVG; siehe Pkt. 5.) 
weiterverfolgen oder ohne Durchführung eines Schiedsgut- 
achterverfahrens gerichtlich geltend machen. 

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenüber- 
nahme wegen nicht hinreichender oder fehlender Aussicht 
auf Erfolg oder sonstiger Meinungsverschiedenheiten im 
Sinne des Punktes 3 ist dem Versicherungsnehmer unter Be- 
kanntgabe der Gründe und unter Hinweis auf die Möglich- 
keit eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß Pkt. 5 in ge- 
schriebener Form mitzuteilen. Die bis zu diesem Zeitpunkt 
aufgelaufenen Kosten sind vom Versicherer zu tragen, so- 
fern die sonstigen Voraussetzungen des Versicherungs- 
schutzes vorliegen. 

Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Absatz 1, gilt 
der Versicherungsschutz für die begehrte Maßnahme als 
anerkannt. 

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines 
Schiedsgutachterverfahrens, so muss er innerhalb von vier 
Wochen nach Erhalt der (Teil-)Ablehnung des Versicherers 
unter gleichzeitiger Benennung eines Rechtsanwaltes als 
Schiedsgutachter die Einleitung des Schiedsgutachterverfah- 
rens in geschriebener Form beantragen. 
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Ist der Versicherungsnehmer bei Erhalt der (Teil-)Ablehnung 
des Versicherers nicht bereits anwaltlich vertreten, verlän- 
gert sich diese Frist um weitere 14 Tage. Der Versicherer hat 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des vom Versiche- 
rungsnehmer gestellten Antrages auf Durchführung des 
Schiedsgutachterverfahrens samt Anwaltsbenennung sei- 
nerseits einen Rechtsanwalt als von ihm gewählten 
Schiedsgutachter in geschriebener Form namhaft zu ma- 
chen und diesen mit der Einleitung des Schiedsgutachter- 
verfahrens zu beauftragen. 

Versicherungsnehmer und Versicherer dürfen nur solche 
Rechtsanwälte als Schiedsgutachter benennen, die im kon- 
kreten Streitfall noch nicht als Rechtsvertreter tätig waren. 
Bei Anwaltsgesellschaften schließt die Vertretungstätigkeit 
eines Anwaltes alle anderen von der Nominierung als 
Schiedsgutachter aus. 

6. Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen 
Meinung, so sind Versicherer und Versicherungsnehmer an 
diese Entscheidung gebunden. 

Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sach- 
lage erheblich ab, können Versicherungsnehmer oder Versi- 
cherer gemäß § 64 Abs. 2 VersVG diese Entscheidung ge- 
richtlich anfechten. 

Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von vier 
Wochen keine oder keine übereinstimmende Entscheidung, 
kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versi- 
cherungsschutz gerichtlich geltend machen. 

7. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhält- 
nis des Obsiegens zum Unterliegen in diesem Verfahren 
vom Versicherer bzw. Versicherungsnehmer zu tragen, wo- 
bei die Kostentragungspflicht des Versicherungsnehmers 
mit der Höhe seiner eigenen Anwaltskosten begrenzt ist. 

Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ih- 
res Rechtsanwaltes. Diese Kosten teilen das Schicksal der 
Kosten eines allfälligen Deckungsprozesses. 

 
Artikel 10 
Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann 
wird dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen einer In- 
teressenkollision zu geschehen? 

1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertre- 
tung vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden, eine zur be- 
rufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (Rechtsan- 
walt, Notar etc.) frei zu wählen. Der Versicherer ist ver- 
pflichtet, den Versicherungsnehmer auf sein Wahlrecht hin- 
zuweisen, sobald dieser Versicherungsschutz für die Einlei- 
tung eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens verlangt. 

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonsti- 
gen Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen einen 
Rechtsanwalt frei wählen, wenn beim Versicherer eine Inte- 
ressenkollision entstanden ist. 

Eine Interessenkollision liegt vor, wenn 

- der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Ereignisses 
Ansprüche aus verschiedenen Versicherungsverträgen bei 
demselben Versicherer geltend macht und das Rechts- 
schutzInteresse des Versicherungsnehmers im Gegensatz 

 
zum wirtschaftlichen Interesse des Versicherers in einem 
anderen Versicherungszweig steht, oder 

- in einer Zivilsache ein Gegner auftritt, dem der Versiche- 
rer aufgrund eines anderen Versicherungsvertrages für 
dasselbe Ereignis den Versicherungsschutz bestätigt hat. 

Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer von diesem Sachverhalt unverzüg- 
lich Mitteilung zu machen und ihn auf sein Wahlrecht 
hinzuweisen. 

3. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszu- 
wählen: 

3.1 wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen nicht durch den Versicherer selbst vor- 
genommen wird; 

3.2 in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes; 

3.3 wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsneh- 
mer kein Rechtsvertreter namhaft gemacht wird, nachdem 
ihn der Versicherer auf sein Wahlrecht und die Folgen des 
Fristablaufes hingewiesen hat; 

3.4 in den Fällen des Artikel 6.7.3, soweit es sich um die außer- 
gerichtliche Wahrnehmung handelt. 

4. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszu- 
wählen, wenn der Versicherungsnehmer bei der Geltend- 
machung seines Deckungsanspruches keinen Rechtsvertre- 
ter namhaft macht und die sofortige Beauftragung eines 
Rechtsvertreters zur Wahrung der rechtlichen Interessen er- 
forderlich ist. 

5. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den 
Versicherer im Namen und im Auftrag des Versicherungs- 
nehmers 

5.1 im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenker- 
berechtigung, bei Inanspruchnahme des Beratungs-Rechts- 
schutzes und bei Vorliegen einer Interessenkollision sofort; 

5.2 in allen anderen Fällen nach Scheitern außergerichtlicher 
Bemühungen des Versicherers (Artikel 8.1.5.1). 

6. Der Rechtsvertreter trägt dem Versicherungsnehmer gegen- 
über unmittelbar die Verantwortung für die Durchführung 
seines Auftrages. Eine diesbezügliche Haftung des Versiche- 
rers besteht nicht. Der Versicherer haftet aber für ein allfälli- 
ges Verschulden bei der Auswahl eines Rechtsvertreters. 

 
Artikel 11 
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder 
verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf den 
Versicherer über? 

1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder ver- 
pfändet werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach 
endgültig festgestellt sind. 

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von 
Beträgen, die der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen 
mit ihrer Entstehung auf den Versicherer über. Bereits an 
den Versicherungsnehmer zurückgezahlte Beträge sind dem 
Versicherer zu erstatten. 
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Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer 
bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen 
und ihm auf Verlangen eine Abtretungsurkunde auszustel- 
len. 

 
Artikel 12 
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu 
bezahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz? 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsver- 
trag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeit- 
raum eines Jahres ab Versicherungsbeginn; dies auch dann, 
wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu 
entrichten ist. 

2. Prämie und Zahlungsverzug 

2.1 Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich Gebühren 
und Versicherungssteuer, ist vom Versicherungsnehmer ge- 
gen Übermittlung der Polizze innerhalb von 14 Tagen nach 

- Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze 
oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und 

- Aufforderung zur Prämienzahlung, welche auf die 
Rechtsfolgen des § 38 Abs. 1 und Abs. 2 VersVG (Rück- 
trittsrecht und Leistungsfreiheit des Versicherers bei Erst- 
prämienverzug sowie die dafür geltenden gesetzlichen 
Voraussetzungen) verweist zu bezahlen (Einlösung der 
Polizze). 

2.2 Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versiche- 
rungssteuer sind zum vereinbarten, in der Polizze angeführ- 
ten Hauptfälligkeitstermin, bei vereinbarter Teilzahlung zu 
den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

2.3 Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers 
und weiteren Rechtsfolgen führen. Die Voraussetzungen 
und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sowie sonstige 
Rechtsfolgen sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 
39a VersVG). 

3. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Ver- 
sicherungsbeginn, wenn der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie 

- innerhalb der 14 Tages-Frist des Punktes 2.1; oder 

- nach Ablauf der in Pkt. 2.1 angeführten 14-Tage-Frist 
ohne schuldhaften Verzug innerhalb von drei Monaten 
ab dem Fälligkeitstag (diese Begrenzung von drei Mona- 
ten kommt nicht zum Tragen, wenn der Versicherer die 
Prämie innerhalb dieses Zeitraums gerichtlich geltend ge- 
macht hat) bezahlt. Bei schuldhaftem Verzug mit der Be- 
zahlung der Prämie besteht Versicherungsschutz ab dem 
Zeitpunkt der Prämienzahlung. 

Bei Zahlungsverzug mit einem Teil der Prämie sind zusätz- 
lich die Bestimmungen des § 39a VersVG maßgebend. 

Sind in den Besonderen Bestimmungen Wartefristen (Artikel 
20 bis 26) oder zeitliche Risikoausschlüsse (Artikel 25.3 und 
26.3) vorgesehen, so beginnt der Versicherungsschutz erst 
nach Ablauf dieser Fristen. 

4. Vorläufige Deckung 

 
Soll der Versicherungsschutz jedenfalls schon vor Einlösung 
der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrück- 
liche Zusage der vorläufigen Deckung durch den Versicherer 
erforderlich. 

Die vorläufige Deckung endet bei der Annahme des Antra- 
ges mit der Einlösung der Polizze. Sie tritt außer Kraft, wenn 
der Antrag unverändert angenommen wird und der Versi- 
cherungsnehmer mit der Zahlung der ersten oder der ein- 
maligen Prämie schuldhaft in Verzug gerät (Pkt. 2). 

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit 
der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer 
gebührt in diesem Falle die auf die Zeit des Versicherungs- 
schutzes entfallende anteilige Prämie. 

 
Artikel 13 
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versi- 
cherten Risikos? 

1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Gefahrenerhöhun- 
gen durch Erhöhung und Erweiterung des versicherten Risi- 
kos, nicht aber auf einen Risikowechsel („anderes“ Risiko, 
das nicht im Rahmen des versicherten Risikos gelegen ist, 
diesem also nicht entspricht, wie z.B. eine Änderung des 
Betriebsgegenstandes des versicherten Unternehmens). Der 
Versicherungsnehmer hat nach Abschluss des Versiche- 
rungsvertrages eingetretene Gefahrenerhöhungen durch Er- 
höhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, die 
sich aus der Änderung oder dem Hinzutreten eines für die 
Gefahrenübernahme erhebliche Umstands ergeben (bei- 
spielsweise die Änderung der Art der berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers/der versicherten Person, Ände- 
rung der Mitarbeiteranzahl des versicherten Betriebs, Ände- 
rung der Verwendungsbestimmung des versicherten Fahr- 
zeugs), dem Versicherer innerhalb eines Monats ab Kennt- 
niserlangung anzuzeigen. Diese Anzeigepflicht umfasst sol- 
che Gefahrenerhöhungen, 

- die erheblich sind; 

- und bei welchem nicht nach den Umständen als verein- 
bart anzunehmen ist, dass das Versicherungsverhältnis 
durch die Gefahrenerhöhung nicht berührt werden solle. 

Bezüglich der Begriffe „erheblich“ und „nach den Umstän- 
den als vereinbart anzunehmen, dass das Versicherungsver- 
hältnis durch die Gefahrenerhöhung nicht berührt werden 
solle“ gelten die entsprechenden Erläuterungen in Pkt. 5 
sinngemäß. 

2. Tritt nach Vertragsabschluss eine anzeigepflichtige Gefah- 
renerhöhung durch Erhöhung oder Erweiterung des versi- 
cherten Risikos im Sinne und unter den Voraussetzungen 
des Punktes 1. ein, die nach dem im Zeitpunkt des Vertrags- 
abschlusses geltenden Tarif des Versicherers eine höhere als 
die vereinbarte Prämie rechtfertigt, so kann der Versicherer 
die entsprechend erhöhte Prämie vom Eintritt dieses Um- 
standes verlangen. 

Ein solcher Anspruch auf Prämienerhöhung ist vom Versi- 
cherer innerhalb eines Monats ab jenem Zeitpunkt in ge- 
schriebener Form geltend zu machen, in welchem er von 
dem für die höhere Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis 
erlangt hat. Ergibt sich aufgrund des im Zeitpunkt des Ein- 
tritts der Gefahrenerhöhung geltenden Tarifs ein niedrigerer 
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Zuschlag für die erhöhte Gefahr, so ist die Prämienerhö- 
hung mit diesem niedrigeren Betrag begrenzt. 

(Berechnungsbeispiel: Die vereinbarte Prämie betrug im Ab- 
schlusszeitpunkt EUR 1.000; wäre der gefahrerhöhende 
Umstand bereits im Abschlusszeitpunkt vorgelegen, hätte 
sich eine Tarifprämie von EUR 1.150 ( + 15%) ergeben. 
Mittlerweile beträgt die vom VN bezahlte Prämie - etwa 
aufgrund zwischenzeitiger Indexanpassungen - EUR 1.100. 
Tritt nun die Gefahrerhöhung ein, so ist die Prämie von EUR 
1.100 um jenen Prozentsatz anzuheben, um welchen die im 
Abschlusszeitpunkt vereinbarte Prämie hinter jener zurück- 
bleibt, die im Abschlusszeitpunkt für die erhöhte Gefahr zu 
entrichten gewesen wäre: EUR 1.100 + 15% = EUR 1.265. 
Dies gilt auch dann, wenn der im Zeitpunkt des Eintritts der 
Gefahrerhöhung geltende Tarif einen höheren prozentuel- 
len Zuschlag vorsehen sollte. Sieht hingegen der im Zeit- 
punkt des Eintritts der Gefahrerhöhung geltende Tarif einen 
niedrigeren Zuschlag - z.B. einen solchen von nur 10% - 
vor, so errechnet sich die Prämie bei ansonsten unveränder- 
ten Prämissen wie folgt: EUR 1.100 + 10% = EUR 1.210). 

Erhöht sich die Prämie aufgrund einer solchen Anpassung, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei- 
nes Monats ab Zugang der Mitteilung des Versicherers über 
die Prämienerhöhung ohne Einhaltung einer Frist kündigen; 
auf dieses Recht hat der Versicherer den Versicherungsneh- 
mer in seiner Mitteilung hinzuweisen. 

Zum Nachteil des Versicherers nicht binnen Monatsfrist 
(Pkt.1) oder unrichtig erstattete Anzeigen berechtigen die- 
sen, für Versicherungsfälle, die später als einen Monat nach 
jenem Zeitpunkt eintreten, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, Leistungen nur insoweit 
zu erbringen, als dies dem Verhältnis der vereinbarten Prä- 
mie zu jener Prämie entspricht, die bei richtigen und voll- 
ständigen Angaben hätte gezahlt werden müssen. Diese ali- 
quote Kürzung der Leistungen tritt nicht ein, wenn der Ver- 
sicherungsnehmer beweist, 

- dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben 
nicht auf seinem Verschulden beruht; oder 

- dass die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Ein- 
fluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers ge- 
habt hat; oder 

- dass dem Versicherer die Erhöhung der Gefahr in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen; oder 

- dass zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist 
für die Geltendmachung einer Prämienerhöhung abge- 
laufen und eine solche nicht erfolgt ist. 

3. Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb 
des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen 
eine höhere Prämie nicht übernommen, kann der Versiche- 
rer innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an, in wel- 
chem er von dem für die höhere Gefahr erheblichen Um- 
stand Kenntnis erlangt hat, den Versicherungsvertrag unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat (Zeit- 
spanne zwischen Zugang der Kündigung und Wirksamkeit 
der Vertragsauflösung) kündigen. § 31 VersVG (siehe Bei- 
lage) findet Anwendung. 

 
Zum Nachteil des Versicherers nicht binnen Monatsfrist oder 
unrichtig erstattete Anzeigen bewirken bei Versicherungs- 
fällen, welche Pkt. 3. unterliegen, Leistungsfreiheit des Ver- 
sicherers, wenn der Versicherungsfall später als einen Mo- 
nat nach jenem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen. Diese Leistungsfrei- 
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 

- dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben 
nicht auf seinem Verschulden beruht; oder 

- dass die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Ein- 
fluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers ge- 
habt hat; oder 

- dass dem Versicherer die Erhöhung der Gefahr in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen; oder 

- dass zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt ist. 

4. Tritt nach Vertragsabschluss eine Gefahrminderung durch 
Änderung/Wegfall eines für die Übernahme der Gefahr er- 
heblichen Umstandes ein, der nach dem Tarif des Versiche- 
rers eine geringere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, 
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Prämie 
vom Eintritt dieses Umstandes an herabgesetzt wird. Zeigt 
der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer 
später als einen Monat nach dessen Eintritt an, wird die Prä- 
mie erst ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung an 
den Versicherer herabgesetzt. Ist die vereinbarte Bemessung 
einer höheren Prämie durch irrtümliche Angaben des Versi- 
cherungsnehmers über einen gefahrerhöhenden Umstand 
veranlasst worden, so gilt § 41a Abs.1 und Abs. 2 VersVG 
(siehe Beilage); der Versicherungsnehmer kann in diesem 
Fall verlangen, dass die Prämie für künftige Versicherungs- 
perioden herabgesetzt wird. 

5. Tritt nach Vertragsabschluss unabhängig vom Willen des 
Versicherungsnehmers eine erhebliche Erhöhung der versi- 
cherten Gefahr durch allgemein bekannte Umstände ein, 
die nicht nur auf die Risken bestimmter Versicherungsneh- 
mer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvor- 
schriften (siehe § 27 Abs. 3 VersVG), und bei der nicht nach 
den Umständen als vereinbart anzunehmen ist, dass das 
Versicherungsverhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht 
berührt werden solle, so gelangen nicht die Punkte 1. bis 
4., sondern die folgende Regelung zur Anwendung: 

Der Versicherer kann innerhalb eines Jahres ab Erhöhung 
der Gefahr mittels eingeschriebenen Briefes 

- dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versiche- 
rungsvertrages anbieten; oder 

- den Versicherungsvertrag unter Beachtung des § 31 
VersVG (siehe Beilage) und Einhaltung einer Frist von ei- 
nem Monat (Zeitspanne zwischen Kündigung und Wirk- 
samkeit der Vertragsauflösung) kündigen. 

Eine erhebliche Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die Wahr- 
scheinlichkeit für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
für einen erhöhten Schadenumfang nicht bloß geringfügig 
erhöht wird. Eine Gefahrerhöhung, bei der nach den Um- 
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ständen als vereinbart anzunehmen ist, dass das Versiche- 
rungsverhältnis durch diese nicht berührt werden solle, liegt 
vor, wenn 

- eine umfassende Auslegung des konkreten Versiche- 
rungsvertrages und der diesem zugrundliegenden Abre- 
den, oder 

- rein objektive Umstände – losgelöst vom konkreten Inhalt 
des individuellen Versicherungsvertrages – im Hinblick auf 
den das Versicherungsverhältnis prägenden Grundsatz 
von Treu und Glauben, die allgemeine Verkehrsauffas- 
sung und eine objektive Risikoverteilung 

ergeben, dass eine bestimmte Gefahrenerhöhung vom Ver- 
sicherer ohne weitere Voraussetzung (eine solche wäre z.b. 
in der Verpflichtung zur Bezahlung einer höheren Prämie 
gelegen) zu tragen sei. 

Ein Angebot des Versicherers zur Änderung des Versiche- 
rungsvertrages gilt als abgelehnt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach seinem Zugang vom Versicherungsneh- 
mer angenommen wird. Bei Ablehnung des Änderungsan- 
bots gilt der Versicherungsvertrag als vom Versicherer ge- 
kündigt. In diesem Fall endet der Versicherungsvertrag ei- 
nen Monat nach Ablauf der Monatsfrist zur Annahme des 
Änderungsanbots. Im Änderungsanbot hat der Versicherer 
auf diese Rechtsfolgen ausdrücklich hinzuweisen. Für die 
Prämienberechnung im Kündigungsfalle gebührt dem Versi- 
cherer die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfal- 
lende anteilige Prämie. 

6. Solche Umstände, die bereits im Rahmen einer vereinbarten 
Prämienanpassung nach dem Verbraucherpreisindex gemäß 
Artikel. 14 Berücksichtigung finden (oder gefunden hätten, 
wenn eine solche Anpassungsvereinbarung getroffen bzw. 
nicht nachfolgend gekündigt worden wäre - siehe Arti- 
kel.14.3.) unterliegen ausschließlich den Regelungen des 
Artikel 14; die Regelungen des Artikel 13.1. bis 13.5. sind 
auf diese nicht anzuwenden. 

 
Artikel 14 
Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme 
(Wertanpassung) und wann kann die Wertanpassung mit 
welchen Rechtsfolgen gekündigt werden? 
(Dieser Artikel gilt für Versicherungsverträge, bei welchen 
eine Wertanpassung von Prämie und Versicherungssumme 
vertraglich vereinbart wurde) 

1. Die Prämie und die Versicherungssumme werden nach dem 
von der Bundesanstalt Statistik Austria verlautbarten Ver- 
braucherpreisindex 2000 (VPI 2000) oder – bei dessen Ent- 
fall – nach dem an seine Stelle tretenden Nachfolgeindex 
jährlich zur Prämienhauptfälligkeit wertangepasst. Für die 
Berechnung wird der endgültige Indexwert des vier Monate 
vor Prämienhauptfälligkeit des Vertrages liegenden Monats 
(Berechnungsmonat) herangezogen. Prämienhauptfälligkeit 
ist jener Tag und Monat, welcher im Versicherungsvertrag 
als Ablaufdatum der Versicherung vereinbart wurde (z.B.: 
vereinbartes Ablaufdatum 01.06.2024 – Prämienhauptfäl- 
ligkeit ist der 01.06. jedes Jahres). Prämie und Versiche- 
rungssumme verändern sich gegenüber den zuletzt gültigen 
Werten im gleichen Verhältnis wie der vereinbarte Index. 
Beträgt der Unterschied der Indexwerte nicht mehr als 2%, 

 
unterbleibt eine Wertanpassung, doch ist dieser Unter- 
schied bei späteren Veränderungen des Index und dement- 
sprechenden Wertanpassungen mitzuberücksichtigen. 

2. Für die Festlegung des Ausgangsindexwertes zu Vertrags- 
beginn wird der endgültige Indexwert des vier Monate vor 
Vertragsbeginn liegenden Monats herangezogen. Dieser 
Ausgangsindexwert ist in der Polizze angeführt. Eine Anpas- 
sung im Sinne des Punktes 1. wirkt auf Prämie und Versi- 
cherungssumme ab der ersten Prämienhauptfälligkeit nach 
Vertragsbeginn, wenn diese nicht früher als vier Monate 
nach Vertragsbeginn eintritt. Falls die erste Prämienhaupt- 
fälligkeit früher als vier Monate nach Vertragsbeginn ein- 
tritt, erfolgt die Anpassung von Prämie und Versicherungs- 
summe erst zu der der ersten Prämienhauptfälligkeit unmit- 
telbar folgenden Prämienhauptfälligkeit. 

3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Wertanpassung 
unbeschadet des Fortbestandes der sonstigen Vertrags- 
bestimmungen und des Versicherungsvertrags unter Einhal- 
tung einer Frist von einem Monat auf den Zeitpunkt der 
nächsten Prämienhauptfälligkeit zu kündigen. 

Für Versicherungsverträge, deren Abschluss zum Betrieb ei- 
nes Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Un- 
ternehmerverträge) gilt zusätzlich folgende Regelung: Wäre 
nach dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung 
der Wertanpassung eine Erhöhung der Versicherungs- 
summe und der Prämie nach Maßgabe der Punkte 1. und 2. 
vorgenommen worden, die aber wegen Kündigung der 
Wertanpassungsvereinbarung unterblieb, so vermindert sich 
die Leistung des Versicherers für Versicherungsfälle, die 
nach diesem (fiktiven) Anpassungszeitpunkt eintreten, im 
gleichen Verhältnis, in dem die vom Versicherungsnehmer 
zu zahlende Prämie zu jener Prämie steht, die sich im Zeit- 
punkt des Versicherungsfalles bei Durchführung der zwi- 
schenzeitig vorzunehmenden Wertanpassung(en) ergeben 
hätte. Dies gilt in umgekehrtem Sinne auch für Fälle einer 
ansonsten indexbedingt vorzunehmenden Senkung der Ver- 
sicherungssumme und der Prämie nach Wirksamwerden der 
Kündigung der Wertanpassung durch den Versicherungs- 
nehmer. 

 
Artikel 15 
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versi- 
cherungsvertrag oder endet er vorzeitig? 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, 
gilt der Versicherungsvertrag zunächst für die vertraglich 
vereinbarte Dauer. Die Vertragslaufzeit verlängert sich aber 
jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag 
nicht spätestens einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. 
Für den Zugang der Erklärung der Ablaufkündigung steht 
die gesamte Vertragslaufzeit unter Beachtung der vorer- 
wähnten Frist von einem Monat zur Verfügung. 

Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Be- 
trieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers ge- 
hört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der Versiche- 
rer den Versicherungsnehmer frühestens vier Monate, spä- 
testens aber drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Lauf- 
zeit darüber informieren wird, dass dieser den Versiche- 
rungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
kündigen kann; dabei wird der Versicherer auch auf die 
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Rechtsfolgen der Vertragsverlängerung bei unterbliebener 
Kündigung sowie der Vertragsbeendigung bei Vornahme 
der Kündigung besonders hinweisen. 

Für den neuerlichen Ablauf der verlängerten Vertragsdauer 
gelten wiederum die Regelungen des Punktes 1. 

2. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, 
endet der Vertrag ohne Kündigung zum vereinbarten Zeit- 
punkt. 

3. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes 
Risiko vor Ende der Vertragslaufzeit weggefallen ist, endet 
der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos vorzeitig mit Wegfall 
des Risikos. 

Fällt eines von mehreren versicherten Risken weg, so bleibt 
der Vertrag in entsprechend eingeschränktem Umfang be- 
stehen. 

Dem Versicherer gebührt die Prämie, die er hätte erheben 
können, wenn die Versicherung von vornherein nur bis zu 
jenem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versi- 
cherer vom Risikowegfall Kenntnis erlangt. Fällt das versi- 
cherte Risiko durch ein Kriegsereignis oder durch eine be- 
hördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist 
der Risikowegfall unvermeidliche Folge eines Krieges, so ge- 
bührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der 
Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

4. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines In- 
solvenzverfahrens über das Vermögen des Versicherungs- 
nehmers, kann dieser den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats ab Kenntniserlangung mit einer Frist von ei- 
nem Monat kündigen. § 25a Insolvenzordnung (IO) bleibt 
davon unberührt. 

5. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfal- 
les kann der Versicherungsvertrag gemäß Pkt. 5.1 (Verbrau- 
cherverträge) oder Pkt. 5.2 (Unternehmerverträge) nach 
Maßgabe der Punkte 5.3 bis 5.5 gekündigt werden: 

5.1 Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Be- 
trieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers 
gehören (Verbraucherverträge) 

5.1.1 Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können – 
ausgenommen sind Fälle des Beratungs-Rechtsschutzes 
(Art. 22) – kündigen, wenn die aus Anlass ein und dessel- 
ben Versicherungsfalles erbrachte Versicherungsleistung 
das Doppelte der Jahresprämie inklusive Versicherungs- 
steuer übersteigt. Wird die Versicherungsleistung einma- 
lig erbracht, ist als Berechnungsgrundlage die im Zeit- 
punkt der Leistungserbringung vereinbarte Jahresprämie 
inklusive Versicherungssteuer heranzuziehen. Bei Teilleis- 
tungen des Versicherers ist die in jenem Zeitpunkt verein- 
barte Jahresprämie heranzuziehen, in welchem die Ge- 
samtsumme der Versicherungsleistungen aus diesem Ver- 
sicherungsfall erstmals das Doppelte dieser Jahresprämie 
inklusive Versicherungssteuer übersteigt. 

Im Falle des Beratungs-Rechtsschutzes (Art. 22) kann eine 
Kündigung erfolgen, wenn in derselben Versicherungspe- 
riode insgesamt bereits mindestens drei versicherte Bera- 
tungsfälle eingetreten sind und die dafür insgesamt er- 

 
brachte Versicherungsleistung das Doppelte der Jahres- 
prämie inklusive Versicherungssteuer übersteigt. Als Be- 
rechnungsgrundlage ist die Jahresprämie jener Versiche- 
rungsperiode heranzuziehen, in welcher die (mindestens) 
drei Beratungsfälle eingetreten sind. 

5.1.2 Der Versicherungsnehmer kann darüber hinaus auch kün- 
digen, wenn 

- der Versicherer die Bestätigung des Versicherungsschut- 
zes verzögert hat (Art. 9.1), oder 

- der Versicherer die Ablehnung des Versicherungsschut- 
zes verspätet, ohne Begründung oder zu Unrecht aus- 
gesprochen hat (Art. 9.1), oder 

- der Versicherer die Ablehnung der Kostenübernahme 
ohne Angabe von Gründen und/oder ohne Hinweis auf 
die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens aus- 
gesprochen hat (Art. 9.4) oder 

- über den Entschädigungsanspruch ein Rechtsstreit ge- 
führt wurde und der Deckungsklage des Versicherungs- 
nehmers stattgegeben wurde. 

5.2 Versicherungsverträge, deren Abschluss zum Betrieb 
eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehö- 
ren (Unternehmensverträge) 

5.2.1 Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können – 
ausgenommen sind Fälle des Beratungs-Rechtsschutzes 
(Art. 22) – kündigen, wenn 

5.2.1.1 innerhalb derselben Versicherungsperiode (Art. 12.1.) 
mindestens drei Versicherungsfälle eingetreten sind, in 
denen der Versicherer Versicherungsschutz bestätigt 
hat, oder 

5.2.1.2 die innerhalb derselben Versicherungsperiode erbrach- 
ten Versicherungsleistungen die Jahresprämie dieser 
Versicherungsperiode (inklusive Versicherungssteuer) 
übersteigen. 

5.2.2 Der Versicherungsnehmer kann darüber hinaus auch kün- 
digen, wenn 

- der Versicherer die Bestätigung des Versicherungs- 
schutzes verzögert hat (Art. 9.1), oder 

- der Versicherer die Ablehnung des Versicherungsschut- 
zes verspätet, ohne Begründung oder zu Unrecht aus- 
gesprochen hat (Art. 9.1), oder 

- der Versicherer die Ablehnung der Kostenübernahme 
ohne Angabe von Gründen und/oder ohne Hinweis auf 
die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens aus- 
gesprochen hat (Art. 9.4) oder 

- über den Entschädigungsanspruch ein Rechtsstreit ge- 
führt wurde und der Deckungsklage des Versicherungs- 
nehmers stattgegeben wurde. 

5.3 Wann muss die Kündigung erfolgen? 

5.3.1 Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum 
Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers 
gehören (Verbraucherverträgen): 

5.3.1.1 In den Fällen des Art. 5.1.1: 
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Die Kündigung des Versicherungsnehmers oder des 
Versicherers muss innerhalb eines Monats ab Erbrin- 
gung der Versicherungsleistung erfolgen; bei Teilleis- 
tungen des Versicherers innerhalb eines Monats ab der 
Erbringung jener Teilleistung, deren Betrag in Addition 
mit den vorangegangenen Versicherungsleistungen aus 
demselben Versicherungsfall erstmals das Doppelte der 
Jahresprämie inklusive Versicherungssteuer im Sinne 
des Pkt. 5.1.1 übersteigt – darüber hinaus kann dann 
auch innerhalb eines Monats aber Erbringung jeder 
weiteren Teilleistung des Versicherers aus Anlass dessel- 
ben Versicherungsfalles gekündigt werden. 

5.3.2.1 In den Fällen des Art. 5.1.2: 

Die Kündigung des Versicherungsnehmers ist innerhalb 
eines Monats vorzunehmen 

- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder 
Ablehnung des Versicherungsschutzes, 

- nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfer- 
tigten Ablehnung des Versicherungsschutzes bzw. 
nach Zugang der Ablehnung der Kostenübernahme 
ohne Begründung und/ oder Rechtsbelehrung, 

- nach Rechtskraft des stattgebenden Urteiles im Falle 
einer Deckungsklage. 

5.3.2 Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss zum Betrieb 
eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehören 
(Unternehmensverträgen): 

5.3.2.1 In den Fällen des Pkt. 5.2.1.1: 

Die Kündigung des Versicherungsnehmers oder des 
Versicherers muss innerhalb eines Monats ab Bestäti- 
gung des Versicherungsschutzes für den dritten inner- 
halb derselben Versicherungsperiode eingetretenen 
Versicherungsfall oder für jeden weiteren innerhalb die- 
ser Versicherungsperiode eingetretenen Versicherungs- 
fall erfolgen. Der Lauf der Monatsfrist beginnt mit Zu- 
gang der Bestätigung des Versicherungsschutzes. 

5.3.2.2 In den Fällen des Pkt. 5.2.1.2: 

Die Kündigung des Versicherungsnehmers oder des 
Versicherers muss innerhalb eines Monats ab Erbrin- 
gung jener Versicherungsleistung erfolgen, mit der der 
in Pkt. 5.2.1.2 vereinbarte Schwellwert überstiegen 
wird, oder innerhalb eines Monats ab Erbringung jeder 
weiteren innerhalb derselben Versicherungsperiode er- 
brachten Versicherungs-leistung. 

 

 
5.3.2.3 In den Fällen des Art. 5.2.2: 

Die Kündigung des Versicherungsnehmers ist innerhalb 
eines Monats vorzunehmen 

- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder 
Ablehnung des Versicherungsschutzes, 

- nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfer- 
tigten Ablehnung des Versicherungsschutzes bzw. 

 
 

1 Der Begriff „qualifizierte elektronische Signatur“ bestimmt sich gemäß Art. 3. Z. 12 der Ver- 
ordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

 
nach Zugang der Ablehnung der Kostenübernahme 
ohne Begründung und/ oder Rechtsbelehrung, 

- nach Rechtskraft des stattgebenden Urteiles im Falle 
einer Deckungsklage. 

5.4 Die Kündigung des Versicherers gemäß Punkt. 5.1. oder 
5.2. erfolgt unter Einhaltung einer einmonatigen Kündi- 
gungsfrist, beendet den Versicherungsvertrag also nach 
Verstreichen eines Monats ab ihrem Zugang. Die Kündi- 
gung des Versicherungsnehmers kann mit sofortiger Wir- 
kung oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
erfolgen. 

5.5 Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versiche- 
rungszeit entfallende anteilige Prämie. 

 
Artikel 16 
Form der Erklärungen des Versicherungsnehmers; An- 
schriftwechsel 

Für sämtliche Anzeigen, Erklärungen und Informationen des Ver- 
sicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form 
erforderlich, sofern die Schriftform nicht ausdrücklich und mit 
gesonderter Erklärung vereinbart wurde. 

Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in 
Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden 
hervorgeht. Eine eigenhändige Unterschrift des Erklärenden ist in 
der geschriebenen Form nicht erforderlich. Anzeigen, Erklärun- 
gen und Informationen in geschriebener Form können z.B. per 
Telefax, E-Mail oder auf dem Postweg übermittelt werden. 

Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Origi- 
nal der Erklärung mit eigenhändiger Originalunterschrift des Er- 
klärenden zugehen muss; auch eine „qualifizierte elektronische 
Signatur“ 1 erfüllt das Schriftformerfordernis. 

Änderungen der Anschrift des Versicherungsnehmers sind dem 
Versicherer bekannt zu geben. Solange der Versicherungsnehmer 
die Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht bekannt 
gibt und der Versicherer keine Kenntnis von der neuen Anschrift 
des Versicherungsnehmers hat, gelten Erklärungen des Versiche- 
rers an die ihm vom Versicherungsnehmer (oder von dessen zur 
Angabe der Anschrift Bevollmächtigten) zuletzt bekannt gege- 
bene Anschrift als dem Versicherungsnehmer in jenem Zeitpunkt 
zugegangen, in welchem sie ohne Änderung der Anschrift bei 
regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegan- 
gen wären. 

Besondere Bestimmungen 

Artikel 17 

Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für 
Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung 
mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung 
 
 
 

 
Binnenmarkt (ABl L 257, Seite 73 vom 28.08.2014; siehe Abdruck im Anhang „Auszug sonsti- 
ger rechtlicher Bestimmungen“). 
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1.1 der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen 

(gemäß Artikel 5.1.) für alle nicht betrieblich genutzten Mo- 
torfahrzeuge zu Lande, zu Wasser sowie Anhänger oder 

1.2 der Versicherungsnehmer für alle betrieblich und privat ge- 
nutzten Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und Anhä- 
nger, oder 

1.3 der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der Po- 
lizze bezeichneten Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser 
und Anhänger, 

die in ihrem Eigentum stehen, von ihnen gehalten werden, auf 
sie zugelassen oder von ihnen geleast sind. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen drei Varianten 
auch auf den berechtigten Lenker und die berechtigten Insassen 
dieser Fahrzeuge. 

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst 

2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf- 
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli- 
chen Inhalts wegen erlittener Personen-, Sach- oder Vermö- 
gensschäden, soweit diese aus der bestimmungsgemäßen 
Verwendung des versicherten Fahrzeuges entstehen. 

2.1.1 Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendma- 
chung von Ansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen 
sowie die Geltendmachung von Ansprüchen wegen rei- 
ner Vermögensschäden, die aus der Verletzung gesetzli- 
cher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspart- 
nern entstehen und über das Erfüllungsinteresse hinaus- 
gehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten 
entstehen (nur im Rahmen und nach Maßgabe des Pkt. 
2.4 versicherbar). 

2.1.2 Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen für 
geschäftlich befördertes Gut ist nur versichert, wenn dies 
besonders vereinbart ist. 

2.2 Straf-Rechtsschutz 

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten, Ver- 
waltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten wegen eines 
Verkehrsunfalles oder der Übertretung von Verkehrsvor- 
schriften. 

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfah- 
ren ab Anklage, bei verwaltungsbehördlichen Strafverfahren 
ab der ersten Verfolgungshandlung. Bei staatsanwaltlichen 
Diversionsmaßnahmen gemäß Pkt. 2.2.3 besteht Versiche- 
rungsschutz ab dem Zeitpunkt der Mitteilung über die 
Diversionsmöglichkeit durch den Staatsanwalt oder der 
Kontaktaufnahme durch einen Konfliktregler in Fällen des 
außergerichtlichen Tatausgleichs. 

2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang 
mit der Haltung und bestimmungsgemäßen Verwendung 
des Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. 
Die Verletzung derartiger Vorschriften fällt abweichend 
von Artikel 7.5.5 unabhängig von der Verschuldensform 
unter Versicherungsschutz, wenn sie nicht zum Zwecke 

 
der Erzielung eines kommerziellen Vorteils begangen 
wurde. 

2.2.2 In Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwal- 
tungsgerichten besteht Versicherungsschutz nur dann, 
wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatz- 
freiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 
EUR 185,00 festgesetzt wird. 

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen ver- 
hängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte Ver- 
fahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als 
EUR 185,00 festgesetzt wird. 

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einlei- 
tung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche- 
rungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung eines 
Bescheides eingestellt oder wenn mit Bescheid eine Strafe 
gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 des Punktes 2.2.2 festge- 
setzt wird. 

Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versi- 
cherungsschutz bei Delikten die eine Vormerkung im ört- 
lichen Führerscheinregister oder den Entzug der Lenkbe- 
rechtigung bewirken. 

2.2.3. Kommt es im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall 
zu staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen, übernimmt 
der Versicherer die notwendigen Kosten anwaltlicher Be- 
ratungs- und Vertretungshandlungen, alle Gebühren ei- 
nes vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen o- 
der Dolmetschers sowie einen allfälligen Pauschalkosten- 
beitrag, bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 4.000,00 

2.3 Führerschein-Rechtsschutz 

für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung der be- 
hördlichen Berechtigung zum Lenken von Motorfahrzeugen 
zu Lande und zu Wasser, wenn das Verfahren im Zusam- 
menhang mit einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung 
von Verkehrsvorschriften eingeleitet wurde. 

In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung der Lenker- 
berechtigung. 

Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn das Verfahren 
wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung einge- 
leitet worden ist. 

2.3.1 Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Motor- 
fahrzeugen zu Lande Gegenstand derartiger Verfahren, 
gelten diese Bestimmungen sinngemäß. 

2.4 Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 

Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen 
Verträgen, die versicherte Fahrzeuge und Anhänger ein- 
schließlich Ersatzteile und Zubehör betreffen. 

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtli- 
chen Verträgen gilt auch die Geltendmachung oder Abwehr 
von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögens- 
schäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertragli- 
cher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Ver- 
letzung vorvertraglicher Pflichten entstehen. 
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Etwaiger Versicherungsschutz gemäß Pkt 2.4 erstreckt sich 
auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

2.4.1 aus Mietverträgen über Fahrzeuge, die selbst gelenkt 
werden, 

2.4.2 aus Verträgen über die Anschaffung weiterer Motorfahr- 
zeuge zu Lande sowie Anhänger und von Folgefahrzeu- 
gen, wenn diese Fahrzeuge für die jeweils vereinbarte 
Nutzung vorgesehen sind. 

2.4.3 Abweichend von Artikel 3.1 besteht rückwirkend Versi- 
cherungsschutz für Streitigkeiten aus dem Kaufvertrag 
über das versicherte Fahrzeug, wenn der Rechtsschutzver- 
sicherungsvertrag inkl. Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 
gleichzeitig mit der Haftpflichtversicherung für dieses 
Fahrzeug beim selben Versicherer abgeschlossen wurde. 

2.4.4 Eingeschlossen ist die Wahrnehmung rechtlicher Interes- 
sen aus der Veräußerung des aus dem Versicherungs- 
schutz ausscheidenden Fahrzeuges. 

2.5 Erweiterte Deckung zu 2.1 bis 2.3 

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schaden- 
ersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem 
Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Entziehung der 
Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz auch 
die Kosten für Rechtsmittel vor dem Verwaltungs- und Ver- 
fassungsgerichtshof. 

3. Was ist nicht versichert? 

Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 
genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für die Wahr- 
nehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammen- 
hang mit der Beteiligung an motorsportlichen Wettbewer- 
ben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den dazuge- 
hörenden Trainingsfahrten. 

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 

4.1 Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie- 
genheiten – die zum Zwecke der Verminderung der Gefahr 
oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versi- 
cherer gegenüber zu erfüllen sind – im Zeitpunkt des Versi- 
cherungsfalles wird Leistungsfreiheit des Versicherers im 
Fahrzeugrechtsschutz nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 
VersVG (welcher die Voraussetzungen und Begrenzungen 
der Leistungsfreiheit näher bestimmt, siehe Anhang) verein- 
bart: 

4.1.1 der Lenker muss die behördliche Befugnis besitzen, das 
Fahrzeug zu lenken; 

4.1.2 der Lenker darf sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medikamen- 
tenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befinden. 

4.2 Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie- 
genheiten die dem Versicherer gegenüber nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen sind – wird Leistungsfreiheit 
des Versicherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG 
(welcher die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leis- 
tungsfreiheit näher bestimmt, siehe Anhang) vereinbart: 

 
4.2.1 der Lenker muss einer gesetzlichen Verpflichtung entspre- 

chen, seine Atemluft auf Alkohol zu untersuchen, sich ei- 
nem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut ab- 
nehmen zu lassen; 

4.2.2 der Lenker muss nach einem Verkehrsunfall seinen ge- 
setzlichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten 
entsprechen; 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versi- 
cherungsnehmer und den mitversicherten Personen beste- 
hen, soweit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten we- 
der kannten noch kennen mussten. 

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten 
nach den Punkten 4.1.2, 4.2.1 und 4.2.2 besteht nur dann, 
wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der Be- 
gründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungs- 
fall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerich- 
tes, einer Verwaltungsbehörde oder eines Verwaltungsge- 
richtes festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte 
Leistungen sind zurückzuzahlen. 

5. Welche Regelung gilt bei Stilllegung des Fahrzeuges 
und wann geht der Vertrag auf ein Folgefahrzeug 
über? 

5.1 Wird ein nach Pkt. 1.3 versichertes Fahrzeug vorübergehend 
aus dem Verkehr genommen, so wird dadurch der Versiche- 
rungsvertrag nicht berührt. 

5.2 Wird ein nach Pkt. 1.3 versichertes Fahrzeug veräußert oder 
fällt es auf sonstige Weise weg, geht der Versicherungs- 
schutz frühestens ab dem Zeitpunkt der behördlichen Ab- 
meldung des ursprünglich versicherten Fahrzeuges auf ein 
vorhandenes oder innerhalb von drei Monaten anzuschaf- 
fendes Fahrzeug der gleichen Kategorie (Kraftrad, Kraftwa- 
gen, Sonderfahrzeug, etc.) über, das an die Stelle des bisher 
versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug). 

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges 
und die Daten des Folgefahrzeuges sind dem Versicherer in- 
nerhalb eines Monates anzuzeigen. Unterlässt der Versiche- 
rungsnehmer diese Anzeige, ist der Versicherer unter den in 
§ 6 Abs. 1a Satz 2 VersVG genannten Voraussetzungen 
und Begrenzungen von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
es sei denn, für das Folgefahrzeug wurde das gleiche amtli- 
che Kennzeichen ausgegeben oder es waren im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles beim Versicherungsnehmer nicht 
mehr Fahrzeuge vorhanden als bei ein und demselben Ver- 
sicherer versichert waren. 

6. Wann endet der Vertrag vorzeitig? 

6.1 Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Per- 
sonen gemäß Pkt. 1.1 oder der Versicherungsnehmer ge- 
mäß Pkt. 1.2 seit mindestens einem Monat nicht mehr Ei- 
gentümer, Halter, Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer 
eines Fahrzeuges, kann der Versicherungsnehmer die Auf- 
hebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung 
verlangen. 

6.2. Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahr- 
zeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das 
Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich 
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dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Die Kün- 
digung ist innerhalb von 3 Monaten ab dem Zeitpunkt der 
behördlichen Abmeldung des versicherten Fahrzeuges vor- 
zunehmen. 

 
Artikel 18 
Schadenersatz-, Straf-, Führerschein- und Vertrags-Rechts- 
schutz für Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz) 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung 

1.1 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 
5.1.) oder 

1.2 der Versicherungsnehmer 

als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer ver- 
sicherten Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind bzw. 
nicht von ihr gehalten oder geleast werden. 

Als Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten Motor- 
fahr-zeuge zu Lande, und zu Wasser. 

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst 

2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzansprü- 
chen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri- 
vatrechtlichen Inhalts wegen erlittene Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden, soweit sie nicht das vom Versiche- 
rungsnehmer gelenkte Fahrzeug betreffen. 

Kein Versicherungsschutz im Rahmen des Pkt. 2.1 besteht 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen we- 
gen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung ge- 
setzlicher oder vertraglicher Pflichten zwischen Vertrags- 
partnern entstehen und über das Erfüllungsinteresse hin- 
ausgehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflich- 
ten entstehen (derartige Ansprüche sind nur im Rahmen 
und nach Maßgabe des Pkt. 2.4 versichert). 

2.2 Straf-Rechtsschutz 

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten, Ver- 
waltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten wegen eines 
Verkehrsunfalles oder der Übertretung von Verkehrsvor- 
schriften. 

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfah- 
ren ab Anklage, bei verwaltungsbehördlichen Strafverfahren 
ab der ersten Verfolgungshandlung. 

Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen gemäß Pkt. 
2.2.3 besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der 
Mitteilung über die Diversionsmöglichkeit durch den Staats- 
anwalt oder der Kontaktaufnahme durch einen Konfliktreg- 
ler in Fällen des außergerichtlichen Tatausgleichs. 

2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang 
mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeu- 
ges geltenden Rechtsnormen zu verstehen. Die Verlet- 
zung derartiger Vorschriften fällt abweichend von Artikel 

 
7.5.5 unabhängig von der Verschuldensform unter Versi- 
cherungsschutz, wenn sie nicht zum Zwecke der Erzie- 
lung eines kommerziellen Vorteils begangen wurde. 

2.2.2 In Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwal- 
tungsgerichten besteht Versicherungsschutz nur dann, 
wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatz- 
freiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 
EUR 185,00 festgesetzt wird. 

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen ver- 
hängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte Ver- 
fahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als 
EUR 185,00 festgesetzt wird. 

Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einlei- 
tung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche- 
rungsschutz nur bei Einstellung des Verfahrens vor Erlas- 
sung eines Bescheides oder wenn mit Bescheid eine 
Strafe gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 des Punktes 2.2.2 
festgesetzt wird. 

Unabhängig von der Höhe der Geldstrafe besteht Versi- 
cherungsschutz bei Delikten die eine Vormerkung im ört- 
lichen Führerscheinregister oder den Entzug der Lenkbe- 
rechtigung bewirken. 

2.2.3 Kommt es im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall 
zu staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen, übernimmt 
der Versicherer die notwendigen Kosten anwaltlicher Be- 
ratungs- und Vertretungshandlungen, alle Gebühren ei- 
nes vom Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen o- 
der Dolmetschers sowie einen allfälligen Pauschalkosten- 
beitrag, bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 4.000,00 

2.3 Führerschein-Rechtsschutz 

für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung der be- 
hördlichen Berechtigung zum Lenken von Motorfahrzeugen 
zu Lande, wenn das Verfahren im Zusammenhang mit ei- 
nem Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrs- 
vorschriften eingeleitet wurde. 

In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung der Lenk- 
berechtigung. 

Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn das Verfahren 
wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eignung einge- 
leitet wurde. 

2.4 Lenker-Vertrags-Rechtsschutz 

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen 

- aus Mietverträgen über Fahrzeuge, die ausschließlich vom 
versicherten Lenker (siehe dazu Pkt. 1.) selbst gelenkt 
werden 

- aus Reparaturverträgen, die vom versicherten Lenker 
während der vereinbarten Dauer der Miete/Leihe über 
das von ihm geliehene oder angemietete Fahrzeug abge- 
schlossen wurden, weil das Fahrzeug während dieses 
Zeitraums seine Fahrbarkeit bzw. seine Verkehrs- und Be- 
triebssicherheit verloren hatte, 
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- aus Transport- und Garagierungsverträgen über ein vom 
versicherten Lenker geliehenes oder angemietetes Fahr- 
zeug 

- des Versicherungsnehmers (Pkt. 1.2) und seiner Angehöri- 
gen (Art. 5.1) bei Geltendmachung ihrer Ansprüche aus 
Insassenunfall-Versicherungsverträgen, die bezüglich des 
vom versicherten Lenker geliehenen oder angemieteten 
Fahrzeugs abgeschlossen sind. 

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus oben genann- 
ten Verträgen gilt auch die Geltendmachung und Abwehr 
von Ansprüchen wegen bloßer Vermögensschäden, die aus 
der Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen und über 
das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verlet- 
zung vorvertraglicher Pflichten entstehen. 

2.5 Erweiterte Deckung 

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schaden- 
ersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem 
Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Entziehung der 
Lenkberechtigung umfasst der Versicherungsschutz auch 
die Kosten für Rechtsmittel vor dem Verwaltung- und Ver- 
fassungsgerichtshof. 

3. Was ist nicht versichert? 

Im Lenker-Rechtsschutz besteht - neben den in Artikel 7 ge- 
nannten Fällen - kein Versicherungsschutz für die Wahrneh- 
mung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammen- 
hang mit der Beteiligung an motorsportlichen Wettbewer- 
ben (auch Wertungsfahrten und Rallyes) und den dazuge- 
hörenden Trainingsfahrten. 

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 

4.1 Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie- 
genheiten – die zum Zwecke der Verminderung der Gefahr 
oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versi- 
cherer gegenüber zu erfüllen sind – im Zeitpunkt des Versi- 
cherungsfalles wird Leistungsfreiheit des Versicherers nach 
Maßgabe des § 6 Abs. 2 VersVG (welcher die Vorausset- 
zungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit näher be- 
stimmt, siehe Anhang) vereinbart: 

4.1.1 der Lenker muss die behördliche Befugnis besitzen, das 
Fahrzeug zu lenken; 

4.1.2 der Lenker darf sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medikamen- 
tenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befinden. 

4.2 Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie- 
genheiten – die dem Versicherer gegenüber nach Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen sind – wird Leistungsfrei- 
heit des Versicherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG 
(welcher die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leis- 
tungsfreiheit näher bestimmt, siehe Anhang) vereinbart: 

4.2.1 der Lenker muss einer gesetzlichen Verpflichtung entspre- 
chen, seine Atemluft auf Alkohol zu untersuchen, sich ei- 
nem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich Blut ab- 
nehmen zu lassen; 

4.2.2 der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetzlichen 
Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten entsprechen. 

 
4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten 

nach den Punkten 4.1.2, 4.2.1 und 4.2.2 besteht nur dann, 
wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der Be- 
gründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungs- 
fall ergangenen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerich- 
tes, einer Verwaltungsbehörde oder eines Verwaltungsge- 
richtes festgestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte 
Leistungen sind zurückzuzahlen. 

5. Wann endet der Versicherungsvertrag vorzeitig? 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er voraussicht- 
lich dauernd daran gehindert ist, ein Fahrzeug zu lenken 
wird über sein in schriftlicher oder geschriebener Form ge- 
haltenes Verlangen der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos 
aufgelöst. 

 
Artikel 19 
Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Be- 
rufs- und Betriebsbereich 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf 
den Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich. 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben 

1.1 im Privatbereich 

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen 
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le- 
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich o- 
der eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen; als sonstige Er- 
werbstätigkeit gilt jede nicht beruflich oder betrieblich aus- 
geübte, auf die Erzielung von Einkünften gerichtete Betäti- 
gung; 

1.2 im Berufsbereich 

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen gemäß 
Pkt. 1.1. (bzw. Artikel 5.1.), in ihrer Eigenschaft als unselb- 
ständig Erwerbstätige für Versicherungsfälle, die mit der Be- 
rufsausübung unmittelbar zusammenhängen oder auf dem 
direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten; 

1.3 im Betriebsbereich 

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und 
alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versiche- 
rungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den 
Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direk- 
ten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten. 

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst 

2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf- 
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli- 
chen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder 
Vermögensschadens; 
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2.2 Straf-Rechtsschutz 

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten, Ver- 
waltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten wegen 

- fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unterlassungen. 
Sollte ein derartiges Verfahren durch Diversion erledigt 
werden, übernimmt der Versicherer die notwendigen 
Kosten anwaltlicher Beratungs- und Vertretungshandlun- 
gen, alle Gebühren eines beigezogenen Sachverständigen 
oder Dolmetschers sowie einen allfälligen Pauschalkos- 
tenbeitrag 

- Handlungen und Unterlassungen, die sowohl bei fahrläs- 
siger als auch vorsätzlicher Begehung strafbar sind. Beim 
Vorwurf vorsätzlicher Begehung wird dabei rückwirkend 
Versicherungsschutz gegeben, wenn eine Einstellung des 
Verfahrens, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine 
rechtskräftige Verurteilung wegen Fahrlässigkeit erfolgt. 

2.2.1 Bei Handlungen und Unterlassungen, die nur bei vorsätz- 
licher Begehung strafbar sind (reine Vorsatzdelikte), be- 
steht unabhängig vom Ausgang des Verfahrens kein Ver- 
sicherungsschutz. 

2.2.2 Für den Vorwurf eines Verbrechens, das sind vorsätzliche 
Handlungen und Unterlassungen, welche mit lebenslan- 
ger oder mehr als dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht 
sind, besteht unabhängig vom Ausgang des Verfahrens 
kein Versicherungsschutz. 

2.2.3 wenn besonders vereinbart, übernimmt der Versicherer 
bei 

- gerichtlicher Diversion (siehe dazu § 199 StPO) in Ver- 
fahren gemäß Pkt. 2.2.1 die notwendigen Kosten an- 
waltlicher Beratungs- und Vertretungshandlungen, alle 
Gebühren eines vom Staatsanwalt beigezogenen Sach- 
verständigen oder Dolmetschers sowie einen allfälligen 
Pauschalkostenbeitrag, bis zu einem Gesamtbetrag von 
EUR 4.000,00. 

- staatsanwaltlicher Diversion (siehe dazu § 198 StPO) die 
notwendigen Kosten anwaltlicher Beratungs- und Ver- 
tretungshandlungen bis zur vereinbarten Kostengrenze. 

2.2.4 Ab wann besteht Versicherungsschutz? 

Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfah- 
ren ab Anklage, bei verwaltungsbehördlichen Strafverfah- 
ren und Verfahren vor Verwaltungsgerichten ab der ers- 
ten Verfolgungshandlung. Bei staatsanwaltlichen Diversi- 
onsmaßnahmen besteht Versicherungsschutz ab dem 
Zeitpunkt der Mitteilung über die Diversionsmöglichkeit 
durch den Staatsanwalt oder der Kontaktaufnahme durch 
einen Konfliktregler in Fällen des außergerichtlichen Tat- 
ausgleichs. 

2.2.5 In Verwaltungsstrafverfahren besteht Versicherungs- 
schutz nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheits- 
strafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von 
mehr als EUR 185,00 festgesetzt wird. 

Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen ver- 
hängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte Ver- 
fahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als 
EUR 185,00 festgesetzt wird. 

 
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einlei- 
tung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versiche- 
rungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung eines 
Bescheides eingestellt oder wenn mit Bescheid eine Strafe 
gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 des Punktes 2.2.5 festge- 
setzt wird. 

3. Was ist nicht versichert? 

3.1 Zur Abgrenzung der Deckung von anderen Rechtsschutz- 
bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht: 

3.1.1 Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den mitver- 
sicherten Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, 
Halter, Zulassungsbesitzer, Leasingnehmer oder Lenker 
von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser sowie Anhä- 
ngern eintreten (nur im Rahmen und nach Maßgabe der 
Artikel 17 und 18 versicherbar); 

3.1.2 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zwi- 
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Zusammenhang 
mit Arbeits- oder Lehrverhältnissen (nur im Rahmen und 
nach Maßgabe des Artikel 20 versicherbar); 

3.1.3 die Geltendmachung von Ansprüchen aus schuldrechtli- 
chen Verträgen sowie die Geltendmachung von Schaden- 
ersatzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die 
aus der Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Pflich- 
ten zwischen Vertragspartnern entstehen und über das 
Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verletzung 
vorvertraglicher Pflichten entstehen (nur im Rahmen und 
nach Maßgabe des Artikel 23 versicherbar); 

3.1.4 im Schadenersatz-Rechtsschutz Fälle, welche beim Versi- 
cherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer o- 
der Besitzer von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäu- 
deteilen entstehen (nur im Rahmen und nach Maßgabe 
es Artikel 24 versicherbar). Dieser Ausschluss gilt nicht für 
Gebäude und Wohnungen (einschließlich dazugehöriger 
Grundstücke), die ausschließlich eigenen Wohnzwecken 
dienen. 

3.2 Im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz besteht - neben 
den in Artikel 7 genannten Fällen - kein Versicherungs- 
schutz 

3.2.1 für die Geltendmachung von immateriellen Schadener- 
satzansprüchen aus der Verletzung von Persönlichkeits- 
rechten, ausgenommen Personenschäden und Schäden 
aus der Verletzung der persönlichen Freiheit. 

3.2.2 für die Geltendmachung und Abwehr von Schadenersatz- 
ansprüchen aus Ereignissen im Zusammenhang mit der 
Haltung und Verwendung von Luftfahrzeugen und Luft- 
fahrtgeräten im Sinne des Luftfahrtgesetzes. 

3.2.3 im Privatbereich für Fälle, welche beim Versicherungs- 
nehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Pächter 
von Jagdgebieten, Fischereigewässern, Jagd- und Fische- 
reirechten eintreten. 

3.2.4 für die Verteidigung in Strafverfahren wegen unbefugter 
Gewerbeausübung. 

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz? 

4.1 Für den Fall der Verletzung der nachstehenden Obliegenheit 
– die zum Zwecke der Verminderung der Gefahr oder der 
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Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer ge- 
genüber zu erfüllen ist – im Zeitpunkt des Versicherungsfal- 
les wird Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe 
des § 6 Abs. 2 VersVG (welcher die Voraussetzungen und 
Begrenzungen der Leistungsfreiheit näher bestimmt, siehe 
Anhang) vereinbart: 

4.1.1 der Versicherungsnehmer darf sich im Zeitpunkt des Ver- 
sicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift 
oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand 
befinden. 

4.2 Für den Fall der Verletzung der nachstehenden Obliegenheit 
– die dem Versicherer gegenüber nach Eintritt des Versiche- 
rungsfalles zu erfüllen ist – wird Leistungsfreiheit des Versi- 
cherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG (welcher die 
Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit 
näher bestimmt, siehe Anhang) vereinbart: 

4.2.1 der Versicherungsnehmer muss einer gesetzlichen Ver- 
pflichtung entsprechen, seine Atemluft auf Alkohol, un- 
tersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen o- 
der sich Blut abnehmen zu lassen. 

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten 
nach den Punkten 4.1.1 und 4.2.1 besteht nur dann, wenn 
der angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung 
einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergan- 
genen rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, einer 
Verwaltungsbehörde oder eines Verwaltungsgerichtes fest- 
gestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen 
sind zurückzuzahlen. 

 
Artikel 20 
Arbeitsgerichts-Rechtsschutz 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf 
den Berufs- und/oder Betriebsbereich. 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben 

1.1 im Berufsbereich 

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen 
(gemäß Art. 5.1.) in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer im 
Sinne des § 51 ASGG gegenüber ihrem Arbeitgeber; 

1.2 im Betriebsbereich 

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb als 
Arbeitgeber gegenüber seinen Arbeitnehmern. 

2. Was ist versichert? 

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen in Zusammenhang mit Arbeits- oder Lehr- 
verhältnissen in Verfahren vor österreichischen Gerichten als 
Arbeitsgerichte. 

Bei Insolvenz des Arbeitgebers erstreckt sich der Versiche- 
rungsschutz des versicherten Arbeitnehmers auch auf die 
Geltendmachung seiner Forderung vor einem österreichi- 
schen Insolvenz- oder Arbeitsgericht sowie auf die Einbrin- 
gung des Antrags auf Insolvenz-Entgelt und dessen gericht- 
liche Geltendmachung. 

 
2.2 Bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht Versi- 

cherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
bezüglich dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlicher An- 
sprüche in Verfahren vor österreichischen Verwaltungsbe- 
hörden und Verwaltungsgerichten und für die Wahrneh- 
mung sonstiger rechtlicher Interessen in Zusammenhang 
mit dem Arbeitsverhältnis in Verfahren vor österreichischen 
Zivilgerichten, sowie abweichend von Artikel 7.3.5 auch für 
Disziplinarverfahren. 

Kosten für die Revision an den Verwaltungsgerichtshof sind 
dabei bis EUR 1.500,00 vom Versicherungsschutz mitum- 
fasst. 

2.3 Kosten für die vor-/außergerichtliche bzw. die vor-/außerbe- 
hördliche Wahrnehmung der im Rahmen des Arbeitsge- 
richt-Rechtsschutz vom Versicherungsschutz umfassten 
rechtlichen Interessen übernimmt der Versicherer bis EUR 
1.500,00, 

- sofern die Angelegenheit damit – ohne Einleitung eines 
Verfahrens gemäß Pkt. 2.1 oder 2.2 – endgültig abge- 
schlossen und erledigt ist; oder 

- sofern und soweit diese Kosten nicht durch den Einheits- 
satz eines nachfolgenden Verfahrens gemäß Pkt. 2.1 oder 
2.2 abgegolten sind. 

Die Kosten für außergerichtliche Konfliktlösung durch Me- 
diation übernimmt der Versicherer nach Maßgabe des Arti- 
kels 6.5. 

3. Was ist nicht versichert? 

3.1 Zur Abgrenzung der Deckung von anderen Rechtsschutz- 
bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

3.1.1 im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Scha- 
denersatzansprüchen gemäß Artikel 17.2.1 und Artikel 
18.2.1 sowie für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
gemäß Artikel 17.2.4 (nur im Rahmen und nach Maß- 
gabe der Artikel 17 und 18 versicherbar); 

3.2 Im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz besteht - neben den in Arti- 
kel 7 genannten Fällen - kein Versicherungsschutz für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem kollektiven 
Arbeitsrecht. 

4. Wartefrist 

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab 
dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
kein Versicherungsschutz. Davon ausgenommen ist die Gel- 
tendmachung von Schadenersatzansprüchen aus Unfaller- 
eignissen, welche nach Versicherungsbeginn eintreten. 

Artikel 21 
Sozialversicherungs-Rechtsschutz 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf 
den Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich. 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben 

1.1 im Privatbereich 
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der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen 
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le- 
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich o- 
der eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen; als sonstige Er- 
werbstätigkeit gilt jede nicht beruflich oder betrieblich aus- 
geübte, auf die Erzielung von Einkünften gerichtete Betäti- 
gung; 

1.2 im Berufsbereich 

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen in 
ihrer Eigenschaft als unselbstständig Erwerbstätige für Versi- 
cherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zu- 
sammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur 
Arbeitsstätte eintreten; 

1.3. im Betriebsbereich 

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und 
alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versiche- 
rungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zusam- 
menhängen oder auf dem direkten Weg von und zur Ar- 
beitsstätte eintreten. 

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen des Versicherungsnehmers 

2.1 in Verfahren gegen österreichische Sozialversicherungsträ- 
ger und Krankenfürsorgeanstalten vor österreichischen Ge- 
richten als Sozialgerichte wegen sozialversicherungsrechtli- 
cher Leistungssachen und wegen Leistungsansprüchen be- 
züglich Pflegegeld und Kinderbetreuungsgeld. 

Sozialversicherungsrechtliche Leistungssachen sind jene 
Leistungssachen, die Ansprüche aus der gesetzlichen Kran- 
ken-, Unfall- oder Pensionsversicherung zum Gegenstand 
haben. 

2.2 in Verfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungs- 
gerichten wegen Feststellung der Sozialversicherungs- 
pflicht, der Sozialversicherungsberechtigung, des Beginns o- 
der Endes der Sozialversicherung sowie wegen Streitigkei- 
ten über Beitragszahlungen und Zuschläge. 

2.3 Kosten für die Revision an den Verwaltungsgerichtshof sind 
dabei bis EUR 1.500,00 vom Versicherungsschutz mitum- 
fasst. 

3. Wartefrist 

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab 
dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
kein Versicherungsschutz. Davon ausgenommen ist die Gel- 
tendmachung von Schadenersatzansprüchen aus Unfaller- 
eignissen, welche nach Versicherungsbeginn eintreten. 

 
Artikel 22 
Beratungs-Rechtsschutz 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf 
den Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich. 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben 

1.1 im Privat- und Berufsbereich 

 
der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen 
(Artikel 5.1.) für eigene Rechtsangelegenheiten; 

1.2 im Betriebsbereich 

der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten des 
versicherten Betriebes. 

2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine münd- 
liche Rechtsauskunft ausschließlich durch den Versicherer o- 
der durch einen vom Versicherer ausgewählten Rechtsver- 
treter. 

Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebie- 
ten des österreichischen Rechtes, ausgenommen Steuer-, 
Zoll- und sonstiges Abgabenrecht beziehen. Ist zur Lösung 
einer solchen Frage des nationalen österreichischen Rechtes 
das Recht der Europäischen Gemeinschaften (EU-Recht) her- 
anzuziehen, bezieht sich der Versicherungsschutz auch da- 
rauf. 

Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Ver- 
sicherer bestehende Versicherungsverträge, übernimmt der 
Versicherer die Kosten eines vom Versicherungsnehmer frei 
gewählten Rechtsanwaltes, der seinen Sitz am allgemeinen 
Gerichtsstand des Versicherungsnehmers hat. 

Eine Beratung kann von den in 22.1 genannten Personen 
höchstens einmal pro Kalendermonat in Anspruch genom- 
men werden. 

3. Was gilt als Versicherungsfall? 

Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder be- 
vorstehende Änderung in den rechtlichen Verhältnissen des 
Versicherungsnehmers, die eine Beratung notwendig 
macht. 

4. Wartefrist 

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab 
dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
kein Versicherungsschutz. 

 
Artikel 23 
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf 
den Privat- und/oder Betriebsbereich. 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben 

1.1 im Privatbereich 

der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen 
(Artikel 5.1.) für Versicherungsfälle, die den privaten Le- 
bensbereich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich o- 
der eine sonstige Erwerbstätigkeit betreffen; als sonstige Er- 
werbstätigkeit gilt jede nicht beruflich oder betrieblich aus- 
geübte, auf die Erzielung von Einkünften gerichtete Betäti- 
gung 

1.2 im Betriebsbereich 

der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb. 
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2. Was ist versichert? 

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen des Versi- 
cherungsnehmers über bewegliche Sachen sowie aus Repa- 
ratur- und sonstigen Werkverträgen des Versicherungsneh- 
mers über unbewegliche Sachen. 

Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtli- 
chen Verträgen gilt auch die Geltendmachung oder Abwehr 
von Schadenersatzansprüchen wegen reiner Vermögens- 
schäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertragli- 
cher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus der Ver- 
letzung vorvertraglicher Pflichten entstehen. 

2.2 Im Privatbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz aus 
Reparatur- bzw. sonstigen Werkverträgen über unbewegli- 
che Sachen nur auf Gebäude oder Wohnungen einschließ- 
lich zugehöriger Grundstücke, die vom Versicherungsneh- 
mer zu eigenen Wohnzwecken benützt werden. 

Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch sonsti- 
gen Zwecken dienen, besteht Versicherungsschutz nur für 
Fälle, die ausschließlich die eigene Wohnung betreffen. 

Bei Gebäuden, die neben eigenen Wohnzwecken nur der 
nichtgewerbsmäßigen Fremdenbeherbergung dienen, be- 
steht Versicherungsschutz in vollem Umfang. 

Für die Punkte 2.1 und 2.2 gilt gleichermaßen: 
Versicherungsschutz besteht ferner für die Kosten außerge- 
richtlicher Konfliktlösung durch Mediation nach Maßgabe 
des Artikels 6.5 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfah- 
rens. 

2.3 Im Betriebsbereich besteht – soweit nichts anderes verein- 
bart ist – Versicherungsschutz nur unter folgenden Voraus- 
setzungen 

2.3.1 sofern und solange die tatsächlichen oder behaupteten 
Forderungen und Gegenforderungen der Vertragspar- 
teien (Gesamtansprüche) aufgrund desselben Versiche- 
rungsfalles im Sinne des Artikel 2.3 die vertraglich verein- 
barte Obergrenze unabhängig von Umfang, Form und 
Zeitpunkt der Geltendmachung nicht übersteigen. 

Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen des 
Gegners werden für die Berechnung der Gesamtansprü- 
che nur berücksichtigt, sofern und sobald sie der Höhe 
nach konkret beziffert sind. 

Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen Gel- 
tendmachung durch Zahlung, Vergleich oder Anerkennt- 
nis unter die vereinbarte Obergrenze, besteht ab diesem 
Zeitpunkt Versicherungsschutz. 

Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des Ver- 
sicherungsschutzes über die vereinbarte Obergrenze, ent- 
fällt ab diesem Zeitpunkt der Versicherungsschutz. 

2.3.2 für die Geltendmachung von Ansprüchen erst nach 
schriftlicher Aufforderung des Gegners durch den Versi- 
cherungsnehmer, den rechtmäßigen Zustand wieder her- 
zustellen; 

2.3.3 bei der Betreibung unbestrittener Forderungen (Inkasso- 
fälle) sind Teilzahlungen des Gegners abweichend von Ar- 
tikel 6.6.7 zuerst auf Kosten anzurechnen. 

 
3. Was ist nicht versichert? 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Verträge 
über Tätigkeiten, für die der Versicherungsnehmer nicht die 
erforderliche Gewerbeberechtigung oder sonstige Aus- 
übungsbefugnis besitzt. 

Zur Abgrenzung der Deckung von anderen Rechtsschutz- 
bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

3.1 aus Verträgen betreffend Motorfahrzeuge zu Lande, zu 
Wasser sowie Anhänger (nur im Rahmen und nach Maß- 
gabe des Artikel 17.2.4 versicherbar); ausgenommen sind 
Verträge über KFZ Zubehör, die ein Kraftfahrzeug betreffen, 
das nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers bzw. der 
mitversicherten Personen steht, nicht von ihnen gehalten 
wird, nicht auf sie zugelassen und nicht von ihnen geleast 
ist. 

3.2 aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen (nur im Rahmen und 
nach Maßgabe des Artikels 20 versicherbar). 

3.3 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versi- 
cherungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht die 
Abwehr von Ansprüchen aus der Verletzung vertraglicher o- 
der vorvertraglicher Pflichten, wenn und soweit für dieses 
Risiko Deckung im Rahmen eines Haftpflichtversicherungs- 
vertrages beansprucht werden kann (subsidiärer Versiche- 
rungsschutz). 

4. Wartefrist 

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab 
dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
kein Versicherungsschutz. 

 
Artikel 24 
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf 
die Selbstnutzung des versicherten Objektes und/oder je nach 
Vereinbarung die Gebrauchsüberlassung am versicherten Objekt. 

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert? 

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Familienangehörigen (Artikel 5.1.): 

1.1 für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Eigentü- 
mer, Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsberechtigter 
des in der Polizze bezeichneten Grundstückes, Gebäudes o- 
der Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selbständige 
Räumlichkeit) eintreten (Selbstnutzung); 

1.2 nur falls ausdrücklich und besonders vereinbart: für Versi- 
cherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als Vermieter oder 
Verpächter des in der Polizze bezeichneten Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige 
selbständige Räumlichkeit) eintreten (Gebrauchsüberlas- 
sung). 

Der Versicherungsschutz nach Pkt. 1.2 umfasst auch Fälle, 
die beim Versicherungsnehmer und seinen Angehörigen 
(Artikel 5.1) in ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder ding- 
lich Nutzungsberechtigter des versicherten Objektes eintre- 
ten. 
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2. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen in Verfahren vor österreichischen Gerichten 
je nach Vereinbarung 

2.1. aus Miet- und Pachtverträgen, einschließlich der Geltend- 
machung und Abwehr von Ansprüchen wegen reiner Ver- 
mögensschäden, die aus der Verletzung gesetzlicher oder 
vertraglicher Pflichten zwischen Vertragspartnern entstehen 
und über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der 
Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen; 

2.1.1 das Vorgehen gegen Dritte bei Besitzstörung und Besit- 
zentziehung; 

2.1.2 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, 
die aus der Beschädigung des versicherten Objektes 
durch Dritte entstehen. 

Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz 
besteht Versicherungsschutz auch für Verfahren vor den 
Schlichtungsstellen der Gemeinden 

2.2 aus dinglichen Rechten ausgenommen Wohnungseigen- 
tum; der Versicherungsschutz umfasst die Geltendmachung 
und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche; 

2.3 aus Wohnungseigentum; 

2.3.1 für Versicherungsfälle, die das ausschließliche Nutzungs- 
recht des Versicherungsnehmers am versicherten Woh- 
nungseigentum betreffen; 

2.3.2 für Versicherungsfälle, in denen die Eigentümergemein- 
schaft gegen Dritte vorgeht oder von Dritten in Anspruch 
genommen wird, anteilig entsprechend dem Miteigen- 
tumsanteil des Versicherungsnehmers an der Gesamtlie- 
genschaft, zu der das versicherte Wohnungseigentums- 
objekt gehört; der Versicherungsschutz erstreckt sich al- 
lerdings nicht auf Versicherungsfälle, in denen die Eigen- 
tümergemeinschaft als Vermieter, Verpächter oder sonsti- 
ger Bestandgeber gegen Dritte vorgeht oder von diesen 
in Anspruch genommen wird. 

 

2.4 Kosten für die vor- /außergerichtliche bzw. vor- /außer-be- 
hördliche Wahrnehmung der im Rahmen des Artikel 24 
vom Versicherungsschutz umfassten rechtlichen Interessen 
bis EUR 1.500,00 

- sofern die Angelegenheit damit - ohne Einleitung eines 
Verfahrens – endgültig abgeschlossen und erledigt ist; o- 
der 

- sofern und soweit diese Kosten nicht durch den Einheits- 
satz eines nachfolgenden Verfahren abgegolten sind. 

Die Kosten für außergerichtliche Konfliktlösung durch Me- 
diation übernimmt der Versicherer nach Maßgabe des Arti- 
kels 6.5. 

3. Was ist nicht versichert? 

3.1 Zur Abgrenzung der Deckung von anderen Rechtsschutz- 
bausteinen umfasst der Versicherungsschutz hier nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen mit 

3.1.1 familienrechtlichen Auseinandersetzungen (nur im Rah- 
men und nach Maßgabe des Artikels 25 versicherbar); 

 
3.1.2 erbrechtlichen Auseinandersetzungen (nur im Rahmen 

und nach Maßgabe des Artikels 26 versicherbar). 

3.2 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versi- 
cherungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang 
mit der Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche, wenn und 
soweit für dieses Risiko Deckung im Rahmen eines Haft- 
pflichtversicherungsvertrages beansprucht werden kann 
(subsidiärer Versicherungsschutz). 

3.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht im Rechts- 
schutz für Grundstückseigentum und Miete – neben den in 
Artikel 7 genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

3.3.1 im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräuße- 
rung des Eigentumsrechtes oder sonstiger dinglicher 
Rechte am versicherten Objekt durch den Versicherungs- 
nehmer; 

3.3.2 im Zusammenhang mit Akten der Hoheitsverwaltung wie 
insbesondere in Enteignungs-, Flurverfassungs-, Raum- 
ordnungs-, Grundverkehrsangelegenheiten sowie in Zu- 
sammenhang mit Grundbuchsangelegenheiten; 

3.3.3 zwischen Miteigentümern des in der Polizze bezeichneten 
Objektes; sonstigen dinglich Nutzungsberechtigten des in 
der Polizze bezeichneten Objektes. 

4. Was gilt als Versicherungsfall? 

Bei der gerichtlichen Geltendmachung von nachbarrechtli- 
chen Ansprüchen auf Grund allmählicher Einwirkungen, die 
von unmittelbar benachbarten Grundstücken ausgehen, gilt 
der Versicherungsfall in dem Zeitpunkt als eingetreten, in 
dem die allmählichen Einwirkungen begonnen haben oder 
begonnen haben sollen, das ortsübliche Maß zu überschrei- 
ten. In allen übrigen Fällen gelten die Regelungen des Arti- 
kels 2. 

5. Wartefrist 

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab 
dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
kein Versicherungsschutz. 

6. Was gilt bei Risikowegfall; wann und unter welche 
Voraussetzungen erstreckt sich der Versicherungs- 
schutz auf ein Ersatzobjekt? 

6.1 Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall gemäß 
§ 68 Versicherungsvertragsgesetz, umfasst die vereinbarte 
Deckung nach Pkt. 2.1 auch Versicherungsfälle, die inner- 
halb von sechs Monaten ab Risikowegfall eintreten. 

6.2 Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf Mo- 
naten ab Risikowegfall an Stelle der bisherigen Mietwoh- 
nung eine andere Mietwohnung und wünscht er für diese 
Ersatzwohnung die Fortsetzung des Vertrages, so besteht 
für die Ersatzwohnung ohne neuerliche Wartefrist Versiche- 
rungsschutz gemäß Pkt. 2.1 ab Beginn des Mietvertrages 
für die Ersatzwohnung, frühestens aber ab Beendigung des 
Mietvertrages für die ursprünglich versicherte Wohnung. 
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Für Streitigkeiten aus dem Abschluss des neuen Mietvertra- 
ges besteht Versicherungsschutz, wenn der Abschluss frü- 
hestens sechs Monate vor Beendigung des alten Mietvertra- 
ges erfolgte. 

6.3 Erwirbt der Versicherungsnehmer als Eigentümer einer 
selbst genutzten Wohnung oder eines selbst genutzten Ei- 
genheimes innerhalb von zwölf Monaten ab Wegfall des ur- 
sprünglich versicherten Risikos ein Ersatzobjekt und 
wünscht er für dieses Ersatzobjekt die Fortsetzung des Ver- 
trages, so besteht für das Ersatzobjekt ohne neuerliche 
Wartefrist Versicherungsschutz gemäß Pkt. 2.2 (neu bezo- 
genes Eigenheim) oder 2.3 (neu bezogene Eigentumswoh- 
nung) ab dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer 
zur Nutzung des Ersatzobjektes berechtigt ist, frühestens 
aber ab Risikowegfall für das ursprünglich versicherte Ob- 
jekt. 

 
Artikel 25 
Rechtsschutz für Familienrecht 

1. Wer ist versichert? 

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Angehörigen (Artikel 5.1.). 

2. Was ist versichert? 

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen vor österreichischen Gerichten aus dem Be- 
reich der Rechte zwischen Eltern und Kindern, des Obsorge- 
rechtes und des Eherechtes und des Rechtes über die einge- 
tragene Partnerschaft. 

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für 
das Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidun- 
gen. 

2.2 Vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß 
Pkt. 2.1 trägt der Versicherer 

2.2.1 die Kosten außergerichtlicher Mediation nach Maßgabe 
des Artikels 6.5. 

2.2.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen vor Inanspruchnahme einer Mediation ge- 
mäß Punkt 2.2.1 bis EUR 1.500,00, sofern die Angele- 
genheit dadurch endgültig erledigt ist. 

 

 
3. Was ist nicht versichert? 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht im Rechts- 
schutz für Familienrecht – neben den in Artikel 7, insbeson- 
dere in Artikel 7.5.1 genannten Fällen – kein Versicherungs- 
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

3.1 in Ehescheidungssachen (inklusive Scheidungsmediation), in 
Angelegenheiten der Aufhebung oder der Nichtigerklärung 
einer Ehe bzw. in Angelegenheiten der Auflösung einer ein- 
getragenen Partnerschaft; 

3.2 in den damit in ursächlichem Zusammenhang stehenden 
Streitigkeiten über 

3.2.1 die Rechte zwischen den Ehegatten, wie insbesondere die 
Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb 

 
des anderen, die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsver- 
mögens und der ehelichen Ersparnisse sowie den Unter- 
halt; 

3.2.2 die Rechte zwischen Eltern und ehelichen Kindern, wie 
insbesondere den hauptsächlichen Aufenthalt minderjäh- 
riger Kinder, die Obsorge, das Recht auf persönlichen 
Verkehr zwischen den Eltern und den minderjährigen Kin- 
dern und den Unterhalt, 

wenn der Versicherungsfall während der Anhängigkeit des 
Ehescheidungsverfahrens oder innerhalb eines Jahres nach 
dessen rechtskräftigem Abschluss eingetreten ist. 

In familienrechtlichen Streitigkeiten, die bei Einleitung des 
Ehescheidungs-, Aufhebungs- der Nichtigkeitsverfahrens 
bereits anhängig waren und mit diesem in ursächlichem Zu- 
sammenhang stehen, entfällt der Versicherungsschutz ab 
dem Zeitpunkt der Einleitung eines dieser Verfahren. 

Die Regelungen des Punktes 3.2 sind sinngemäß auch auf 
eingetragene Partnerschaften anzuwenden. 

3.3 in Streitigkeiten über die Rechte zwischen Eltern und un- 
ehelichen Kindern, wenn der Versicherungsfall innerhalb ei- 
nes Jahres nach Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft 
der Eltern der unehelichen Kinder eingetreten ist. 

In Streitigkeiten, die im Zeitpunkt der Aufhebung der häus- 
lichen Gemeinschaft bereits anhängig waren und damit in 
ursächlichem Zusammenhang stehen, entfällt der Versiche- 
rungsschutz ab diesem Zeitpunkt. 

3.4 zur Feststellung oder Bestreitung der Vaterschaft und zur 
Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mut- 
ter und für die im Zusammenhang mit einem solchen Ver- 
fahren stehenden Unterhaltssachen, wenn der Versiche- 
rungsbeginn weniger als 9 Monate vor der Geburt des be- 
troffenen Kindes liegt. 

4. Was gilt als Versicherungsfall? 

Als Versicherungsfall gilt ein Verstoß gemäß Artikel 2.3 
Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, 
ohne dass ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß ge- 
gen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften vorliegt, so gilt 
als Versicherungsfall das Ereignis, das den Versicherungs- 
nehmer nötigt, ein rechtliches Interesse wahrzunehmen. 

 

 
5. Wartefrist 

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten 
ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, be- 
steht kein Versicherungsschutz. 

 
Artikel 26 
Rechtsschutz für Erbrecht 

1. Wer ist versichert? 

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Familienangehörigen (gemäß Art. 5.1.). 
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2. Was ist versichert? 

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen vor österreichischen Gerichten aus dem Be- 
reich des Erbrechtes. 

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für 
das Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidun- 
gen. In Verfahren zur Entscheidung über widersprechende 
Erbantrittserklärungen (§§ 161 ff AußStrG) besteht Versi- 
cherungsschutz auch in erster Instanz. 

2.2 Vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Pkt. 
2.1 trägt der Versicherer 

2.2.1 die Kosten außergerichtlicher Mediation nach Maßgabe 
des Artikels 6.5. 

 
2.2.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtli- 

cher Interessen vor Inanspruchnahme einer Mediation ge- 
mäß Punkt 2.2.1 bis EUR 1.500,00, sofern die Angele- 
genheit dadurch endgültig erledigt ist. 

3. Was ist nicht versichert? 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht im Erbrechts- 
schutz – neben den in Artikel 7 genannten Fällen – kein 
Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Inte- 
ressen, wenn der zugrunde liegende Erbfall vor Versiche- 
rungsbeginn oder innerhalb eines Jahres danach eingetre- 
ten ist. 

4. Wartefrist 

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten 
nach dem vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, be- 
steht kein Versicherungsschutz. 
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Beilage ./5 

Allgemeine Zurich Bedingungen für 

die Kollektivunfall-Versicherung 
(KUAVB 2015) 

Versicherungsnehmer ist die Person, die den Versicherungsvertrag mit dem Versicherer abschließt. Versicherte Person ist die Person, 
deren Gesundheitsschädigung infolge eines Unfalles versichert ist. Bezugsberechtigter ist eine Person, die vom Versicherungsnehmer 
für den Empfang der Versicherungsleistung benannt wird, 
Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich diese auf Frauen und 
Männer in gleicher Weise. 
Wichtiger Hinweis: Einzelne Regelungen der nachfolgenden KUAVB verweisen ausdrücklich auf Bestimmungen des Ver- 
sicherungsvertragsgesetzes (VersVG) oder andere gesetzliche Bestimmungen. Gesetzesstellen des VersVG oder anderer 
Gesetze, auf die im Rahmen der KUAVB verwiesen wird, sowie andere wichtige Bestimmungen des VersVG sind im An- 
hang zu den KUAVB in vollem Wortlaut wiedergegeben. 

 
Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt A: Versicherungsschutz 

 

Was ist versichert? Art. 1: Gegenstand der Versicherung 

Was gilt als Versicherungsfall? Art. 2: Versicherungsfall 

Wo gilt die Versicherung? Art. 3: Örtlicher Geltungsbereich 

Wann gilt die Versicherung? Art. 4: Zeitlicher Geltungsbereich 

Wann beginnt die Versicherung? Art. 5: Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes, vorläufige Deckung 

Was ist ein Unfall? Art. 6: Begriff des Unfalles 

Abschnitt B: Versicherungsleistungen 
Was kann versichert werden? 

 
Art. 

 
7: 

 
Dauernde Invalidität 

 Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

8: 
9: 

10: 
11: 
12: 

Todesfall 
Taggeld 
Spitalgeld mit Schmerzzuschlag 
Unfallkosten 
Kinderlähmung; Frühsommer-Meningoencephalitis, Borreliose 

Was zahlen wir zusätzlich? Art. 13: Zusatzleistungen 

Wann sind unsere Leistungen fällig? Art. 14: Fälligkeit der Versicherungsleistung und Verjährung 

In welchen Fällen und nach welchen Regeln entscheidet 
ein Schiedsgutachter? 

Art. 15: Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten 

Abschnitt C: Begrenzungen des Versicherungsschutzes 

In welchen Fällen zahlt der Versicherer nicht? Art. 16: Ausschlüsse 
Art. 17: Sachliche Begrenzung des Versicherungsschutzes 

Abschnitt D: Pflichten des Versicherungsnehmers 

Was ist bei Änderung des Berufes/der Beschäftigung Art. 18: Anzeige der Änderung der Berufstätigkeit oder 
zu beachten? Beschäftigung des Versicherten sowie besonders gefährlicher 

Freizeitaktivitäten 
 

Was ist vor Eintritt eines Versicherungsfalles zu beachten? Art. 19: Obliegenheiten 
Was ist nach Eintritt eines Versicherungsfalles zu tun? 

Abschnitt E: Sonstige Vertragsbestimmungen 
Was gilt als Versicherungsperiode? Art. 20: Versicherungsperiode, Vertragsdauer 

Unter welchen Voraussetzungen und wann kann der Art. 21: Kündigung, Erlöschen des Vertrages 
Versicherungsvertrag gekündigt werden? 
Wann erlischt der Versicherungsvertrag ohne Kündigung? 

Wem steht die Ausübung der Rechte aus dem Art. 22: Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen 
Versicherungsvertrag zu, wer hat die 
Pflichten aus dem Versicherungsvertrag zu erfüllen? 

Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag Art. 23: Anzuwendendes Recht 
gerichtlich geltend gemacht werden? 

Wie sind Erklärungen abzugeben? Art. 24: Form der Erklärungen 

Anhang: Rententafel 
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Abschnitt A: 

Versicherungsschutz 
 

Artikel 1 
Gegenstand der Versicherung 

Wir bieten Versicherungsschutz, wenn der versicherten Person 
ein Unfall zustößt. 

Die Leistungen, die versichert werden können, ergeben sich aus 
Abschnitt B. 

Die tatsächlich vereinbarten Versicherungsleistungen und die 
Versicherungssummen ergeben sich aus dem Versicherungsver- 
trag. 

 
Artikel 2 
Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist der Eintritt eines Unfalles ( Art. 6). 

 
Artikel 3 
Örtlicher Geltungsbereich 

Die Versicherung gilt auf der ganzen Erde. 

 
Artikel 4 
Zeitlicher Geltungsbereich 

Versichert sind Unfälle, die während der Wirksamkeit des Versi- 
cherungsschutzes (Laufzeit des Versicherungsvertrages unter 
Beachtung der §§ 38, 39, 39a VersVG) eingetreten sind. 

 
Artikel 5 
Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes, vorläufige De- 
ckung 

1. Prämie und Zahlungsverzug 

1.1. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Versiche- 
rungssteuer ist vom Versicherungsnehmer gegen Übermitt- 
lung der Polizze innerhalb von 14 Tagen nach 

- Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze 
oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) 

und 

- Aufforderung zur Prämienzahlung, welche auf die 
Rechtsfolgen des § 38 Abs 1 und Abs 2 VersVG (Rück- 
trittsrecht und Leistungsfreiheit des Versicherers bei Erst- 
prämienverzug sowie die dafür geltenden gesetzlichen 
Voraussetzungen) verweist 

zu bezahlen (Einlösung der Polizze). 

1.2. Die Folgeprämien einschließlich Versicherungssteuer sind 
zum vereinbarten, in der Polizze angeführten Fälligkeits- 
termin, bei vereinbarter Teilzahlung zu den jeweils verein- 
barten Fälligkeitsterminen, zu entrichten 

1.3 Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers 
und weiteren Rechtsfolgen führen. Die Voraussetzungen 
und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sowie sonstige 

 
Rechtsfolgen sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 
39a VersVG im Anhang). 

2. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn, wenn der Versicherungsnehmer die 
erste oder einmalige Prämie einschließlich Versicherungs- 
steuer 

- innerhalb der 14-Tages-Frist des Pkt. 1.1. oder 

- nach Ablauf der in Pkt. 1.1. angeführten 14- Tage-Frist 
ohne schuldhaften Verzug, bezahlt. 

Bei schuldhaftem Verzug mit der Bezahlung der Prämie 
besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Prä- 
mienzahlung. Bei Zahlungsverzug mit einem Teil der Prämie 
sind zusätzlich die Bestimmungen des § 39a VersVG maß- 
gebend. 

3. Vorläufige Deckung 

Soll der Versicherungsschutz jedenfalls schon vor Einlösung 
der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrück- 
liche Zusage der vorläufigen Deckung durch uns erforder- 
lich. 

Ist eine vorläufige Deckung vereinbart, so tritt diese, wenn 
sie nicht gemäß den in Punkt 3.1. oder 3.2. enthaltenen 
Regelungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt endet, je- 
denfalls und spätestens mit Ablauf einer vereinbarten Befris- 
tung derselben außer Kraft. 

3.1 Kommt der beantragte Versicherungsvertrag zustande, 
endet die Vorläufige Deckung: 

3.1.1. mit jenem Zeitpunkt, in welchem eine Kündigung der 
Vorläufigen Deckung wirksam wird (der Versicherer hat 
im Falle der Kündigung der Vorläufigen Deckung die ge- 
schriebene Form sowie eine Frist von mindestens 14 Ta- 
gen zwischen Zugang und Wirksamkeit der Kündigung 
zu wahren); 

ist eine solche Kündigung nicht erfolgt: 

3.1.2. mit vereinbartem Versicherungsbeginn, wenn die erste 
oder einmalige Prämie fristgerecht (Punkt 1.1.) oder da- 
nach ohne schuldhaften Verzug bezahlt wird. 

Liegen auch die in Pkt. 3.1.2. angeführten Umstände 
nicht vor: 

3.1.3. mit Ablauf der Frist von 14 Tagen ab Abschluss des Versi- 
cherungsvertrages und Aufforderung zur Prämienzahlung 
einschließlich Rechtsfolgenbelehrung (Punkt 1.1.): 

3.2. Kommt der beantragte Versicherungsvertrag nicht zustan- 
de, endet die Vorläufige Deckung: 

3.2.1. mit jenem Zeitpunkt, in welchem eine Kündigung der 
Vorläufigen Deckung wirksam wird (der Versicherer hat 
im Falle der Kündigung der Vorläufigen Deckung die ge- 
schriebene Form sowie eine Frist von 14 Tagen zwischen 
Zugang und Wirksamkeit der Kündigung zu wahren): 

ist eine solche Kündigung nicht erfolgt: 
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3.2.2. mit Zugang einer ausdrücklichen Ablehnung des Ver- 
tragsabschlusses durch eine der („Vertrags“-)Parteien in 
geschriebener Form; 

ist auch eine solche Ablehnung nicht erfolgt: 
jedenfalls und spätestens 

3.2.3. bei Abgabe einer Erklärung, während einer bestimmten 
Frist an den Versicherungsantrag gebunden zu sein: mit 
Ablauf dieser Bindungsfrist. Wurde eine solche Erklärung 
nicht abgegeben, so endet die Vorläufige Deckung jeden- 
falls und spätestens sechs Wochen nach Zugang des An- 
trags an den Erklärungsempfänger. 

3.3. Dem Versicherer gebührt im Falle einer Vorläufigen 

Deckung die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfal- 
lende anteilige Prämie. 

 
Artikel 6 
Begriff des Unfalles 

1. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein 
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis 
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung er- 
leidet. 

Gesundheitsschädigungen, die die versicherte Person durch 
ein Unfallereignis bei rechtmäßiger Abwehr einer gegen- 
wärtigen oder unmittelbar drohenden Gefährdung eigenen 
oder fremden Lebens, Gesundheit, Freiheit oder Eigentums 
erleidet, gelten jedenfalls unfreiwillig erlitten. 

2. Als Unfall gelten auch folgende, unfreiwillig erlittene Ereig- 
nisse: 

- Ertrinken 

- Verbrennungen, Verbrühungen, Einwirken von Blitzschlag 
oder elektrischem Strom 

- Einatmen von Gasen oder Dämpfen 

- Einnehmen von giftigen oder ätzenden Stoffen, es sei 
denn, dass diese Einwirkungen allmählich erfolgen. Aus- 
geschlossen sind jedoch die Folgen der unabsichtlichen 
Einnahme verdorbener, bakteriell oder virologisch belas- 
teter Lebensmittel (z.B. Nahrungsmittelvergiftung, Sal- 
monelleninfektion). 

- Folgen des Verschluckens von Gegenständen und Vergif- 
tungen aller Art bei Kindern bis zum vollendeten 14. Le- 
bensjahr 

- Infektionen durch Tierstiche und Tierbisse 
Krankheitsübertragungen infolge von Insektenstichen o- 
der Tierbissen (wie z.B. Malaria, Flecktyphus usw.) sowie 
allergische Reaktionen gelten in keinem Fall als Unfall o- 
der Unfallsfolgen. 

- Verrenkungen von Gliedern sowie Zerrungen und Zerrei- 
ßungen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule be- 
findlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie 
Meniskusverletzungen. 

Hinsichtlich abnützungsbedingter Einflüsse mit Krankheits- 
wert findet Art. 17 Pkt. 2, Sachliche Begrenzung des Versi- 
cherungsschutzes, Anwendung. 

3. Krankheiten gelten nicht als Unfälle, übertragbare Krankhei- 
ten auch nicht als Unfallfolgen. Für Kinderlähmung und die 

durch Zeckenbiss übertragene Frühsommer- 
Meningoencephalitis sowie für Wundstarrkrampf und Toll- 
wut gilt Art. 12. 

4. Der Versicherungsschutz gilt auch für Unfälle, die die versi- 
cherte Person als Fluggast in motorisch betriebenen Luft- 
fahrzeugen (im Sinne des Luftfahrtgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung), welche für die Verwendungsart Perso- 
nenbeförderung zugelassen sind, erleidet. Unfälle, die den 
Ausschlusstatbestand des Art. 16.1 erfüllen, gelten keines- 
falls als Unfall, den die versicherte Person als Fluggast erlei- 
det. 

Abschnitt B: 

Versicherungsleistungen 
 

Die Versicherung kann abgeschlossen werden für 
- dauernde Invalidität (Art. 7) 
- den Todesfall (Art. 8) 
- Taggeld (Art. 9) 
- Spitalgeld mit Schmerzzuschlag (Art. 10) 
- Unfallkosten (Art. 11) 

 
Artikel 7 
Dauernde Invalidität 

1. Voraussetzungen für die Leistung: 

Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Lebenszeit in 
ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit beein- 
trächtigt. 

Die Invalidität ist innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
eingetreten. Sie ist unter Vorlage eines ärztlichen Befundbe- 
richtes, aus dem Art und Umfang der Gesundheitsschädi- 
gung und die Möglichkeit einer auf Lebenszeit dauernden 
Invalidität hervorgeht, bei uns geltend gemacht worden. 

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die 
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall stirbt. 

2. Art der Leistung: 

Die Art der Invaliditätsleistung (Leistung als Kapitalbetrag 
oder in Rentenform) richtet sich nach der mit uns getroffe- 
nen Vereinbarung. 

Für Unfälle, die versicherte Personen ab Vollendung des 75. 
Lebensjahres erleiden, wird eine Invaliditätsleistung aber 
ausschließlich in Form einer Rente erbracht. 

Diese Rente ist nach der im Anhang beigefügten Rententa- 
fel unter Zugrundelegung des vom Versicherten am Unfall- 
tag vollendeten Lebensjahres zu bemessen. Barwert dieser 
Rente ist jener Betrag, der bei Zahlung eines Kapitalbetra- 
ges zu erbringen wäre. 

3. Höhe der Leistung: 

3.1. Bei völligem Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der 
nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane gel- 
ten ausschließlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
die folgenden Invaliditätsgrade: 

eines Armes 80% 
eines Daumens 20% 
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4.1 unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, be- 
steht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung; 

4.2 aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall, ist nach dem Grad der dauernden Invalidität zu leis- 
ten, mit dem aufgrund der zuletzt erstellten ärztlichen Be- 
funde zu rechnen gewesen wäre. 

4.3 unfallbedingt oder aus unfallfremder Ursache später als ein 
Jahr nach dem Unfall, ist ebenfalls nach dem Grad der dau- 
ernden Invalidität zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt 
erstellten ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn die Funktion der zweiten Niere bereits vor dem Unfall 
auf Lebenszeit beeinträchtigt war oder durch denselben Un- 
fall auf Lebenszeit ebenfalls beeinträchtigt wird, ist bei der 
Bemessung der Dauernden Invalidität hinsichtlich der Nieren 
ausschließlich Pkt. 3.3 anzuwenden. 

3.2 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung der 
in Pkt. 3.1 angeführten Körperteile oder Sinnesorgane gilt 
der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 

3.3 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der 
Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche 
oder geistige Funktionsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt 
ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen. 

3.4. Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane bereits vor 
dem Unfall auf Lebenszeit in ihrer Funktionsfähigkeit beein- 
trächtigt, wird vom Invaliditätsgrad der Grad der Vorinvalidi- 
tät abgezogen. Diese Vorinvalidität ist hinsichtlich der in 
Pkt. 3.1 angeführten Körperteile oder Sinnesorgane nach 
den im genannten Punkt angeführten Modalitäten zu be- 
messen, hinsichtlich anderer Körperteile oder Sinnesorgane 
nach Pkt. 3.3. 

3.5. Ist die Funktion mehrerer Körperteile oder Sinnesorgane 
durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vor- 
stehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zu- 
sammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht 
berücksichtigt. 

3.6. Im ersten Jahr nach dem Unfall wird eine Invaliditätsleistung 
von uns nur erbracht, wenn Art und Umfang der Unfallfol- 
gen aus ärztlicher Sicht eindeutig feststehen. 

3.7. Steht der Grad der dauernden Invalidität nicht eindeutig 
fest, sind sowohl die versicherte Person als auch wir berech- 
tigt, den Invaliditätsgrad jährlich bis 4 Jahre ab dem Unfall- 
tag ärztlich neu bemessen zu lassen. 

4. Stirbt der Versicherte 

Artikel 8 
Todesfall 

1. Tritt innerhalb eines Jahres vom Unfalltag an gerechnet der 
Tod als Folge des Unfalles ein, wird die für den Todesfall 
versicherte Summe gezahlt. 

2. Auf die Todesfallleistung werden nur Zahlungen, die für 
dauernde Invalidität aus demselben Ereignis geleistet wor- 
den sind, angerechnet. Einen Mehrbetrag an Leistung für 
dauernde Invalidität können wir nicht zurückverlangen. 

3. Im Falle unserer Verpflichtung zur Auszahlung der für den 
Todesfall vereinbarten Summe werden zusätzlich zur Leis- 
tung gemäß Pkt. 1 werden die nachweislich aufgewende- 
ten Kosten der Überführung der Leiche und der Bestattung 
(einschließlich Grabstelle und Grabstein) ersetzt. Der Kos- 
tenersatz ist mit 10% der für den Fall des Todes versicher- 
ten Summe begrenzt. 

4. Für Personen unter 15 Jahren ist die Versicherung einer für 
den Todesfall zu bezahlenden Summe nicht möglich. Des- 
sen ungeachtet werden die nachweislich aufgewendeten 
Kosten der Überführung der Leiche und der Bestattung 
(einschließlich Grabstelle und Grabstein) ersetzt. 

 
Artikel 9 
Taggeld 

 

Taggeld wird bei dauernder oder vorübergehender unfallbeding- 
ter Invalidität für die Dauer der dadurch verursachten vollständi- 
gen Arbeitsunfähigkeit im Beruf oder in der Beschäftigung der 
versicherten Person für längstens 365 Tage innerhalb von 2 Jah- 
ren ab dem Unfalltag gezahlt. 

 
Artikel 10 
Spitalgeld mit Schmerzzuschlag 

1. Spitalgeld wird für jeden Kalendertag, an dem sich die 
versicherte Person wegen eines Versicherungsfalles in medi- 
zinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung befindet, 
längstens für 365 Tage innerhalb von 2 Jahren ab dem Un- 
falltag gezahlt. 

Schmerzzuschlag: Ab dem 15. Kalendertag ununterbroche- 
ner stationärer Behandlung erhöht sich die Leistung für Spi- 
talgeld auf 200%. 

2. Als Spitäler gelten Krankenanstalten und Sanatorien, die 
sanitätsbehördlich genehmigt sind, unter ständiger ärztli- 
cher Leitung und Betreuung stehen und sich nicht auf die 
Anwendung bestimmter Behandlungsmethoden beschrän- 

eines Zeigefingers 10% 
eines anderen Fingers 5% 
eines Beines 70% 
einer großen Zehe 5% 
einer anderen Zehe 2% 
der Sehkraft beider Augen 100% 
der Sehkraft eines Auges 50% 
sofern die Sehkraft des anderen  

Auges vor Eintritt des Versicherungsfalles  

bereits verloren war 65% 
des Gehörs beider Ohren 70% 
des Gehörs eines Ohres 35% 
sofern jedoch das Gehör des anderen Ohres  

vor Eintritt des Versicherungsfalles bereits  

verloren war 45% 
des Geruchssinnes 10% 
des Geschmackssinnes 10% 
des Magens 20% 
der Milz 10% 
der Niere 20% 
der Stimme 30% 
der weiblichen Brust (je Seite) 15% 
des männlichen Geschlechtsorgans (Penis) 30% 
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ken, sowie Rehabilitationszentren der Sozialversicherungs- 
träger, Werksspitäler und Krankenreviere der Exekutive. 

3. Nicht als Spitäler gelten z.B. Erholungs- und Genesungs- 
heime, Altersheime und deren Krankenabteilungen sowie 
Kuranstalten. Darüber hinaus gelten Heil- und Pflegeanstal- 
ten für Lungenkranke, unheilbar chronisch Erkrankte sowie 
für Nerven- und Geisteskranke nicht als Spitäler. 

4. Bei einem stationären Krankenhausaufenthalt des versicher- 
ten Kindes infolge Unfall oder Krankheit werden die tägli- 
chen Kosten für eine Begleitperson in der allgemeinen Ge- 
bührenklasse eines Krankenhauses übernommen. 

 
Artikel 11 
Unfallkosten 

 

Bis zur Höhe der hiefür vereinbarten Versicherungssumme wer- 
den von uns Unfallkosten ersetzt, sofern sie innerhalb von 2 
Jahren (Kosten für kosmetische Operationen gemäß Pkt. 4: in- 
nerhalb von 4 Jahren) vom Unfalltag an gerechnet entstehen und 
soweit nicht und soweit nicht von einem Sozialversicherungsträ- 
ger oder von einem sonstigen Dritten Ersatz zu leisten ist. 

Unfallkosten sind: 

1. Heilkosten, 

die zur Behebung der Unfallfolgen aufgewendet wurden 
und nach ärztlicher Verordnung notwendig waren; hiezu 
zählen auch aufgewendete Kosten der nach ärztlicher Ver- 
ordnung notwendigen Rehabilitation. 

Heilkosten sind auch die medizinisch und wirtschaftlich 
notwendigen Kosten 

- des Verletztentransportes zur Erstbehandlung oder zu 
weiteren Behandlungen durch einen Arzt oder im Kran- 
kenhaus (sofern die versicherte Person gehunfähig ist) 

- der erstmaligen Anschaffung künstlicher Gliedmaßen und 
eines Zahnersatzes (bei bereits vor dem Unfall wurzel- 
behandelten und/oder überkronten Zähnen findet Art 17 
Pkt 2 sinngemäß Anwendung) sowie anderer, nach ärztli- 
chem Ermessen erforderlicher erstmaliger Anschaffungen. 
Für versicherte Kinder tritt hinsichtlich der Kosten für die 
erstmalige Anschaffung eines Zahnersatzes an Stelle der 
in Punkt 1. angeführten Frist folgende Regelung: Die auf- 
gewandten Kosten müssen bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres aufgelaufen sein. 

Kosten der Sonderklasse in Spitälern, Krankenanstalten, 
Rehabilitationszentren, privaten Sanatorien, sowie private 
Operations- und Ordinationskosten und Kosten der privaten 
Physiotherapie, werden nicht ersetzt. Auch Kosten für Be- 
handlungen, die von der Schulmedizin nicht überwiegend 
anerkannt sind (alternativmedizinische Behandlungen), 
werden nicht ersetzt. 

Kosten für Bade- und Erholungsaufenthalte und/oder - 
reisen sowie Kuraufenthalte, ferner Kosten der Reparatur 
oder der Wiederbeschaffung eines Zahnersatzes, künstlicher 
Gliedmaßen oder sonstiger künstlicher Behelfe werden 
nicht ersetzt. 

2. Bergungskosten, 

die notwendig werden, wenn die versicherte Person 

- einen Unfall erlitten hat oder in Berg- oder Seenot gera- 
ten ist und verletzt oder unverletzt geborgen werden 
muss; 

- durch einen Unfall oder infolge Berg- oder Seenot den 
Tod erleidet und ihre Bergung erfolgen muss. 

Bergungskosten sind die nachgewiesenen Kosten des Su- 
chens nach der versicherten Person und ihres Transportes 
bis zur nächsten befahrbaren Straße oder bis zu jenem 
Spi- tal, das dem Unfallort am Nächsten gelegen ist. 

3. Rückholkosten, 

das sind die unfallbedingten Kosten des ärztlich empfohle- 
nen Verletztentransportes, wenn die versicherte Person au- 
ßerhalb ihres Wohnortes verunfallt ist, von der Unfallstelle 
bzw. dem Krankenhaus, in das sie nach dem Unfall ge- 
bracht wurde, an ihren Wohnort bzw. zum dem Wohnort 
nächstgelegenen Krankenhaus. Bei einem tödlichen Unfall 
werden auch die Kosten der Überführung des Toten zu des- 
sen letztem Wohnort in Österreich bezahlt. 

4. Kosten für kosmetische Operationen 

Wenn Unfallkosten versichert sind, steht die für Unfallkos- 
ten vereinbarte Versicherungssumme zusätzlich für Kosten 
für kosmetische Operationen zur Verfügung. Kosten für 
kosmetische Operationen sind Kosten, die aus ärztlicher 
Sicht notwendig werden, wenn durch einen Unfall die Kör- 
peroberfläche der versicherten Person derart verunstaltet 
wurde, dass nach Abschluss der Heilbehandlung ihr äußeres 
Erscheinungsbild auf Lebenszeit beeinträchtigt ist. Unter- 
zieht sich die versicherte Person zur Beseitigung dieser Fol- 
gen nach Abschluss der Heilbehandlung einer kosmetischen 
Operation, werden die dafür aufgewendeten Kosten für 
Arzthonorar, Medikamente, und ärztlich verordnete Heilmit- 
tel sowie die Kosten für die Unterbringung und Verpfle- 
gung in einem Spital bezahlt. Nicht ersetzt werden die Kos- 
ten der Reparatur oder der Wiederbeschaffung eines Zahn- 
ersatzes. 

Für versicherte Kinder läuft die in Art. 11 – Vorbemerkung – 
angeführte Frist von 4 Jahren jedenfalls bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres 

 
Artikel 12 
Kinderlähmung; Frühsommer-Meningoencephalitis; Borre- 
liose 

 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Folgen der Kinder- 
lähmung und der durch Zeckenbiss übertragenen Frühsommer- 
Meningoencephalitis sowie der durch Zeckenbiss übertragenen 
Borreliose, wenn die Erkrankung serologisch festgestellt wird und 
der Krankheitsbeginn frühestens 15 Tage nach Beginn, jedoch 
spätestens 15 Tage nach Erlöschen der Versicherung stattfindet. 

Als Krankheitsbeginn (Zeitpunkt des Versicherungsfalles) gilt der 
Tag, an dem erstmals ein Arzt wegen der als Kinderlähmung 
oder Frühsommer-Meningoencephalitis oder Borreliose diagnos- 
tizierten Krankheit konsultiert wurde. 

Eine Leistung wird von uns nur für Tod oder dauernde Invalidität 
erbracht. Die Leistung bleibt im Rahmen der vereinbarten Versi- 
cherungssumme mit EUR 100.000,00 begrenzt. 
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Artikel 13 
Zusatzleistungen 

 

Wir übernehmen die erforderlichen Kosten, die durch Erfüllung 
der in Art.19, Pkt. 2, Obliegenheiten, bestimmten Obliegenhei- 
ten entstehen. Ausgenommen bleiben davon Kosten nach Art. 
19, Pkt. 2.1, Pkt. 2.2, Pkt 2.4.und Pkt. 2.5. 

 
Artikel 14 
Fälligkeit unserer Versicherungsleistung und Verjährung 

1. Die Versicherungsleistung wird nach Abschluss der für ihre 
Feststellung notwendigen Erhebungen fällig. 

2. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der 
Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 
Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versi- 
cherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen 
noch nicht beendet werden konnten, und der Versicherer 
diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

3. Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, lässt sich aber 
aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertre- 
ten hat, die Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines 
Monates nach Eingang der Schadensanzeige nicht feststel- 
len, hat der Versicherer auf Verlangen des Versicherungs- 
nehmers angemessene Vorschüsse zu leisten. 

Für Leistungen aus dem Titel einer „Dauernden Invalidität“ 
ist Artikel 7, Punkte 3.6 und 3.7 zu beachten. 

4. Für die Verjährung von Ansprüchen aus dem Versiche- 
rungsvertrag gilt § 12 VersVG. 

 
Artikel 15 
Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten 

1. Im Fall von Meinungsverschiedenheiten über Art und Um- 
fang der Unfallfolgen oder darüber, in welchem Umfang 
die eingetretene Beeinträchtigung auf den Versicherungsfall 
zurückzuführen ist, ferner über die Beeinflussung der Un- 
fallfolgen durch Krankheiten oder Gebrechen entscheidet 
verbindlich ein Schiedsgutachter, sofern dies der Versiche- 
rungsnehmer bzw. der jeweilige Bezugsberechtigte (im Fol- 
genden: der Anspruchsberechtigte) oder der Versicherer 
verlangen und diese Meinungsverschiedenheiten auf inso- 
fern abweichenden medizinischen Gutachten des vom Ver- 
sicherer im Anlassfall beigezogenen sowie eines vom An- 
spruchsberechtigten beauftragten Gutachterarztes beruhen. 

2. Gemäß § 184 VersVG ist die Entscheidung des Schiedsgut- 
achters nur dann nicht verbindlich, wenn sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. In diesem 
Rahmen kann die Entscheidung des Schiedsgutachters auch 
gerichtlich überprüft werden und erfolgt die Feststellung 
dann durch Urteil. Letzteres gilt auch, wenn der 
Schiedsgutachter die Feststellung nicht treffen kann oder 
will oder sie verzögert. 

3. Das Recht, die Entscheidung eines Schiedsgutachters zu 
verlangen, steht sowohl dem Anspruchsberechtigten als 
auch dem Versicherer zu. Verlangt der Anspruchsberechtig- 
te die Entscheidung des Schiedsgutachters, so hat dies un- 
ter Bekanntgabe seiner Forderung bzw. Auffassung und un- 
ter Vorlage eines diese Forderung/Auffassung begründen- 

den medizinischen Gutachtens zu erfolgen. Auf dieses 
Recht sowie die dafür geltenden Erfordernisse und Rah- 
menbedingungen wird der Versicherer den Anspruchsbe- 
rechtigten in seiner Entscheidung über den Anspruch 
und/oder die strittige Fragestellung in geschriebener Form 
hinweisen. 

4. Als Schiedsgutachter bestellen der vom Versicherer im An- 
lassfall beigezogene sowie der vom Anspruchsberechtigten 
mit der bisherigen Fallbeurteilung beauftragte Gut- 
achterarzt einvernehmlich einen in die österreichischen Ärz- 
teliste eingetragenen Arzt mit ius practicandi (Recht zur Be- 
rufsausübung), welcher in die österreichische Liste der all- 
gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten medizini- 
schen Sachverständigen eingetragen ist. 

5. Der Schiedsgutachter hat über die strittigen Punkte im 
Sinne des Punktes 1. zu entscheiden. Einigen sich die bei- 
den Ärzte über die Person des Schiedsgutachters nicht, wird 
über Antrag des Anspruchsberechtigten und/oder des Ver- 
sicherers (die Parteien können sich bei dieser Antragstellung 
von den im Anlassfall beigezogenen Gutachterärzten vertre- 
ten lassen) ein für die Beurteilung der strittigen Fragen zu- 
ständiger medizinischer Sachverständiger durch die österrei- 
chische Ärztekammer als Schiedsgutachter bestellt. 

6. Die Obliegenheiten gemäß Artikel 19 Punkt 2.3. bis 2.6. 
gelten sinngemäß für das Schiedsgutachterverfahren. Die 
versicherte Person trifft demnach auch die Obliegenheit, 
sich vom Schiedsgutachter untersuchen zu lassen. 

7. Der Schiedsgutachter hat ein Gutachten zu erstatten. Im 
Gutachten ist die getroffene Entscheidung schriftlich zu 
begründen, wobei sich die Begründung auch mit den im 
Anlassfall bereits vorliegenden medizinischen Gutachten 
auseinanderzusetzen hat. 

8. 

8.1. Verlangt der Versicherer die Entscheidung des Schiedsgut- 
achters, so trägt er dessen Kosten allein. 

8.2. Verlangt der Anspruchsberechtigte die Entscheidung des 
Schiedsgutachters, hat der Versicherer dem Anspruchsbe- 
rechtigten vor Aufnahme der Tätigkeit des Schiedsgutach- 
ters in geschriebener Form den Maximalbetrag der vom An- 
spruchsberechtigten zu tragenden Kosten mitzuteilen. Die- 
ser Maximalbetrag ist vom Versicherer unter Bedachtnahme 
auf die zu erwartenden objektiv notwendigen Kosten des 
Schiedsgutachters zu bestimmen und darf nicht mehr als 1 
% der für Tod und Invalidität zusammen versicherten Sum- 
me, höchstens jedoch 25 % des strittigen Betrages betra- 
gen. Der Schiedsgutachter wird nur dann tätig, wenn der 
Anspruchsberechtigte innerhalb von vier Wochen ab Erhalt 
der Mitteilung erklärt, mit dem ihm mitgeteilten Maximal- 
betrag einverstanden zu sein. Die endgültigen Kosten des 
Schiedsgutachters werden von ihm anhand der im Rahmen 
seiner Tätigkeit angefallenen objektiv notwendigen Kosten 
festgesetzt und sind im Verhältnis des Obsiegens der beiden 
Parteien zu tragen, vom Anspruchsberechtigten jedoch ma- 
ximal bis zur Höhe des ihm mitgeteilten Maximalbetrags. 
Bei Unverbindlichkeit der Entscheidung des Schiedsgutach- 
ters (siehe Punkt 2.) trägt der Versicherer die Kosten des 
Schiedsgutachters. 
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Abschnitt C: 

Begrenzungen des Versicherungsschutzes 
 

Artikel 16 
Ausschlüsse 

Der Versicherungsschutz umfasst nicht Unfälle 

1. die die versicherte Person als Luftfahrzeugführer (auch 
Luftsportgeräteführer) soweit sie nach österreichischem 
Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Be- 
satzungsmitglied eines Luftfahrzeuges erleidet; bei einer 
ausschließlich mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden 
beruflichen Tätigkeit; bei der Benutzung von Raumfahrzeu- 
gen; 

2. bei Fahrten auf Rennstrecken, die nicht für den öffentlichen 
Verkehr zugelassen sind oder bei Beteiligung an motor- 
sportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Ral- 
lyes) und den dazugehörigen Trainingsfahrten; dazu zählen 
nicht die Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings und – das 
nicht vereinsmäßig betriebene - Go-Cart-Fahren; 

3. bei der Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen 
Wettbewerben auf dem Gebiet des nordischen und alpinen 
Schisports, des Snowboardens sowie Freestyling, Bob-, Ski- 
bob-, Skeletonfahrens oder Rodeln sowie am offiziellen 
Training für diese Veranstaltungen; 

4. bei einer entgeltlich ausgeübten sportlichen Betätigung und 
dem darauf bezüglichen Training. Entgeltlichkeit der sportli- 
chen Betätigung liegt vor, wenn die versicherte Person da- 
für Geldleistungen oder vermögenswerte Sachleistungen 
erhält, welche einen Betrag oder Wert von 5.000,00 Euro 
pro Kalenderjahr übersteigen. Dies gilt auch, wenn diese 
Leistungen als Aufwandsersatz bezeichnet sind. Weiters be- 
steht kein Versicherungsschutz für Unfälle, die die versicher- 
te Person als von der Sporthilfe geförderter Sportler bei der 
Ausübung der geförderten Sportart und dem darauf bezüg- 
lichen Training, erleidet. 

5. bei der Ausübung folgender gefährlicher Aktivitäten bzw. 
Sportarten: Klettern ab Schwierigkeitsgrad V gemäß der 
UIAA (Union Internationale des Associations d´Alpinisme)- 
Skala, sowie auf Klettersteigen ab Schwierigkeitsgrad E, 
Free-Climbing, Kite-Sportarten, Blob-Jumping, Teilnahme an 
Mountainbike-Wettkämpfen, Teilnahme an Expeditionen, 
Eisfallklettern, Höhlen-, Wrack- und Eistauchen, Vollkon- 
takt-Kampfsportarten (z.B. Boxen, Karate, etc.) 

6. die beim Versuch oder der Begehung gerichtlich strafbarer 
Handlungen durch die versicherte Person eintreten, für die 
Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist; 

7. die unmittelbar oder mittelbar mit Kriegsereignissen jeder 
Art (mit oder ohne Kriegserklärung) zusammenhängen; 

8. durch innere Unruhen, wenn die versicherte Person daran 
auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat; 

9. die mittelbar oder unmittelbar 

- durch jegliche Einwirkung von Nuklearwaffen, chemi- 
schen oder biologischen Waffen, 

- durch Kernenergie, 

- oder durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne 
der jeweils geltenden Fassung des Strahlenschutzgeset- 
zes, außer jene, die durch Heilbehandlungen aufgrund 
eines Versicherungsfalles veranlasst waren, verursacht 
werden; 

10. die die versicherte Person infolge einer Bewusstseinsstörung 
erleidet. Versichert sind allerdings Unfälle infolge kurzfristi- 
ger Bewusstseinsstörungen sowie als Folge eines Kreislauf- 
kollapses, ohne zugrunde liegender neurologische Grun- 
derkrankung oder ohne zugrunde liegende Stoffwechsel- 
störung, eintreten. Der Ausschlusstatbestand des Punktes 
11. findet allerdings auch in den von Punkt 10. umfassten 
Fällen uneingeschränkt Anwendung. 

11. die die versicherte Person infolge einer wesentlichen Beein- 
trächtigung ihrer psychischen Leistungsfähigkeit durch Al- 
kohol, Suchtgifte oder Medikamente erleidet. Eine solche 
wesentliche Beeinträchtigung liegt bei einem Lenker eines 
Kraftfahrzeuges jedenfalls ab einem Blutalkoholwert von 
0,8%o im Zeitpunkt des Versicherungsfalls vor. 

12. durch Gesundheitsschäden bei Heilmaßnahmen oder Ein- 
griffen am Körper der versicherten Person. Versicherungs- 
schutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Ein- 
griffe durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall ver- 
anlasst waren. 

 
Artikel 17 
Sachliche Begrenzung des Versicherungsschutzes 

Eine Versicherungsleistung wird nur für die durch den eingetre- 
tenen Unfall hervorgerufenen Folgen (körperliche Schädigung 
oder Tod) erbracht. 

Darüber hinausgehend gilt: 

1. Bei der Bemessung des Invaliditätsgrades wird ein Abzug in 
Höhe einer Vorinvalidität nur vorgenommen, wenn durch 
den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk- 
tionsfähigkeit betroffen sind, die schon vorher auf Lebens- 
zeit beeinträchtigt waren (siehe dazu im Einzelnen Art. 7, 
Pkt.3. 4). 

2. Haben Krankheiten, Gebrechen oder krankheitswertige 
Abnützungserscheinungen, wie beispielsweise Arthrosen, 
bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesund- 
heitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich 

- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditäts- 
grades 

- bei allen anderen Versicherungsleistungen die jeweilige 
Leistung 

entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebre- 
chens. 

3. Für Gesundheitsschädigungen, die aufgrund akuter Man- 
geldurchblutung des Herzmuskels entstanden sind (z.B. 
Herzinfarkt), wird nur dann eine Leistung erbracht, wenn 
ein überwiegender Kausalzusammenhang mit einer unmit- 
telbaren Verletzung der betreffenden Koronararterie be- 
steht und diese Verletzung durch eine direkte mechanische 
Einwirkung von außen auf den Brustkorb verursacht wor- 
den ist. Unfälle infolge von Herzinfarkt und Schlaganfall 
gelten auch als mitversichert.. 
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4. Für organisch bedingte Störungen des Nervensystems wird 
eine Leistung nur erbracht, wenn und soweit diese Störung 
auf eine durch den Unfall verursachte organische Schädi- 
gung zurückzuführen ist. 

Seelische Fehlhaltungen (Neurosen, Psychoneurosen) gelten 
nicht als Unfallfolgen. 

5. Bei Bandscheibenhernien wird eine Leistung nur erbracht, 
wenn sie durch direkt mechanische Einwirkung auf die Wir- 
belsäule entstanden sind und es sich nicht um eine Ver- 
schlimmerung von vor dem Unfall bestandenen Krankheits- 
erscheinungen handelt. 

6. Für Bauch- und Unterleibsbrüche jeder Art wird eine Leis- 
tung nur erbracht, wenn sie durch eine von außen kom- 
mende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt wor- 
den sind und nicht anlagebedingt waren. 

7. Ist bei Benützung eines Kraftfahrzeuges das Anlegen eines 
Sicherheitsgurtes gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben 
und wurde seitens des Versicherten dieser für ihn geltenden 
Verpflichtung im Unfallszeitpunkt nicht entsprochen, redu- 
zieren sich sämtliche zu erbringende Versicherungsleistun- 
gen um 25%. 

8. Ist bei Verwendung eines Fahrzeuges das Tragen eines 
Sturzhelmes gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben und 
wurde seitens des Versicherten dieser für ihn geltenden 
Verpflichtung im Unfallzeitpunkt nicht entsprochen, redu- 
zieren sich bei Kopf- und Halswirbelverletzungen, sämtliche 
für diese Verletzungen und deren Folgen zu erbringende 
Versicherungsleistungen um 25%. 

 

Abschnitt D: 

Pflichten des Versicherungsnehmers 

Die Bestimmungen über die Prämienzahlungspflicht finden sich 
in Art. 5. 

 
Artikel 18 
Anzeige, Prämienanpassung, Leistungsbemessung und 
Kündigung bei Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäf- 
tigung sowie besonders gefährlicher Freizeitaktivitäten; 

 

1. Veränderungen der im Antrag anzugebenden Berufstätig- 
keit/Beschäftigung oder im Antrag anzugebender besonders 
gefährlicher Freizeitaktivitäten einer versicherten Person, die 
nach Abschluss des Versicherungsvertrages eintreten, sind 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Einberufungen 
zum ordentlichen Präsenzdienst, zum Zivildienst sowie zu 
kurzfristigen militärischen Reserveübungen gelten nicht als 
Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung. 

 
2. Ergibt sich für die neue Berufstätigkeit, die Beschäftigung 

oder die besonders gefährlichen Freizeitaktivitäten einer ver- 
sicherten Person nach dem dem Vertrag im Abschlusszeit- 
punkt zugrundeliegenden Tarif des Versicherers: 

- eine niedrigere Prämie, so ist vom Zugang der Anzeige an 
nur diese Prämie zu bezahlen. 

- eine höhere Prämie, so besteht für die Dauer von drei 
Monaten ab dem Zeitpunkt, ab welchem dem Versicherer 

die Anzeige hätte zugehen müssen, auch für die neue 

Berufstätigkeit/ Beschäftigung oder die neuen besonders 

gefährlichen Freizeitaktivitäten der volle Versicherungs- 
schutz. Danach besteht der volle Versicherungsschutz nur 
bei Zahlung einer – dem höheren Risiko – angepassten 
Prämie. Hierzu wird der Versicherer dem Versicherungs- 
nehmer nach Meldung des erhöhten Risikos einen Anpas- 
sungsvorschlag übermitteln. Ein solcher Vorschlag zur 
Prämienerhöhung ist vom Versicherer unter Zugrundele- 
gung des im Abschlusszeitpunkt geltenden Tarif des Ver- 
sicherers innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an in 
geschriebener Form zu unterbreiten, in welchem er von 
der Änderung der in Punkt 1. angeführten Umstände 
Kenntnis erlangt hat. 

Zum Nachteil des Versicherers nicht unverzüglich oder un- 
richtig erstattete Anzeigen sowie der Umstand, dass zwi- 
schen den Parteien keine Einigung über die vom Versicherer 
fristgerecht vorgeschlagene höhere Prämie innerhalb der 
vorerwähnten 3-Monats-Frist erzielt werden konnte, be- 
rechtigen den Versicherer, für Versicherungsfälle, die nach 
Ablauf der 3-Monats-Frist eintreten, die zu erbringenden 
Leistungen solcherart zu bemessen, dass dem Vertrag als 
Versicherungssummen jene Beträge zugrunde gelegt wer- 
den, welche sich nach den für die neue Berufstätigkeit bzw. 
Beschäftigung bzw. besonders gefährlichen Freizeitaktivitä- 
ten erforderlichen Prämiensätzen des im Vertragsabschluss- 
zeitpunkt geltenden Versicherungstarifs und unter Zugrun- 
delegung der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles tatsäch- 
lich zwischen den Parteien vereinbarten Prämie ergeben. Ei- 
ne solche Kürzung der Versicherungssummen anlässlich der 
Entschädigungsbemessung tritt nicht ein, wenn der Versi- 
cherungsnehmer beweist, 

- dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der erfor- 
derlichen unverzüglichen Anzeige nicht auf seinem Ver- 
schulden beruht; oder 

- dass die anzuzeigenden Umstände und eine mit diesen 
einhergehende Gefahrerhöhung keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder inwieweit sie 
keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versi- 
cherers gehabt haben; oder 

- dass zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die 
Frist für die Unterbreitung eines Vorschlags zur Verein- 
barung einer höheren Prämie abgelaufen und eine sol- 
cher Vorschlag nicht erfolgt war. 

3. Wird eine durch die neue Berufstätigkeit/ Beschäftigung 
oder die neuen besonders gefährlichen Freizeitaktivitäten 
der versicherten Person bewirkte höhere Gefahr nach den 
für den Geschäftsbetrieb des Versicherers maßgebenden 
Grundsätzen auch gegen eine höhere Prämie nicht über- 
nommen, kann der Versicherer innerhalb eines Monates 
von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem für die hö- 
here Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungs- 
frist von einem Monat in geschriebener Form kündigen. 

Zum Nachteil des Versicherers nicht unverzüglich oder un- 
richtig erstattete Anzeigen bewirken bei Konstellationen, 
welche Punkt 3. unterliegen, Leistungsfreiheit des Versiche- 
rers, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach jenem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
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Versicherer hätte zugehen müssen. Diese Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 

- dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der erfor- 
derlichen unverzüglichen Anzeige nicht auf seinem Ver- 
schulden beruht; oder 

- dass dem Versicherer die anzuzeigenden Umstände in 
dem Zeitpunkt bekannt waren, in welchem ihm die An- 
zeige hätte zugehen müssen; oder 

- dass die anzuzeigenden Umstände und eine mit diesen 
einhergehende Gefahrerhöhung keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder inwieweit sie 
keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versi- 
cherers gehabt haben; oder 

- dass zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war. 

 
Artikel 19 
Obliegenheiten 

1. Obliegenheit zum Zweck der Verminderung der Gefahr 
oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr 

Für den Fall der Verletzung nachstehender Obliegenheit 
wird Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe des § 
6 Abs. 2 VersVG (welcher die Voraussetzungen und Be- 
grenzungen der Leistungsfreiheit näher bestimmt; siehe 
Abdruck im Anhang) vereinbart: 

Die versicherte Person muss als Lenker eines Kraftfahrzeu- 
ges in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechtigung besit- 
zen, die für das Lenken des Fahrzeuges auf Straßen mit öf- 
fentlichem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, 
wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Ver- 
kehr gelenkt wird. 

2. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 

Für den Fall der Verletzung einer der nachstehenden Oblie- 
genheiten, die dem Versicherer gegenüber nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen sind, wird Leistungsfreiheit 
des Versicherers nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG 
(welcher die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leis- 
tungsfreiheit näher bestimmt; siehe Abdruck im Anhang) 
vereinbart: 

2.1. Ein Unfall ist uns unverzüglich, spätestens innerhalb einer 
Woche, in geschriebener Form anzuzeigen. 

2.2. Nach dem Unfall ist unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen und die ärztliche Behandlung bis zum Abschluss 
des Heilverfahrens fortzusetzen; ebenso ist für eine ange- 
messene Krankenpflege und nach Möglichkeit für die Ab- 
wendung und Minderung der Unfallfolgen zu sorgen. 

2.3. Dem Versicherer sind alle verlangten sachdienlichen Aus- 
künfte zu erteilen. 

2.4. Wir können verlangen, dass sich die versicherte Person 
durch die von uns bezeichneten Ärzte untersuchen lässt. 

2.5. Ist auch Spitalgeld versichert, so ist uns, wenn die versicher- 
te Person in ein Spital (Art.10, Pkt.2, Spitalgeld) eingewie- 
sen ist, nach der Entlassung aus dem Spital eine Aufent- 
haltsbestätigung der Spitalsverwaltung zuzusenden. 

2.6. Im Falle der Mitversicherung von Unfallkosten sind uns die 
Originalbelege zu überlassen. 

 

Abschnitt E: 

Sonstige Vertragsbestimmungen 
 

Artikel 20 
Versicherungsperiode, Vertragsdauer 

1. Versicherungsperiode 

Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsver- 
trag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeit- 
raum eines Jahres; dies gilt auch dann, wenn die Jahres- 
prämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist. 

2. Vertragsdauer 

2.1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, 
endet der Vertrag ohne Kündigung zum vereinbarten Zeit- 
punkt. 

2.2. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, 
gilt der Versicherungsvertrag zunächst für die vertraglich 
vereinbarte Dauer. Die Vertragslaufzeit verlängert sich aber 
jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag 
nicht spätestens einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. 
Für den Zugang der Erklärung der Ablaufkündigung steht 
die gesamte Vertragslaufzeit unter Beachtung der vorer- 
wähnten Frist von einem Monat zur Verfügung. 

Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Be- 
trieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers ge- 
hört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der Versiche- 
rer den Versicherungsnehmer frühestens vier Monate, spä- 
testens aber drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Lauf- 
zeit darüber informieren wird, dass dieser den Versiche- 
rungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
kündigen kann; dabei wird der Versicherer auch auf die 
Rechtsfolgen der Vertragsverlängerung bei unterbliebener 
Kündigung sowie der Vertragsbeendigung bei Vornahme 
der Kündigung besonders hinweisen. 

Für den neuerlichen Ablauf der verlängerten Vertragsdauer 
gelten wiederum die Regelungen des Punktes 2.2. 

 
Artikel 21 
Kündigung, Erlöschen des Vertrages 

1. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

1.1. Nach Eintritt des Versicherungsfalles können der Versiche- 
rungsnehmer und der Versicherer kündigen, wenn 

- der Versicherer seine Verpflichtung zur Leistung der Ent- 
schädigung dem Grunde nach anerkannt hat, 

oder 

- der Versicherer die Versicherungsleistung erbracht hat, 

oder 

- die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert hat, 

oder 

- über den Entschädigungsanspruch ein Rechtsstreit ge- 
führt wurde 
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oder 

- die Entscheidung des Schiedsgutachters (Artikel 17) er- 
gangen ist. 

1.2. Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats ab 

- Anerkenntnis des Versicherers bezüglich seiner Verpflich- 
tung zur Leistung der Entschädigung dem Grunde nach; 

- Erbringung der Versicherungsleistung; 

- Verweigerung der Leistung der fälligen Entschädigung; 

- Rechtskraft des Urteils im Falle eines Rechtsstreits über 
den Entschädigungsanspruch 

- Zustellung der Entscheidung des Schiedsgutachters (Arti- 
kel 15) 

1.3. Die Kündigung des Versicherers kann nur unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Die Kündi- 
gung des Versicherungsnehmers kann mit sofortiger Wir- 
kung oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
erfolgen. 

1.4. Dem Versicherer steht die bis zum Wirksamwerden der 
Vertragsauflösung anteilige Prämie zu. 

2. Erlischt der Vertrag, weil die versicherte Person gestorben 
ist, so steht dem Versicherer die bis zum Wirksamwerden 
der Vertragsauflösung anteilige Prämie zu. 

 
Artikel 22 
Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen 

1. Die Unfallversicherung kann gegen Unfälle, die Ihnen oder 
gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen, genommen 
werden. 

Eine Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen zusto- 
ßen, gilt im Zweifel als für Rechnung des anderen genom- 
men. Die Vorschriften der §§ 74 ff VersVG, Versicherung 
für fremde Rechnung, sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver- 
trag und die Verfügung darüber ausschließlich Ihnen zu- 
steht. 

Wird eine Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen 
zustoßen, von Ihnen für eigene Rechnung genommen, so 

ist zur Gültigkeit des Vertrages die schriftliche Zustimmung 
des anderen erforderlich. Ist der andere geschäftsunfähig 
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt und steht die 
Vertretung in den seine Person betreffenden Angelegenhei- 
ten Ihnen zu, so können Sie den anderen bei der Erteilung 
der Zustimmung nicht vertreten. 

2. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmun- 
gen gelten sinngemäß auch für die versicherte Person und 
jene Personen, die Ansprüche aus dem Versicherungsver- 
trag geltend machen. 

Insbesondere sind diese Personen neben dem Versiche- 
rungsnehmer für die Erfüllung der Obliegenheiten verant- 
wortlich. 

 
Artikel 23 
Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt österreichisches Recht 

 
Artikel 24 
Form der Erklärungen 

Rücktrittserklärungen des Versicherungsnehmers sind nicht an 
die Einhaltung einer bestimmten Form gebunden. 

1. Für sämtliche sonstigen Anzeigen, Erklärungen und 
Informationen des Versicherungsnehmers an den Versi- 
cherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern die 
Schriftform nicht ausdrücklich und mit gesonderter Erklä- 
rung vereinbart wurde. 

2. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes 
in Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Er- 
klärenden hervorgeht. Eine eigenhändige Unterschrift des 
Erklärenden ist in der geschriebenen Form nicht erforder- 
lich. Anzeigen, Erklärungen und Informationen in geschrie- 
bener Form können z.B. per Telefax, E-Mail oder auf dem 
Postweg übermittelt werden. 

3. Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das 
Original der Erklärung mit eigenhändiger Originalunter- 
schrift des Erklärenden zugehen muss. 
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Rententafel in EUR 
auf Grund der österreichischen Sterbetafel OEM 2010/2012 und eines Zinsfußes von jährlich 1,5%. 

Jahresbetrag der monatlich im voraus zahlbaren lebenslänglichen 1) Rente für die kapitalmäßige Berechnungsgrundlage von EUR 100,00. 
 

Alter 
2)

 Jahresrente Alter 
2)

 Jahresrente Alter 
2)

 Jahresrente Alter 
2)

 Jahresrente Alter 
2)

 Jahresrente Alter 
2)

 Jahresrente 
0 2,17 20 2,57 40 3,37 60 5,42 80 12,89 100 43,97 
1 2,18 21 2,59 41 3,44 61 5,59 81 13,69 101 46,08 
2 2,19 22 2,62 42 3,50 62 5,76 82 14,56 102 48,21 
3 2,21 23 2,65 43 3,57 63 5,95 83 15,51 103 50,35 
4 2,23 24 2,68 44 3,64 64 6,15 84 16,53 104 52,50 
5 2,24 25 2,71 45 3,71 65 6,37 85 17,63 105 54,67 
6 2,26 26 2,74 46 3,79 66 6,60 86 18,81 106 56,87 
7 2,28 27 2,78 47 3,88 67 6,84 87 20,08 107 59,13 
8 2,30 28 2,81 48 3,96 68 7,11 88 21,44 108 61,59 
9 2,32 29 2,85 49 4,05 69 7,40 89 22,88 109 64,71 
10 2,33 30 2,89 50 4,15 70 7,71 90 24,42 110 70,44 
11 2,36 31 2,93 51 4,25 71 8,06 91 26,04 111 100,00 
12 2,38 32 2,97 52 4,35 72 8,43 92 27,75   

13 2,40 33 3,01 53 4,46 73 8,83 93 29,54   

14 2,42 34 3,06 54 4,58 74 9,27 94 31,40   

15 2,44 35 3,10 55 4,70 75 9,75 95 33,34   

16 2,47 36 3,15 56 4,83 76 10,28 96 35,35   

17 2,49 37 3,20 57 4,97 77 10,85 97 37,41   

18 2,52 38 3,26 58 5,11 78 11,47 98 39,53   

19 2,54 39 3,32 59 5,26 79 12,15 99 41,71   

1) Bei zeitlich begrenzten Renten ist die Höhe der auf eine Versicherungssumme von EUR 100,00 entfallenden Jahresrente aus denselben Rech- 
nungsgrundlagen zu erstellen. 

2) Für die Berechnung der Rente ist das Alter des Rentners an seinem dem Beginne des Rentenbezuges nächstgelegenen Geburtstage maßgebend. 
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Allgemeine Zurich Bedingungen für 
die medizinische Hilfeleistung im Ausland 
(U-Assis 2008) 

 

Die Allgemeinen Zürich Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB) finden insoweit Anwendung, als in den Allgemeinen Zürich 
Bedingungen für die medizinische Hilfeleistung im Ausland (U-Assis) keine Sonderregelungen getroffen werden. 

 
 

Inhalt  

Was gilt als Versicherungsfall? Art. 1 Versicherungsfall 
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Art. 2 Umfang der Versicherung 
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Was ist nach Eintritt des Versicherungsfalles Art. 4 Obliegenheiten zu beachten? 

Was ist wenn der Versicherungsschutz auch 
anderweitig besteht? 

Art. 5 Subsidiarität 

 
 

Artikel 1 
Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Scha- 
denereignis. 

Der Versicherer erbringt die im Art. 2 angeführten Leistungen 
durch die dem Versicherungsnehmer bekannt gegebene Notruf- 
zentrale, die über Notwendigkeit und Wahl der Hilfsmaßnahmen 
entscheidet. 

Voraussetzung für Hilfeleistungen ist, dass in jedem Fall die Not- 
rufzentrale sofort telefonisch kontaktiert und mit der Abwicklung 
der Hilfeleistung betraut wird. 

 

Tel. Nr. 01/50 45 669 
 

Artikel 2 
Umfang der Versicherung 

Medizinische Hilfeleistungen 

1. Welche Leistungen werden erbracht? 

Wenn eine versicherte Person ernsthaft erkrankt oder 
schwer verunfallt oder stirbt, erbringt die Zürich Unfall- 
Assistance bei medizinisch notwendigen Fällen folgende 
Leistungen und bezahlt die Kosten in unbegrenzter Höhe – 
ausgenommen Pkt. 1.4. - für: 

1.1 notwendige Rettungsaktionen und Transporte; 

1.2 bei medizinischer Notwendigkeit den Rücktransport an den 
Wohnort bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene Spital; 

1.3 die Bergung und Heimschaffung der verstorbenen Person; 

1.4 Besuche: 

Dauert der Spitalaufenthalt einer versicherten Person im 
Ausland länger als 7 Tage, übernimmt die Zürich Unfall- 
Assistance die Besuchskosten für eine der versicherten Per- 
son nahe stehenden Person in folgendem Ausmaß: 

- die nachgewiesenen Kosten für die Hin- und Rückreise, 
höchstens jedoch die Kosten für einen Flug in der Eco- 
nomy-Klasse; 

- die nachgewiesenen Kosten für Unterkunft und Verpfle- 
gung jedoch höchstens EUR 110,00 pro Tag und maximal 
EUR 365,00 pro Versicherungsfall. 

2. Wer ist versichert? 

Die Versicherung erstreckt sich auf: 

- den Versicherungsnehmer; 

- den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein- 
schaft lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten; 

- die minderjährigen Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- 
und Stiefkinder) des Versicherungsnehmers, seines mit- 
versicherten Ehegatten oder Lebensgefährten; diese Kin- 
der bleiben darüber hinaus bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres mitversichert, soferne und solange sie über 
keinen eigenen Haushalt und kein eigenes regelmäßiges 
Einkommen verfügen. 

 
Artikel 3 
Örtlicher Geltungsbereich 

Die Versicherung umfasst Versicherungsfälle, die außerhalb Ös- 
terreichs auf der ganzen Erde eintreten. 

 
Artikel 4 
Obliegenheiten 

 

Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des 
Versicherers gemäß § 6 Abs.3 VersVG bewirkt, werden be- 
stimmt: 

1. den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu min- 
dern und dabei die Weisungen der Notrufzentrale zu befol- 
gen; 

2. dem Versicherer oder der Notrufzentrale die Originalbelege 
über Versicherungsleistungen zu überlassen. 

 
Artikel 5 
Subsidiarität 

 

Versicherungsschutz besteht aus vorliegendem Versicherungsver- 
trag nur insoweit, als hiefür nicht anderweitig Versicherungs- 
schutz besteht. 

 


